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Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2024 haben Sie uns zur Vernehmlassung zum Verord-
nungspaket Umwelt Herbst 2025 eingeladen. Wir danken lhnen fur die Gelegenheit
zur Stellungnahme. Wir begriissen grundsatzlich deren Stossrichtungen und stellen
folgende Antrage bzw. haben folgende Anmerkungen.

A. Verordnung iiber die Biotope von nationaler Bedeutung

Wir begriissen die Revision, welche einerseits darauf abzielt, die Bundesperimeter der
Inventarobjekte und die kantonalen Umsetzungsperimeter besser in Einklang zu bringen,
und anderseits Liicken in den Inventaren zu schliessen. Die national bedeutenden Schutz-
objekte sind wichtige Orte flrr die Sicherung der Artenvielfalt und gehdren zu den arten-
reichsten und 6kologisch wertvollsten Flachen. lhre Sicherung leistet einen wichtigen
Beitrag zur Erhaltung und Forderung der Biodiversitat. Die vorliegende Revision umfasst
flir den Kanton Zirich 78 Objekte, die grossmehrheitlich bereits kantonal geschiitzt sind.
Wir stimmen der Revision zu.

Weiter begrissen wir die Absicht, zuklinftig in klirzeren Abstédnden kleinere Revisionen
der Verordnung Uber die Biotope von nationaler Bedeutung durchzufiihren. Das bedingt
jedoch eine frihzeitige Information der Kantone, damit ausreichend Zeit flir Datenerhe-
bungen und -aufbereitungen zur Verfiigung steht. Wir mdchten darauf hinweisen, dass
im Kanton Zirich weitere Trockenwiesen vorhanden sind, welche die Kriterien fir die Auf-
nahme ins Inventar erfillen wirden.

B. Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung

Wir begriissen die vorgesehenen Anpassungen der ChemRRV grundsatzlich, mit welchen
der Handel mit den entsprechenden Produkten und der Schutz von Umwelt und Gesund-
heit gestérkt werden. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Uberwachung der



neuen Regelungen fir die Kantone einen erheblichen Initial- und Mehraufwand bei der
Marktkontrolle mit sich bringen wird. Die Unterstitzung der kantonalen Vollzugsbehdrden
durch den Bund im Rahmen seiner Koordinationsaufgaben ist deshalb besonders wichtig,
insbesondere bei der Klarung offen formulierter Kriterien fir den Geltungsbereich und

fir Ausnahmen von zahlreichen Verboten und Beschrankungen, bei der Festlegung des
Stands der Technik sowie bei der Einfihrung neuer Analyseverfahren. Diese Unterstlitzung
ist fir den Vollzug der neuen Regelungen unverzichtbar.

Zu einzelnen Bestimmungen:

Anhang 1.16, Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen

Wir begrlssen die Ausdehnung der Beschrankungen fir per- und polyfluorierte Alkyl-
verbindungen (PFAS) auf Perfluorhexansaure (PFHxA) und ihre Vorlauferverbindungen fir
Anwendungen, in denen sich diese PFAS leicht ersetzen lassen.

Anhang 1.16, Ziff. 4.2, Verbote

Antrag: Es ist ein generelles Verbot PFAS-haltiger Feuerldschschaume zu prifen.
Begriindung: Der vorliegende Entwurf sieht davon ab, die Beschrankungen fiir PFHxA und
verwandte Stoffe in Feuerléschschaumen aus der Verordnung (EU) 2024/2462 zu Uber-
nehmen. Dadurch entsteht das Risiko, dass nach Ablauf der Ubergangsfrist fiir Anlagen
zum Schutz von Einrichtungen Ende 2025 die derzeit verbotenen PFAS in Feuerldsch-
schaumen durch andere, noch nicht regulierte PFAS wie PFHXA ersetzt werden. Dies
wUlrde zu weiteren Eintrdgen von PFAS in die Umwelt und damit in die menschliche
Nahrungskette fihren. Ferner ist angesichts der Entwicklungen in der européischen und
internationalen Regulierung mittelfristig mit einem umfassenderen Verbot von PFAS

zu rechnen. Eine kurzfristige Umstellung auf fluorierte Ersatzstoffe wirde fir die Betriebe
doppelte Umstellungskosten verursachen.

Antrag: Die Begriffsbestimmungen betreffend Fluoralkylsilanole sind beizubehalten.
Begriindung: Mit der Neuformulierung des Anhangs 1.16 gehen die bisherigen Begriffs-
bestimmungen und Verbote betreffend Fluoralkylsilanole (bisherige Ziffern 4.1 und 4.2)
verloren. Diese missen jedoch beibehalten werden.

Anhang 2.1, Textilwaschmittel, und Anhang 2.2, Reinigungsmittel, Desodorierungs-
mittel und kosmetische Mittel

Um die Auflistung der deklarationspflichtigen allergenen Duftstoffe adressatenfreundlicher
zu gestalten, schlagen wir vor, diese Stoffe tabellarisch mit ihrer chemischen Bezeichnung,
der CAS-Nummer und der EG-Nummer aufzufiihren.

Anhang 2.9, Kunststoffe, deren Monomere und Additive

Wir begriissen die Ubernahme der Beschréankungen fiir Mikroplastik und Zubereitungen,
die Mikroplastik enthalten, die Ausdehnung der Beschrankungen fiir Schwermetall ent-
haltende Kunststoffe auf bleihaltiges Polyvinylchlorid (PVC) sowie die ersten Schritte zur
Reduzierung des Einsatzes von teilhalogenierten ungesattigten Fluorkohlenwasserstoff-
Blahmitteln (HFO).



Anhang 2.9, Ziff. 3.3 Abs. 5, Ausnahmen

Antrag: Die Kantone sind vor dem Erlass entsprechender Empfehlungen anzuhdéren.
Begriindung: Der Entwurf sieht vor, dass das Bundesamt fir Umwelt (BAFU) vor Erlass
von Empfehlungen zum Stand der Technik lediglich die betroffene Branche anhért. Damit
kénnen wichtige Erkenntnisse der Kantone, beispielsweise aus dem Umweltmonitoring,
nicht bertcksichtigt werden.

Anhang 2.10, Ziff. 2.1 Abs. 8 und 9 sowie Ziff. 2.2 Abs. 11

HFO-Kaltemittel werden in der Umwelt teilweise oder vollstandig zu Trifluoressigséure
(TFA) abgebaut. TFA ist wasserldslich, mobil und nicht abbaubar. Es ist deshalb in stei-
genden Konzentrationen in allen Gewassern, insbesondere auch im Grundwasser, vor-
handen. Es ist nicht absehbar, welche Auswirkungen zunehmende Konzentrationen von
TFA auf verschiedene Umweltkompartimente und auf die Trinkwasserversorgung haben
werden. Jede zusétzliche Emission von HFO stellt deshalb ein Risiko dar. Aus diesem Grund
ist auf Anreize und Ausnahmeregelungen flr den Einsatz von HFO-Kaltemitteln trotz ihres
geringen Treibhauspotenzials zeitnah zu verzichten. Stattdessen ist die Umstellung auf
natdrliche Kaltemittel zu beschleunigen und zu férdern.

Anhang 2.10, Ziff. 6

Antrag: Die Kantone sind vor dem Erlass entsprechender Empfehlungen anzuhéren.
Begriindung: Auch flr die Bestimmungen zur Verwendung von HFO-Kéltemitteln (Ziff. 2.2
Abs. 11) sollte der Stand der Technik fir Planer und Vollzugsbehdrden eindeutig definiert
werden. Zudem sollten bei der Festlegung des Standes der Technik neben den betroffenen
Branchen auch die Kantone einbezogen werden.

Anhang 2.12, Ziff. 3 Abs. 4

Antrag: Die Kantone sind vor dem Erlass entsprechender Empfehlungen anzuhdren.
Begriindung: Bei der Festlegung des Standes der Technik sollten nicht nur die Anliegen
der Branche, sondern auch die der Kantone berticksichtigt werden.

Anhang 2.17, Gegenstédnde auf Holzwerkstoffbasis

Antrag: Die bisherigen Begriffsdefinitionen sind beizubehalten.
Begriindung: Durch die Neuformulierung dieses Anhangs gehen die bisherigen Begriffs-
definitionen verloren, die jedoch beibehalten werden sollten.

Anhang 2.19, Isoliergase in elektrischen Anlagen und Geréten

Antrag: Es ist zu klaren, wie die kantonalen Vollzugsbehdrden Informationen zu den
betreffenden Anlagen und Geréaten erhalten werden.

Begrindung: Mit der Einflhrung des neuen Anhangs 2.19, Isoliergase in elektrischen
Anlagen und Geréten, wird fiir Anlagen und Geréte mit mehr als 5 Tonnen CO,-Aquivalen-
ten in der Luft stabiler Isoliergase (zum Beispiel Schwefelhexafluorid [SF6]) oder mehr als
1 Kilogramm HFO- oder Fluorketon-Isoliergase eine regelmassige Dichtigkeitskontrolle
sowie die Fihrung eines Wartungsheftes vorgeschrieben. Diese Erfordernisse unterstehen
dem kantonalen Vollzug. Allerdings ist fUr die betreffenden Anlagen keine Meldepflicht
vorgesehen, wie dies zum Beispiel bei Anlagen mit Kéltemitteln der Fall ist.



Antrag: Es seien die Regelungen zu den Isoliergasen in elektrischen Geraten nochmals
auf ihre gesamtokologischen Auswirkungen zu Uberprifen.

Begrindung: Mit den vorgeschlagenen Regelungen zum Einsatz von Isoliergasen sind
mutmasslich Alternativsysteme nétig, die bei einer gesamtékologischen Betrachtung
schlechter abschneiden, als wenn Isoliergase mit einem hdheren Treibhausgaspotenzial
von 1 verwendet werden. Die Einfihrung von Regelungen, die hiesige Unternehmen
gegentber ihrer auslandischen Konkurrenz ungerechtfertigt benachteiligen, sind zu
vermeiden.

C. Luftreinhalte-Verordnung

Mit der erneuten Verlangerung des Ablaufdatums der zuldssigen Dampfdruckabwei-
chung fir Benzin-Bioethanol-Gemische im Sommer sind wir einverstanden. Die laufenden
BemuUhungen des BAFU, mit der Branche eine L6sung zu suchen, missen jedoch klar
darauf ausgerichtet sein, dass ab Sommerhalbjahr 2031 die Vorgaben der LRV vollum-
fanglich eingehalten werden kénnen.

D. Abfallverordnung

Angesichts des nicht einzuhaltenden Termins vom 1. Januar 2026 zur Umsetzung der
Phosphorrickgewinnungspflicht sowie des revidierten Umweltschutzgesetzes wird eine
Revision der Abfallverordnung begrlisst. Phosphor ist eine unverzichtbare, beschrankte
natirliche Ressource. Ein Grossteil des Weltmarktes wird durch Rohstoffvorkommen in
Russland und in Marokko abgedeckt. Die Schonung der natirlichen Vorkommen sowie
eine grossere Unabhangigkeit vom Weltmarkt starkt die Resilienz der Schweizer Wirt-
schaft. Die Verordnungsé&nderung muss das Ziel haben, dass fir den Bau und den Betrieb
von Phosphorriickgewinnungsanlagen méglichst glinstige Rahmenbedingungen geschaffen
werden. Im Vordergrund stehen dabei die Schaffung von Planungs- und Investitions-
sicherheit, eine landesweit einheitliche Finanzierung sowie ein effizienter und praktikabler
Vollzug, welcher letztlich bei den Kantonen liegt.

Die gesetzliche Vorgabe, dass nur der inldndische Phosphorbedarf durch die Riick-
gewinnung gedeckt werden muss, schafft bedauerlicherweise schweizweite Ungleich-
heiten, die nur mit aufwendigen und komplizierten administrativen Verfahren geheilt
werden kénnen.

Zu einzelnen Bestimmungen:

Art. 15 Abs. 4, Bestimmung des inldndischen Bedarfs

Antrag: Die aus Abfallen nach Abs. 1 zurlickzugewinnende Phosphormenge sei bei min-
destens 22 Kilogramm Phosphor pro Tonne Klarschlamm Trockensubstanz festzulegen.
Begriindung: Die Schweiz importiert jahrlich rund 5800 Tonnen Phosphor in der Form von
Mineraldinger und Chemikalien. Damit dieser inlandische Bedarf gedeckt werden kann,
mussen mindestens 22 Kilogramm und nicht 16 Kilogramm Phosphor pro Tonne aus
dem Klarschlamm zurlickgewonnen werden. Der vorliegende Verordnungsentwurf rechnet
nur mit dem Mineraldiingerbedarf. Diese Einschrédnkung auf eine Teilmenge des inlandi-
schen Bedarfs ergibt sich weder aus dem Wortlaut des USG noch aus den entsprechen-
den Materialien. Selbst im Vernehmlassungsentwurf wird in Art. 15 Abs. 4 allgemein vom
«inlandischen Bedarf» gesprochen.



Die Aussage im erlduternden Bericht, dass eine Mehrheit der Beteiligten von SwissPhos-
phor einer nur teilweisen Rickgewinnungspflicht zugestimmt hatten, kann nicht bestatigt
werden.

Art. 15 Abs. 5, Nachweis der Riickgewinnung

Antrag: Der erste Satz ist wie folgt anzupassen: «Wer Abfélle geméass den Abséatzen 1
und 2 abgibt, muss der kantonalen Beh&rde nachweisen, dass die in Absatz 4 vorge-
schriebene Menge an Phosphor zurlickgewonnen wird-wurde.»

Begriindung: Redaktionelle Anpassung

Art. 15 Abs. 6, Umgang mit Export

Antrag: Dieser Absatz ist mit Aussagen zur Bewilligungsféhigkeit von Exporten zu
erganzen.

Begriindung: Zum Schutz der getétigten Investitionen in eine Phosphorriickgewinnungs-
anlage mussen richtigerweise zuerst die inlandischen Behandlungskapazitdten ausge-
schopft werden. Die Phosphorriickgewinnung gilt auch bei der Behandlung im Ausland

als erfiillt. Diese Moglichkeit gefahrdet allerdings die gewiinschte Investitionssicherheit
inlandischer Anlagen. Der Absatz ist daher zwingend in diese Richtung zu ergénzen, dass
bei freien inlandischen Behandlungskapazitaten keine Exporte von Abféllen nach Abs. 1
bewilligt werden dirfen. Bestehende Exporte missen innert einer Frist von héchstens vier
Jahren durch inlandische Lésungen ersetzt werden.

Art. 15 Abs. 7, Redaktionelle Prézisierungen

Antrag: Der Begriff «Klarschlamm» ist durch «Abfélle nach Absatz 1» zu ersetzen. Weiter ist
zu prufen, ob anstelle «zurtickgewonnen Phosphor» und «Ersatzbrennstoff» die Begriffe
gemass USG verwendet werden sollen.

Begriindung: Diese redaktionellen Anpassungen fuhren zu mehr Klarheit und entsprechen
betreffend Klarschlamm auch der verwendeten Terminologie fir die Abfalle nach Abs. 1.

Art. 15 Abs. 8, Uberpriifung der zuriickzugewinnenden Menge

Antrag: Dieser Absatz ist wegzulassen.
Begrindung: Eine Uberpriifung, ob eine Verordnung bei gednderten Verhéltnissen ange-
passt werden muss, ist ohnehin eine Aufgabe der zustandigen Stelle.

Art. 15, neuer Absatz Finanzierung von Vorleistungen

Antrag: Hier ist ein neuer Absatz einzufiigen, der Klarheit schafft, dass samtliche
Kosten sowohl fur den Betrieb als auch fir die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme
von Phosphorriickgewinnungsanlagen den Abwasserverursachern zu Gbertragen sind.
Begriindung: Der vorliegende Verordnungsentwurf regelt lediglich den Mechanismus, wenn
Phosphorriickgewinnungsanlagen in Betrieb sind. Eine grosse Hiirde besteht heute darin,
dass keine Investorinnen und Investoren bereit sind, die finanziellen Risiken fir die
Planung und den Bau einer Anlage zu Ubernehmen. Die Verordnung ist daher dahingehend
zu erganzen, dass im Sinne von Art. 30d Abs. 5 USG nicht gedeckte Kosten flir Vorleistungen
zur Erstellung einer Phosphorriickgewinnungsanlage von den Verursachern von Klar-
schlamm getragen werden mussen.



Art. 15, neuer Absatz Grundlage fiir einen finanziellen Ausgleich

Antrag: Hier ist ein neuer Absatz einzufligen, der erméglicht, dass den Verursachern
von Klarschlamm auch Kosten verrechnet werden, die sich aus Beitrdgen von Inhabern
von Abfallen nach Abs. 1 zwecks Erflllung von Abs. 4 an Branchenorganisationen oder
interkantonale Zusammenschllsse ergeben.

Begriindung: Durch die Beschrédnkung der Riickgewinnungspflicht auf den inlandischen
Dingemittelbedarf ergeben sich Ungleichheiten zwischen solchen Abfallinhabern, die
den Phosphor in den Stoffkreislauf zurlickfihren, und den anderen. Mit interkantonalen
Vereinbarungen, Branchenvereinbarungen o.A. kénnen solche finanziellen Ungleichheiten
behoben werden.

Art. 51 Abs. 6, Termin zur Ergéanzung der kantonalen Planung

Antrag: Der Termin zur Ergédnzung der kantonalen Klarschlammentsorgungspléane und
Abfallplanungen ist auf den 1. Januar 2027 zu legen.

Begriindung: Investitionen in neue Phosphorriickgewinnungsanlagen bedingen entspre-
chende Sicherheiten. Die Festlegungen in den kantonalen Klarschlammentsorgungsplanen
und den Abfallplanungen sind eine wichtige Grundlage dafir.

Freundliche Grisse

Im Namen des Regierungsrates

Die Prasidentin: Die Staatsschreiberin:

Natalie Rickli Dr. Kathrin Arioli




Kanton Bern
@ Canton de Berne
T

Regierungsrat

Postgasse 68

Postfach
3000 Bern 8 Staatskanzlei, Postfach, 3000 Bern 8
info.regierungsrat@be.ch
www.be.ch/rr
Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord
3003 Bern
per E-Mail an: polg@bafu.admin.ch
RRB Nr.: 271/2025 19. Méarz 2025
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Vernehmlassung des Bundes: Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025
Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Frau Direktorin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen fiir die Méglichkeit zur Stellungnahme zum
Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025.
Wir stimmen den Anderungen mit folgenden Vorbehalten und Antragen zu:

Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefahrli-
chen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstédnden (Chemikalien-Risikoreduktions-Verord-
nung, ChemRRYV)

Unsere Rickmeldungen dazu finden Sie in der Beilage VP-UW-Herbst 2025 ChemRRV.

Verordnung liber die Vermeidung und Entsorgung von Abféllen (Abfallverordnung,
VVEA)

Im Rahmen der parlamentarischen Initiative 20.433 «Schweizer Kreislaufwirtschaft starken,
wurde die Pflicht zur Riickgewinnung von Phosphor auch im Umweltschutzgesetz (USG, SR
814.01) geregelt. Jedoch muss nur so viel Phosphor aus dem Klarschlamm zuriickgewonnen
werden, bis der inlandische Bedarf gedeckt ist. Der restliche Klarschlamm darf weiterhin als Er-
satzbrennstoff beispielsweise in Zementwerken eingesetzt werden. Zudem préazisierte das Par-
lament die Vorlage dahingehend, dass die ungedeckten Kosten der Phosphorriickgewinnung
von den Verursachern von Klarschlamm, das heisst den angeschlossenen Einwohnerinnen und
Einwohnern Uber die Erh6hung der Abwassergebiihren getragen werden miissen.

Phosphor ist eine unverzichtbare, beschrankte natirliche Ressource. Ein Grossteil des Welt-
marktes wird durch Rohstoffvorkommen in Russland und in Marokko gedeckt. Die Schonung
der nattrlichen Vorkommen sowie eine gréssere Unabhéangigkeit vom Weltmarkt starkt die Resi-
lienz der Schweizer Wirtschaft.
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Bis heute existiert in der Schweiz keine Anlage zur Phosphorriickgewinnung. Es stehen jedoch
Investitionsentscheidungen fir die Projektierung und den Bau von drei Phosphorriickgewin-
nungsanlagen an. Die bis dato noch nicht ausreichend vorhandene Planungs- und Investitions-
sicherheit ist jedoch ein grosses Hindernis fur deren Realisierung. Die VVEA muss daher még-
lichst glinstige Rahmenbedingungen fiir den Bau und den Betrieb von Phosphorriickgewin-
nungsanlagen schaffen. Im Vordergrund stehen dabei die Planungs- und Investitionssicherheit,
eine landesweit einheitliche Finanzierung sowie ein effizienter und praktikabler Vollzug auf Kan-
tonsebene.

Aus Sicht des Regierungsrates des Kantons Bern schafft die neue Vorgabe der VVEA, dass nur
noch ein Teil des im Klarschlamm vorhandenen Phosphor zuriickgewonnen werden muss, eine
zusétzliche Hurde fur die Umsetzung der Phosphorriickgewinnungspflicht und schafft schweiz-
weite Ungleichheiten.

Abwasserverursacher, deren Klarschlamm einer Riickgewinnung zugefiihrt wird, miissen mehr
bezahlen als diejenigen, deren Klarschlamm als Ersatzbrennstoff verwendet wird. Die Kosten
fur die Phosphorriickgewinnung werden auf etwa zehn Franken pro Jahr und Kopf geschatzt.
Um diese finanziellen Ungleichheiten zu vermindern, bedarf es eines schweizweit glitigen Fi-
nanzierungsmodells.

Zur Revision der VVEA haben wir folgende Antrdge:

Zu Art. 15 Abs. 6

Antrag: Absatz 6 ist dahingehend zu ergénzen, dass bei freien inldndischen Behandlungskapa-
zitaten keine Exporte von Abfallen nach Absatz 1 bewilligt werden dirfen. Bestehende Exporte
missen innert einer Frist von maximal 4 Jahren durch inlandische Lésungen ersetzt werden.

Begriindung: Zum Schutz der Investitionen in Phosphorriickgewinnungsanlagen missen richtig-
erweise zuerst die inlandischen Behandlungskapazitaten ausgeschépft werden. Die Pflicht zur
Phosphorriickgewinnung gilt jedoch auch bei der Behandlung im Ausland als erfillt. Diese M&g-
lichkeit gefahrdet die gewtlinschte Investitionssicherheit inlandischer Anlagen.

Zu Art. 15 Abs. 7

Antrag: Der Begriff «Klarschlammy ist durch «Abfalle nach Absatz 1» zu ersetzen. Weiter ist zu
prufen, ob anstelle von «zuriickgewonnen Phosphory (Bst. b) und «Ersatzbrennstoff» (Bst. c)
die Begriffe gemass USG verwendet werden sollen.

Begrundung: Diese redaktionellen Anpassungen fiihren zu mehr Klarheit und entsprechen be-
treffend Klarschlamm auch der verwendeten Terminologie fir die Abfélle nach Absatz 1.

Zu Art. 15 Abs. 8
Antrag: Dieser Absatz ist zu streichen.

Begriindung: Eine Uberpriifung der festgelegten Mengen alle 8-10 Jahre deckt sich grundsétz-
lich mit dem Revisionsrhythmus einer Verordnung. Eine explizite Zeitangabe fiir die Uberpru-
fung der Mengen ist daher nicht notwendig. Sie kénnte indes vielmehr der benétigten Planungs-
sicherheit entgegenwirken. Bei veranderten Verhéltnissen im Bereich Phosphorriickgewinnung
musste zudem mdoglicherweise nicht nur die Mengenvorgabe anzupassen.

Neuer Absatz zu Art. 15

Antrag: Unter Art. 15 ist, im Sinne von Art. 30d Abs. 5 USG, in einem neuen Absatz zu ergan-
zen, dass nicht gedeckte Kosten flir Vorleistungen zur Erstellung einer Phosphorriickgewin-
nungsanlage von den Verursachern von Klarschlamm getragen werden miissen.
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Begriindung: Der vorliegende Verordnungsentwurf regelt lediglich den Mechanismus, wenn
Phosphorriickgewinnungsanlagen in Betrieb sind. Eine grosse Hiirde besteht heute darin, dass
kein Investor bereit ist, die finanziellen Risiken fir die Planung und den Bau einer Anlage zu
Uibernehmen.

Neuer Absatz zu Art. 15

Antrag: Unter Artikel 15 ist ein neuer Absatz einzuftigen. Dieser soll einen Kostenausglich zwi-
schen Abwasserreinigungsanlagen mit Phosphorriickgewinnung (héhere Kosten) und Anlagen
ohne Riickgewinnung (niedrigere Kosten) ermdglichen. Der neue Absatz schafft ebenfalls die
Voraussetzung fur die Kostenverrechnung tiber Beitrédge an, resp. Beziigen von kinftigen Bran-
chenorganisationen oder interkantonalen Zusammenschliisse

Begrtindung: Durch die Beschréankung der Riickgewinnungspflicht auf den inlandischen Diinge-
mittelbedarf ergeben sich Ungleichheiten zwischen Abwasserreinigungsanlagen, die den Phos-
phor in den Stoffkreislauf zurtickflhren und denjenigen ohne Rickgewinnung. Mittels interkan-
tonaler Vereinbarungen, Branchenvereinbarungen, o.4. kénnen solche finanziellen Ungleichhei-
ten ausgeglichen werden.

Verordnung liber die Biotope von nationaler Bedeutung (Mantelerlass)

Wir begriissen die Revision der Verordnungen im Bereich der Biotope von nationaler Bedeutung
und insbesondere die Praxisanderung, kiinftig Revisionen in regelméssigen Abstanden durch-
zuflihren. Damit wie beabsichtigt die Zusammenarbeit mit den Kantonen und Folge dessen

auch mit den Gemeinden optimiert werden kann, miissen die Revisionszyklen langfristig planbar
sein.

Im Zusammenhang mit den Anderungen der Anhénge der Biotopverordnungen hat sich die
Frage gestellt, ob die betroffenen Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer sowie die Be-
wirtschaftenden in die Vernehmlassung eingebunden werden missten. Diese Frage wurde von
den Rechtsdiensten des Bundesamts fur Umwelt und der Wirtschafts-, Energie und Umweltdi-
rektion mit dem Hauptargument verneint, dass die Inventarisierung bzw. die Revision allein auf-
grund naturwissenschaftlicher Kriterien erfolgt. Um die betroffenen Gemeinden transparent tiber
die Revision zu informieren und ihnen die Gelegenheit fiir Riickmeldungen zu geben haben wir
eine Anhorung bei den betroffenen 79 Gemeinden durchgefiihrt (Riickmeldungen siehe Bei-
lage). Grossmehrheitlich wurde beméngelt, dass die Frist zur Stellungnahme sehr kurz ist, die
Anhdérung wahrend dem Winter durchgefuihrt wird (keine Méglichkeit zur Beurteilung im Feld)
und die Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer sowie die Bewirtschaftenden nicht ange-
hort wurden. Diejenigen Antrédge der Gemeinden, die den vom Bund definierten Beurteilungskri-
terien entsprechen, wurden in die vorliegende Stellungnahme aufgenommen. Im ausgefllten
Fragebogen «Revision Anhdnge Biotopverordnungen» sind zudem mehrere Antrage zur Auf-
nahme im Nachgang zur Vorvernehmlassung nicht beriicksichtigter Objekte sowie zur Berlick-
sichtigung aktueller Objektperimeter enthalten. Dies dient insbesondere der beabsichtigten
grundeigentiimerverbindlichen Sicherung der Inventarobjekte.

Zur Verordnung Uber die Biotope von nationaler Bedeutung (Mantelerlass) senden wir [hnen als

Beilagen den beantworteten Fragebogen Revision Anhdnge Biotopverordnungen sowie Stel-
lungnahmen von Berner Gemeinden zu.

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 07.03.2025 | Version: 12 | Dok.-Nr.: 1261836 | Gesché&ftsnummer: 2024.WEU.5063 3/4



Kanton Bern
Canton de Berne

Luftreinhalte-Verordnung (LRV)

Anderung der Luftreinhalte-Verordnung (LRV: SR 814.318.142.1), Anhang 5 Ziffer 5 Absatz
1bis: Mit der erneuten Verlangerung des Ablaufdatums (um 5 Jahre bis 2030) der zuldssigen
Dampfdruckabweichung fiir Benzin-Bioethanol-Gemische im Sommer, sind wir einverstanden.
Antrag: Mit Blick auf die damit einhergehende Zunahme der VOC-Emissionen im Sommer
(VOC ist ein Vorlauferschadstoff von Ozon), beantragen wir diese Erleichterung nach 2030 nicht

mehr zu verldngern. Ab Sommerhalbjahr 2031 sind die Vorgaben von Anhang 5 Ziffer 5 Absatz
1 LRV vollumfanglich einzuhalten."

Der Regierungsrat dankt Ihnen fir die Berticksichtigung seiner Anliegen.

Freundliche Grisse

Im Namen des Regierungsrates

7 Ao W o= -

Evi Allemann Christoph Auer
Regierungsprasidentin Staatsschreiber
Verteiler

— Bau- und Verkehrsdirektion

Direktion fur Inneres und Justiz
Finanzdirektion

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion

!

Beilagen

— Fragebogen Revision Anhdnge Biotopverordnungen
— Formular ChemRRV

— Stellungnahmen der Gemeinden
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aus dem Protokoll des Gemeinderates

02. Sitzung vom 03. Februar 2025, Geschaft Nr. 2025/019

Chumm L iche! V Dorf 6, 3538 Réthenbach i. E.
Tel. 034 491 14 05 / info@roethenbach.ch
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2025/019 04.0232 Schutzzonenplan
Anderungen der Anhiinge der Verordnungen im Bereich
der Biotope von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a
des Bundesgesetzes iiber den Natur- und Heimatschutz -
Vernehmlassung

Der Bund revidiert im Rahmen des Verordnungspakets Umwelt Herbst 2025 die in
verschiedenen Verordnungen enthaltenen Inventare der Biotope von nationaler Bedeutung
im Sinn von Artikel 18a des Bundesgesetzes vom 01.07.1966 uber den Natur- und
Heimatschutz. Dabei werden auch die Kantone angehort (Art. 5 Abs. 2 NHG). Die Kantone
konnen im Rahmen dieses Verfahrens dem Bund Antrage zur Anpassung der Verordnungen
resp. der Inventare stellen.

Fir den Kanton Bern ist die Revision der Bundesinventare der Amphibienlaichgebiete
(ALG), der Flachmoore (FM) sowie der Trockenwiesen und -weiden (TWW) von nationaler
Bedeutung relevant.

In Rothenbach sollen die folgenden Objekte (Flachmoore) per 2025 neu aufgenommen
werden:

Nr. 6545 Vorder Naters (Parz. Nr. 495, Ramseier Benjamin, Parz. Nr. 1198 Ramseier Fritz
und Parz Nr. 332 Hadorn Andreas)

Nr. 6546 Gabelspitz (Parz. Nr. 729 Miteigentimergemeinschaft von Wattenwyl)

Nr. 6549 hinter Lindenboden (Parz. Nr. 1130 Hadorn Fritz und Parz. Nr. 729 von
Miteigentimergemeinschaft Wattenwyl)

Gemeindeverwaltung Réthenbach i. E. Tel. 034 491 14 05/ Fax 034 491 24 16
Dorf 6, 3538 Réthenbach i. E. info@roethenbach.ch / www.roethenbach.ch
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Gemass aktuell glltigem Schutzzonenhinweisplan sind die betroffenen Flachen als
Feuchtgebiete gemass kantonalem Inventar aufgefihrt.

Auszug Schutzzonenhlnwelslan vom 11. 022009

Auswirkungen auf die Landwirtschaft: Die 6konomischen Auswirkungen der Revision sind
sehr gering, da die Bewirtschafiung der neu in die Bundesinventare aufzunehmenden
Flachen im gleichen Umfang weitergefiihrt werden kann. Bei diesen bereits qualitativ
hochwertigen Flachen ergeben sich nur punktuelle Nutzungsanderungen. In der Regel sind
die Flachen im Kanton bereits als Biotope von regionaler Bedeutung ausgewiesen und/oder
als Biodiversitatsforderflache angemeldet. Sowohl Trockenwiesen als auch Moore sind

Gemeindeverwaltung Réthenbach i. E. Tel. 034 491 14 05/ Fax 034 491 24 16
Dorf 6, 3538 Rothenbach i. E. info@roethenbach.ch / www.roethenbach.ch




grossmehrheitlich auf landwirtschaftliche Nutzung angewiesen. Von den zur Aufnahme
beantragten Trockenwiesen sowie Hoch- und Flachmooren sind 92 % landwirtschaftlich
genutzt. Davon sind bereits heute 89 % Biodiversitatsforderflachen der Qualitat Il. Durch die
Revision werden somit keine Flachen der Nahrungsmittelproduktion entzogen. Bei
Aufnahme von Objekten oder neuen Teilflachen in ein Bundesinventar konnen fur bestimmte
Pflegeleistungen hohere Bundesbeitrage geltend gemacht werden.

Im Rahmen der aktuellen Vernehmlassung konnen ausschliesslich folgende Anliegen/
Antrage an den Bund weitergeleitet werden:

- Vergrosserung resp. Neuaufnahme eines Biotopobjekts wird aufgrund naturwissen-
schaftlicher Kriterien in Frage gestellt (z. B. Vegetationstyp entspricht nicht den
Kriterien zur Aufnahme in Bundesinventar).

- Kenntnis von Planungsverfahren fir Vorhaben von nationalem Interesse (z. B.
Energiegewinnungsanlage, Infrastrukturbaute), die sich mit einem neu aufzu-
nehmenden resp. vergrosserten Inventarobjekt Uberlagern.

Der Kanton Bern bereitet aktuell seine Vernehmlassungsstellungnahme an den Bund vor
und mochte den Gemeinden die Maoglichkeit geben, ihre Anliegen einzubringen. Die
Rickmeldungen miissen bis spatestens 04.02.2025 abgegeben werden.

Beschluss
1. Der Gemeinderat nimmt die Revision der Bundesinventare der Amphibienlaichgebiete,
der Flachmoore sowie der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung zur
Kenntnis und geht davon aus, dass diese fiir die Grundeigentiimer keine wesentlichen
Anderungen mit sich bringt.

Protokollauszug an:

- Amt fur Landwirtschaft und Natur, Abteilung Naturférderung, Schwand 17, 3110
Muinsingen

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Prasident: Der Sekretar: »
L " L =) ch \ LA AR J\
M. Sommer Ch. Bichsel
Versand: 07.02.2025
Gemeindeverwaltung Réthenbach i. E. Tel. 034 491 14 05/ Fax 034 491 24 16

Dorf 6, 3538 Rothenbach i. E. info@roethenbach.ch / www.roethenbach.ch




Kanton Bern
Canton de Berne

@

Revision Anhédnge Biotopverordnungen: Formular fiir Riickmeldung Anhérung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson E-Mail Tel. Nr.

Andreas Oestreicher

Zweisimmen Fabienne Brand info@syntas.ch 0313118970

Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Es stellt sich die Frage, ob das Bundesinventar, wenn die Uberarbeitung abgeschlossen ist, 6ffentlich aufgelegt wird. Aus den zur Verfliigung stehenden Unterlagen geht auch
nicht hervor, wie und wann die betroffenen Grundeigentimer einbezogen und wie allféllige Ertragseinbussen entschadigt werden. Hierzu ware eine Information an die
Gemeinden sehr dienlich. Zu den einzelnen Objekten werden keine Bemerkungen angebracht.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage




Kanton Bern

@

Canton de Berne

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rlickmeldung Anhérung Gemeinden

Gemeinde

Zustandige Fachperson

E-Mail

Tel. Nr.

Wohlen bei Bern

Judith Maurer
Irene Weissmann

judith.maurer@wohlen-be.ch
irene.weissmann@wohlen-be.ch

031 828 81 84

Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Wir gehen davon aus, dass die Grundeigentiimer von Bund / Kanton informiert werden.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde

Inventar Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage

Wohlen bei Bern

FM 2628

keine

keine

7n



Kanton Bern
Canton de Berne

@

Revision Anhédnge Biotopverordnungen: Formular fiir Riickmeldung Anhérung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson E-Mail

Tel. Nr.

Paul Haldemann,

Thierachern Gemeinderat

paul.haldemann@thierachern.ch

033 346 00 46 (Gemeindeverwaltung Thierachern)

Allgemeines

Generelle Bemerkungen

keine

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen

Antrage

Derzeit ist fur dieses Inventarobjekt beim
Regierungsstatthalteramt Thun (Leitbehdrde) ein
Thierachern, Baugesuch hangig, wonach dieses Flachmoor durch
. FM 3046 . .
Amsoldingen Anhebung des Moorwasserspiegles sowie durch
Aufhebung der Drainage und den Verschluss der
Entwasserungsgraben aufgewertet werden soll.

Die neue Grosse des bestehenden Biotopobjekts
"Lerchmatt/Schmittmoos", die sich durch das erwahnte
Bauvorhaben (Bewilligung ausstehend) ergeben wird, muss fur
das Flachmoor nach der Realisierung neu festgelegt werden.
Es ist zudem davon auszugehen, dass neu erstellte Regionale
Biberkonzept Thun West (Stand Dez. 2024) ebenfalls Einfluss
haben wird auf die neu zu definierende Flache des Flachmoors

inklusive Walebach.

Thierachern, 27. Januar 2025 Gemeinderat Thierachern
euv

Sven Heunert
Gemeinderatsprasident

7h
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Scheidegb "

Kériﬁ
Stv. Gemeindeschreiberin
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Einwohnergemeinde

Gerolfingen

Tauffelen

Die Gemeinde am Bielersee

Amt fir Landwirtschaft und Natur
Abteilung Naturférderung
Schwand 17

3010 Mlnsingen

Sachbearbeiter: Stephan Mathys Tauffelen, 5. Februar 2025/sm

Mitwirkung
Revision Bundesinventar der Biotope von nationaler Bedeutung

Sehr geehrter Herr Kanzig

Mit Schreiben vom 14. Januar 2025 geben Sie uns die Gelegenheit, zu der Vernehmlas-
sung Revision Bundesinventare bis am 4. Februar 2025 Stellung zu nehmen.

Die Gemeinde Tauffelen-Gerolfingen hat die Revisionsunterlagen zur Kenntnis genom-
men. Sie stellt fest, dass mit den «Hechtenteichen» ein Inventarobjekt von der Anderung
betroffen ist.

Wir nehmen dazu wie folgt Stellung und weisen auf einige Vorbehalte hin, die aus unse-
rer Sicht nicht vernachlassigbar sind:

1. Der Hang entlang des Feldweges ist in der Naturgefahrenkarte als Rutschgebiet einge-
tragen. In Vergangenheit hat es bereits Ereignisse gegeben, welche den Weg und das
umliegende Land im Perimeter der Hechtenteiche verschiittet haben. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Wegfiihrung in Zukunft in Frage gestellt und eine
andere Wegflihrung gesucht werden muss. Der Schutzstatus darf nicht dazu fihren,
dass die Wegfithrung mangels alternativer Mdéglichkeiten aufgehoben werden muss.
Davon betroffen wéare auch der Wanderweg und Veloweg von nationaler Bedeutung.

2. Weiter weisen wir daraufhin, dass der Langraben das Tauffelenmoos entwdassert. Er
nimmt dabei auch das Wasser der ARA Tauffelen auf, welche die Abwasser der ganzen
Region reinigt. Bei Starkregen kann es hier zur Einleitung von ungereinigtem Wasser
kommen. Der Gemeinderat wiinscht eine unbefristete, schriftliche Zusicherung, dass
der ARA Tauffelen sowie der Gemeinde Tauffelen-Gerolfingen mit einem allfalligen
Schutzbeschluss keine zuséatzlichen Einschrankungen zum Beispiel bei einem Ausbau
oder einer Erneuerung des Kanals oder der Anlagen der ARA Tauffelen oder anderwei-
tige zusatzliche Auflagen erwachsen.

3. Wir stellen fest, dass zurzeit unterschiedliche Revisionen auf unterschiedlichen Stufen
vorangetrieben werden (Revision Naturschutzgebiete, Sachplan Seeverkehr, etc.). Wie
bereits beim Regierungsrat kundgetan wiirden wir uns ein koordiniertes Verfahren bei
der Beplanung des Seeufers wiinschen. Dies wiirde die Akzeptanz bei solchen Ge-
schéaften ungemein férdern.

Seite 1 von 2

Bauverwaltung Tel. 032 396 06 36 Offnungszeiten
Hauptstrasse 86 Fax. 032 396 06 33 siehe
Postfach 176 bauverwaltung@taeuffelen.ch Homepage oder

2575 Tauffelen www.taeuffelen.ch Informationsbroschiire

D:\Users\Stephan.Mathys\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ECHTS4TO0\Brief_Mitwirkung_Revision_Bundesinventare_der_Biotope_von_nationaler_Be
deutung-3 (002).doc



4. Es wird festgestellt, dass das Gebiet urspriinglich mit dem Ziel geschaffen wurde, eine
Fischaufzucht zu betreiben. Dabei kann das Geldnde kiinstlich gestaut werden. Die
Nutzung wurde in einem Baurechtsvertrag mit der Burgergemeinde geregelt. Zuletzt
wurde das Gelande, in Absprache mit der Burgergemeinde-Tauffelen Gerolfingen, zur
Forderung seltener Arten «umgenutzt». Das Gebiet entspricht jedoch nicht einem na-
tlrlich entstandenen Naturreservat. Der Baurechtsvertrag sieht vor, dass die Anlage
«Hechtenteiche» auf Kosten des Baurechtsberechtigten (Kanton Bern) in ihren ur-
spriinglichen Zustand zuriickgebaut werden muss, sollte keine Einigung tber die Ver-
ldngerung des Baurechts, welches am 31.1.2028 endet, zustande kommen. Bevor das
Gebiet in ein Biotop von nationaler Bedeutung eingestuft wird, muss mit der Burger-
gemeinde Kontakt aufgenommen werden, um den geltenden vertraglichen Vereinba-
rungen nachzukommen. Die Burgergemeinde wartet auf einen Vorschlag von Ihnen.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und Prifung unserer Stellungnahme.

Freundliche Griisse
Gemeinderat Tauffelen
DedPrasjde t_.’ Der Bauyerwalter:

/ 7

7
Adrian Hutzli Stephan Mathy

- Lena Willi, GR Ressort Bau
- David Dreyer, GR Ressort Planung



Die Gemeinde mit 11 Dorfern

Aeschlen « Endorf « Gunten « Meiersmaad « Merligen
Reust « Ringoldswil « Schwanden - Tschingel « Wller

Einwohnergemeinde Sigriswil

www.sigriswil.ch

Einwohnergemeinde Sigriswil, Gemeinderat
Kreuzstrasse 1, 3655 Sigriswil

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion

Ihr Kontakt: N .
Anton Haldemann / 033 252 90 21 ﬁrbnt flur Laﬁdrvlr??Cgaﬂ und Natur
anton.haldemann@sigriswil.ch teilung Naturforderung

Schwand 17
3110 Minsingen

Sigriswil, 29. Januar 2025

Geschaéfts-Nr. 15930
Vernehmlassungsantwort Revision Bundesinventare 2025

Sehr geehrter Herr Kénzig

Wir nehmen Bezug auf lhr Schreiben vom 14. Januar 2025 und danken fir die Gelegenheit zur
Stellungnahme.

Die Einwohnergemeinde Sigriswil ist entschieden gegen eine Anderung des bisherigen Schutzstatus,
beziehungsweise gegen die Aufnahme neuer Flachen in das Bundesinventar.

Im Bericht fehlt die Auswirkung auf die touristische Nutzung (z.B. bestehende Skipiste resp.
Langlaufloipe oder auch die Absenz eines Weggebotes) und die forstwirtschaftliche Nutzung géanzlich.
Fir eine umfassende Beurteilung der Konsequenzen, sind Aussagen zur diesbeziglichen Wirkung
jedoch zwingend notwendig.

Wir beflrchten aus Erfahrung, dass die Anhebung des Schutzstatus auf nationale Ebene kiinftig neue
Einschrankungen auslésen wird, weil die seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten existierenden Nutzungen
allenfalls von regionalem oder Uberregionalem Interesse sind und damit gegen (neu) nationale
Schutzziele immer «den Kirzeren ziehen werden». Dies obwohl die bisherige Nutzung dem Erhalt der
Schutzgebiete offenbar nicht abtraglich war und die betroffenen Areale scheinbar hochsten
Bundesanspriichen genligen sollen.

Ebenfalls vertritt die Gemeinde die Uberzeugung, dass Anderungen zum Schutzstatus der betreffenden
Liegenschaften zwingend vorgangig mit den Grundeigentiimern abzustimmen sind.

Fazit: Wir lehnen die Aufnahme der neuen Fldchen in das Bundesinventar ab. Insbesondere setzen wir
uns gegen alle neuen Einschrankungen in Bezug auf Zuganglichkeit, Nutzung und Bewirtschaftung zur
Wehr.

Freundliche Griisse
Gemeinderat Sigriswil

Der Prasident Der Sekretar
- ] .
. Y M T
=L ” /%&/%%/Z//q
Anton Ambuhl Anton Haldemann

Kopie per E-Mail:
Hans Ambuhl, Bauverwalter-Stv.
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Kanton Bern
Canton de Berne

@k

Revision Anhinge Biotopverordnungen: Formular fiir Rlickmeldung Anhérung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson - |E-Mail

Tel.:Nr.

Sigriswil Hans Ambhl hans.ambuehl@sigriswil.ch

033 252 90 54

Allgemeines

Generelle Bemerkungen

vgl. unsere schrifliche Vernehmlassungsantwort.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen

Antrage

Sigriswil, Horrenbach- | o\ oor | 3457 |Scheriz

keine Anderung des Schutzstatus und keine Erweiterung der

Buchen bisherigen Flache

Sigriswil Flachmoor 3479 Dinzenegg/Tonimoos kglne Anderupg des Schutzstatus und keine Erweiterung der
bisherigen Flache

Sigriswil Flachmoor 3485 Obere Zettenalp k_elne Anderu.l-'lg des Schutzstatus und keine Erweiterung der
bisherigen Flache

Sigriswil Flachmoor 3519 Hindersurre (Skipiste) kglne Anderu‘pg des Schufzstatus und keine Erweiterung der
bisherigen Fléche

Sigriswil Flachmoor 3559 Undere Rossschatte, Justistal (Langlaufloipe) kgme {-\nderupg des Schutzstatus und keine Erweiterung der
bisherigen Fléache

Sigriswil Flachmoor 3561 Hindersberg, Justistal (Langlaufloipe) kgme Anderupg des Schutzstatus und keine Erweiterung der
bisherigen Flache

Sigriswil Trc_ncken— 5143 Tutichtelwengli, Justistal Keme Anderupg des Schutzstatus und keine Erweiterung der
wiesen bisherigen Fl&che
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Kanton Bern
Canton de Berne

7

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.
Schattenhalb Bruno Roth bruno.roth@schattenhalb.ch 0339711626
Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Nach Ricksprache mit der Grundeigentimerin und des Pachters und angesichts der Umsténde, dass fir die Bewirtschaftung keine Einschrankungen erhoben werden,

unterstitzen wir die Aufnahme ins Bundesinventar TWW der Flachen 13512 und 13517.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
Schattenhalb TWW 13512 keine
Schattenhalb TWW 13517 keine

171
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Kanton Bern

7

Canton de Berne

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde

Zusténdige Fachperson

E-Mail

Tel. Nr.

6197 Schangnau

Markus Gerber

info@schangnau.ch

034 493 37 67

Allgemeines

Seit mehr als 20 Jahren wird die Moorlandschaftsplanung in unserem Gebiet bearbeitet und ist trotz intensiver Uberpriifung und Bearbeitung des ganzen Gebietes
noch immer nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund vertritt der Gemeinderat die klare Haltung, dass keine neuen Gebiete oder Vergrésserungen aufzunehmen

sind !!. Gegen die Verkleinerungen hat der Gemeinderat keine Einwande.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde

Inventar

Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage

12
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Kanton Bern
Canton de Berne
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Kanton Bern
Canton de Berne

7

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.
Saanen Walter Matti-Zbaren  |[walter.matti-zbaeren@saanen.ch 033748 92 49
Allgemeines
Generelle Bemerkungen
Haben die Grundeigentiimer Kenntnis von dieser Vernehmlassung?
Bemerkungen zu einzelnen Objekten
Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden
Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
Wenn Informationen an die Grundeigentiimer erfolgt sind, bitte
dieselben Informationen an die Gemeinde. Fallls die
Saanen TW 13454 Haben die Grundeigentimer Kenntnis von dieser Grundeigentiimer keine Informationen erhalten haben, informiert
Neuaufnahme? Begrindung zur Neuaufnahme? die zustandige Kantonsstelle die Grundeigentiimer und die
Gemeinde mit der Begriindung, wieso die Flache neu in das
Inventar aufgenommen werden soll.
Wenn Informationen an die Grundeigentiimer erfolgt sind, bitte
dieselben Informationen an die Gemeinde. Fallls die
Saanen TW 13461 Haben die Grundeigentimer Kenntnis von dieser Grundeigentiimer keine Informationen erhalten haben, informiert
Neuaufnahme? Begrindung zur Neuaufnahme? die zustandige Kantonsstelle die Grundeigentiimer und die
Gemeinde mit der Begriindung, wieso die Flache neu in das
Inventar aufgenommen werden soll.
Wenn Informationen an die Grundeigentiimer erfolgt sind, bitte
dieselben Informationen an die Gemeinde. Fallls die
Saanen EM 361 Haben die Grundeigentimer Kenntnis von dieser Grundeigentiimer keine Informationen erhalten haben, informiert
Revision? Begrindung zur Revision? die zusténdige Kantonsstelle die Grundeigentiimer und die
Gemeinde mit der Begriindung, wieso die Flache angepasst
werden soll.
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Kanton Bern
Canton de Berne

7

Saanen

FM

367

Haben die Grundeigentimer Kenntnis von dieser
Revision? Begriindung zur Revision?

Wenn Informationen an die Grundeigentumer erfolgt sind, bitte
dieselben Informationen an die Gemeinde. Fallls die
Grundeigentiimer keine Informationen erhalten haben, informiert
die zustandige Kantonsstelle die Grundeigentiimer und die
Gemeinde mit der Begriindung, wieso die Flache angepasst
werden soll.

Saanen

FM

373

Haben die Grundeigentimer Kenntnis von dieser
Revision? Begriindung zur Revision?

Wenn Informationen an die Grundeigentumer erfolgt sind, bitte
dieselben Informationen an die Gemeinde. Fallls die
Grundeigentiimer keine Informationen erhalten haben, informiert
die zustandige Kantonsstelle die Grundeigentiimer und die
Gemeinde mit der Begriindung, wieso die Flache angepasst
werden soll.

Saanen

FM

382

Haben die Grundeigentimer Kenntnis von dieser
Revision? Begriindung zur Revision?

Wenn Informationen an die Grundeigentiimer erfolgt sind, bitte
dieselben Informationen an die Gemeinde. Fallls die
Grundeigentiimer keine Informationen erhalten haben, informiert
die zustandige Kantonsstelle die Grundeigentiimer und die
Gemeinde mit der Begrindung, wieso die Flache angepasst
werden soll.

Saanen

FM

1760

Haben die Grundeigentimer Kenntnis von dieser
Revision? Begrindung zur Revision?

Wenn Informationen an die Grundeigentiimer erfolgt sind, bitte
dieselben Informationen an die Gemeinde. Fallls die
Grundeigentiimer keine Informationen erhalten haben, informiert
die zustandige Kantonsstelle die Grundeigentiimer und die
Gemeinde mit der Begriindung, wieso die Flache angepasst
werden soll.

Saanen

FM

3041

Haben die Grundeigentimer Kenntnis von dieser
Revision? Begrindung zur Revision?

Wenn Informationen an die Grundeigentiimer erfolgt sind, bitte
dieselben Informationen an die Gemeinde. Fallls die
Grundeigentiimer keine Informationen erhalten haben, informiert
die zusténdige Kantonsstelle die Grundeigentiimer und die
Gemeinde mit der Begriindung, wieso die Flache angepasst
werden soll.

Saanen

FM

6543

Haben die Grundeigentimer Kenntnis von dieser
Revision? Begrindung zur Revision?

Wenn Informationen an die Grundeigentiimer erfolgt sind, bitte
dieselben Informationen an die Gemeinde. Fallls die
Grundeigentiimer keine Informationen erhalten haben, informiert
die zusténdige Kantonsstelle die Grundeigentiimer und die
Gemeinde mit der Begriindung, wieso die Flache angepasst
werden soll.

2/3
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|
Wenn Informationen an die Grundeigentumer erfolgt sind, bitte
dieselben Informationen an die Gemeinde. Fallls die
Haben die Grundeigentiimer Kenntnis von dieser Grundeigentimer keine Informationen erhalten haben, informiert
Saanen FM 6621

Neuaufnahme? Begriindung zur Neuaufnahme?

die zustandige Kantonsstelle die Grundeigentiimer und die
Gemeinde mit der Begriindung, wieso die Flache neu in das
Inventar aufgenommen werden soll.
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Canton de Berne

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.
Ruschegg Peter Mohr peter.mohr@rueschegqg.ch 0317387073
Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Grundsatzlich bekunden wir Mithe mit dem Vorgehen des Bundes und des Kantons mit der Vernehmlassung der Revision. Die Grundeigentiimer wurden nie iber die Revision
der Bundesinventare und die Auswirkungen informiert, was doch eher seltsam ist. Weiter finden wir den Zeitpunkt der Vernehmlassung schlecht gewahlt, da samtliche Objekte
mit Schnee Uberdeckt sind. Eine naturwissenschaftliche Beurteilung ist momentan nicht moglich. Auch die Eingabefrist ist viel zu kurz.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde

Inventar Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage

Rischegg

Flachmoore 3108

Schwarzwasser / Bargli

Keine Aufnahme im Bundesinventar, da eine
naturwissenschaftliche Beurteilung momentan nicht mdglich ist.
Die Aufnahme des Inventars und die genauen Anderungen sind
zudem vorgangig mit den Grundeigentiimern zu besprechen.

Ruschegg

Flachmoore 3092

Fischbachen

Keine Aufnahme im Bundesinventar, da eine
naturwissenschaftliche Beurteilung momentan nicht mdglich ist.
Die Aufnahme des Inventars und die genauen Anderungen sind
zudem vorgangig mit den Grundeigentiimern zu besprechen.
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Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.
Rumisberg Tamara Stuber tamara.stuber@rumisberg.ch 032636 28 19
Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Fur uns ist es wichtig, dass die betroffene Landeigentiimer informiert werden

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
Rumisberg TrocskeennWIe 13527 Keine Bemerkungen Keine Antrage
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Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson E-Mail Tel. Nr.
Ringgenberg Luca Mihlemann luca.muehlemann@ringgenberg.ch 033 826 58 00
Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank fir die Zustellung der Vernehmalssung Revision Bundesinventarte.

Untenstehend finden Sie die Rickmeldung der Gemeinde Ringgenberg mit den entsprechenden Bemerkungen sowie dem Antrag.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse

Einwohnergemeinde Ringgenberg

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
Agertli, Ringgenberg
TW Das "Agertli" (Objekt-Nr. 12439) soll momentan nicht in der Liste
Es ist geplant, dass das "Agertli" per 2025 als der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung
. Trocken- . . . N . o .
Ringgenberg . 12439 Trockenwiese/-weide aufzunehmen. Beim "vorder aufgenommen werden, da beim "vorder Riedgraben" mittelfristig
wiesen und . " . . . . . .
weiden Riedgraben" ist mittelfristig ein Geschiebesammler ein Geschiebesammler geplant ist. Deshalb soll abgewartet

geplant. Deshalb soll mit der Einzonung abgewartet

werden, bis der erforderliche Landbedarf abgeklart ist.

werden, bis der erforderliche Landbedarf abgeklart ist.
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Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.
Riggisberg Walter Landtwing walter.landtwing@riggisberg.ch 031808 0145

Allgemeines
Generelle Bemerkungen

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage

Die Bikeroute 504, ein Wanderweg und ein Schneeschuhtrail
Riggisberg 3112 Gurnigelberg fihren durch das Flachmoor, welches neu aufgenommen werden
soll. Dieser Bestand muss gesichert werden.
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Canton de Berne

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.
Radelfingen Jonas Balli jonas.balli@radelfingen.ch 0318256106
Allgemeines
Generelle Bemerkungen
keine
Bemerkungen zu einzelnen Objekten
Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden
Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
Radelfingen AM BE4 keine keine
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MOUTIER *

Coeur de Jura

. . 5
Adresse de correspondance : Office de | agr|CUIture et
Chancellerie municipale de la nature

Case postale 927 Par M. Urs Ké&nzug-Schoch
2740 Moutier

Tél. 032 494 11 11 Schwand 17

Courriel : info@moutier.ch 3110 M'unsingen

Moutier, le 29 janvier 2025/vs

Notre référence : 04.0303.0006

Consultation relative a la révision des inventaires fédéraux - Consultation
des communes concernées

Monsieur,

Lors de sa séance du 28 janvier 2025, le Conseil municipal a pris connaissance de
votre lettre du 14 ct et son contenu a retenu toute son attention.

Aprés examen, notre autorité n'a pas de remarque particuliere a formuler s'agissant
des objets et des périmétres du territoire de Moutier concernés (inventaire des
biotopes d'importance nationale).

Nous vous remercions de prendre note de ce qui précede et vous prions d’agréer,

Monsieur, I'assurance de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil municipal

Le Président : Le Lhancagher :
\})\ ./\JM“V\/ .
M. Winistoerfer C. Vaquin

Copie :
e Service de I'Urbanisme, M. Christian Poma

Cité de I'énergie

Ville de Moutier  Rue de I'Hotel-de-Ville 1 Tél. 032 494 11 11 www.moutier.ch
2740 Moutier Case postale 927 Fax 032 493 12 19 info@moutier.ch Notre engagement local pour fe limat.
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Canton de Berne

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson E-Mail Tel. Nr.
Lutschental Nicole Steiner nicole.steiner@luetschental.ch 0338534740
Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Die Eingabefrist ist sehr knapp bemessen. Es erscheint fast so, als Riickmeldungen zur Revision nicht gewtinscht sind. Die privaten Eigentimer der betreffenden Grundstiicke
wurden Uber die Revision nicht informiert, was aus unserer Sicht nicht korrekt ist.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde

Inventar Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage

12
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Litschental

T™W

13494

Im vorliegend neu zu definierenden Trockenstandort
liegt ein bestehender Wanderweg. Falls der
Wanderweg zu einem spéteren Zeitpunkt unterhalten,
verlegt oder anderweitig erstellt werden muss, gilt der
Besitzstand. Ebenfalls ist beim Unwetter vom August
2024, bei welchem die Gemeinde Litschental im
Gebiet Hintisberg, massive Schaden zu beklagen hatte,
viel Material aus diesem Gebiet abgetragen worden.
Falls zu einem spéateren Zeitpunkt Massnahmen gegen
die Naturgefahren notwendig sind, sind solche durch
die Gemeinde vornehmen zu kénnen. Im links unter
dem neu festzulegenden Trockenstandort liegt das
Gebiet, auf welchem eine alpine Photovoltaikanlage der
Jungfraubahnen AG geplant ist. In diesem Projekt
werden seitens Abteilung Naturférderung massive
Flachen fur Ersatzmassnahmen gefordert (welche nur
bei Schaden zum Tragen kommen). Das Gebiet wurde
bisher mit viel Sorgfalt und Nachsicht bewirtschaftet, so
dass die Aufnahme als Trockenstandort Uberhaupt
maoglich ist. Die Gemeinde fordert, dass die Flache,
welche bisher auch bewirtschaftet wurde und zum
Standard des Trockenstandorts beigetragen hat, als
Flache fur die Ersatzmassnahmen angerechnet
werden. Mit der weiteren Bewirtschaftung als
Trockenstandort kdnnen die Naturbestandteile
gefordert und vor allem erhalten bleiben. Der Erhalt und
die Foérderung ist ein wichtiger Bestandteil, damit auch
unsere Nachkommen von den Bemuihungen noch
einen Nutzen davon tragen.

1. Besitzstand Wanderweg oder Weglassen des unteren Teils
des neuen Trockenstandorts, in welchem sich der Wanderweg
befindet.

2. BerUcksichtigung von eventuellen Massnahmen betreffend
Naturgefahren.

3. Anrechnung der Flache an die Ersatzmassnahmen der
Jungfraubahn AG im Projekt alpine Photovoltaikanlage Hintisberg
(eBau-Nr. 180647 / 20244399)
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Révision des annexes des ordonnances sur les biotopes : formulaire pour laréponse des communes a la consultation

Commune Spécialiste responsable  |Courriel N° de téléphone
Loveresse secretariat@loveresse.ch 032 481 26 86
Généralités

Remarques générales

L'entretien et le financement seront-ils bien a la charge de I'Office de I'agriculture ?

Remarques sur des objets en particulier

Légende inventaires : site de reproduction des batraciens (SRB), bas-marais (BM), prairies et paturages secs (PPS)

Commune Inventaire |N° d’objet Remarques Propositions

secteur A (Prés Battoux). La parcelle n° 674 qui est la
Loveresse 2025 BE1138 p_roprlete de la commune est louée a un agnculteu_r (‘ju
village. Que va-t-il se passer avec le contrat de bail a
ferme et les paiements directs ?

secteur B (Le Moulin). Pas de remarque.
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Revision Anhinge Biotopverordnungen: Formular fiir Riickmeldung Anhorung Gemeinden

Gemeinde

Zusténdige Fachperson

E-Mail

Tel. Nr.

Horrenbach-Buchen

Gemeindeprasident
Stefan Reusser

gemeindeverwaltung@horrenbach-buchen.ch

033 44212 37

Allgemeines

Der Gemeinderat lehnt grundsétzlich alle betroffenen Neuaufnahmen auf dem Gemeindegebiet ab. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass entsprechende "Projekte” sowohl den
betroffenen Landwirten/Eigentimern wie der Gemeinde keinen Nuizen bringen. Es sind eher negative Folgen die dies mit sich bringt..

Bemerkungen zu einzeinen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde

Inventar Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage

Horrenbach-Buchen

Der Gemeinderat lehnt alle Neuaufnahmen ab.

e A
.4“
@
L[>

Horrenbach, 30.01.2025 einderat e
Der Présicent DEESeRTEEmm (INATSNSHA R
,/"’f-/."’ 71 ) [ lél l‘w\g“pﬁd | i)
Ny 7)) VAP W\ N /S
\__/ @AC@’
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Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fiir Rlickmeldung Anhérung Gemeinden

Gemeinde

Zustandige Fachperson

E-Mail

Tel. Nr.

Hofstetten b. Brienz

Stahli Gustav

info@gemeinde-hofstetten.ch

0339512313

Allgemeines

Generelle Bemerkungen

1. Es ist nicht ersichtlich, auf welchen Grundlagen und weshalb die Flachen umkategorisiert werden sollen.

2. Gestutz auf die uns marginal zur Verfiigung gestellten Unterlagen kénnen wir von Seiten Gemeinde zu wenig einschéatzen, welche Auswirkungen die Anderungen auf die
jeweiligen Beteiligten haben werden.

3. Die geplanten Umkategorisierungen/Perimeteranpassungen haben voraussichtlich Einfluss und Einschrankungen auf die erlaubten Bewirtschaftungszeiten in der
Sémmerungszeit zur Folge. Dies ist aus Alpbewirtschaftersicht nicht dienlich und hat Auswikrungen auf die Direktzahlungsvertrage.

4. Wie und wann werden die Grundeigentiimer und die Bewirtschafter/Pachter in das Verfahren einbezogen? Wann kénnen dieselben Stellung beziehen?

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde

Inventar Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage

Gemass Planiibersicht sind die Trockenwiesenstandorte
Objekt Nr. 5415 (Halte Hofstetten) nicht deckungsgleich

rlorsieian b. Brigoz PALS mit den eingezeichneten Bewirtschaftungsflachen bzw.
-vertragen.
Gemass Planibersicht sind die Trockenwiesenstandorte
Hofstetten b. Brienz 5078 Objekt Nr. 5078 Gummenalp nich talle eingezeichnet,

sprich unvollstandig. Weshalb? Was ist mit den nicht
eingezeichneten Flachen an Gummenalp?

Hofstetten, 04.02.2025

Einwohnergemeinde Hofstetten

'Haslebacher Benjamin Stahli-Schild Corinne

Gemeindeprasident Gemeindeverwalterin
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Canton de Berne

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde

Zusténdige Fachperson

E-Mail: kilian.duetsch@hasliberg.ch

Tel. Nr. 0339721156

Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde

Inventar

Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
Hasliberg FM 266 keine keine
Hasliberg TW 12250 keine keine
Hasliberg TW 13466 keine keine
Hasliberg TW 13498 keine keine
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Revision Anhdnge Biotopverordnungen: Formular fiir Riickmeldung Anhérung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson E-Mail Tel. Nr.
Guggisberg Andrea Schmied bauverwaltung@guggisberg-be.ch 031 735 51 98
Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Grundsatzlich bekunden wir Miihe mit dem Vorgehen des Bundes und des Kantons mit der Vernehmlassung der Revision. Die Grundeigentiimer wurden nie tber die Revision
der Bundesinventare und die Auswirkungen informiert, was doch eher seltsam ist. Weiter finden wir den Zeitpunkt der Vernehmlassung schlecht gewahit, da samtliche Objekte
mit Schnee Uberdeckt sind. Eine naturwissenschaftliche Beurteilung ist momentan nicht méglich. Auch die Eingabefrist ist viel zu kurz.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde

Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrége
Keine Aufnahme im Bundesinventar, da eine
Guggisberg Flachmoore 6540 Rossboden naturwissenschaftliche Beurteilung momentan nicht méglich ist.

Die Aufnahme des Inventars und die genauen Anderungen sind
zudem vorgéngig mit den Grundeigentiimern zu besprechen.

GEMEINDERAT GUGGISBERG

Préasident/in Gemeindeschreiber/in

7



Kanton Bern
Canton de Berne

@

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fur Riickmeldung Anhérung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson E-Mail Tel. Nr.

3818 Grindelwald Daniel Mathys daniel.mathys@gemeinde-grindelwald.ch 033 854 14 40

Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Alle von der Revision betroffenen Gebiete, in der Gemeinde Grindelwald, sind bereits heute regional erfasst. Die Anpassungen bzw. Aktualisierungen geschehen mit den
Inventarschlisseln Flachmoore bzw. Trockenwiesen und -weiden. Ist die Qualitat der Objekte grésser als urspringlich, ist dies eine Aufwertung, die Objekte werden von
regional zu national heraufgestuft. Der Unterschied hat Einfluss auf die Mdglichkeiten fir Bauten und Anlagen, bei nationalen Objekten sind diese eingeschrankt. Da es sich
bei den Objekten (ausser im Arvengarten) um solche handelt, die an Standorten stehen, wo potenziell wahrscheinlich nicht viele neue Bauten und Anlagen vorgesehen sind,
sehen wir keine grossen Probleme. Das Objekt im Arvengarten kann auch bei regionaler Bedeutung nicht ohne grosse Widerstande und Diskussionen verandert werden. Da
es in einem von Bauten und Werkleitung belastetem Gebiet liegt soll auf eine Aufstufung verzichtet werden.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage

Die Trockenstandorte von regionaler Bedeutung Nr.
TS2256 und TS2258 werden ins Bundesinventar
Ubernommen. Der Status der beiden Objekte wird von
regionaler Bedeutung zu nationaler Bedeutung
heraufgestuft. Das bedeutet, dass die
Inventarisierungs-Kriterien (Floristisch, 6kologisch) fur
3818 Grindelwald TW 13477 die Veranderung angewendet werden kénnen, die
Qualitat der Trockenwiesen gestiegen ist. Ihr Schutz
steht fortan unter der TWW-Verordnung Art. 6, sie
mussen ungeschmalert erhalten bleiben. Der direkt
angrenzende Trockenstandort von regionaler
Bedeutung Nr. TS2257 bleibt unverandert im
regionalen Inventar.

Die Bewirtschaftung soll unverandert moglich bleiben. Es ist zu
prifen ob zu den Flachen Bewirtschaftungsvertrage bestehen.
Allenfalls sind diese in Absprache mit dem Bewirtschafter zu
Ubernehmen und anzupassen.
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3818 Grindelwald

FM

3605

Die Feuchtgebiete von regionaler Bedeutung Nr.
FG13404 und FG13405 werden neu
zusammengefasst in ein Flachmoor von nationaler
Bedeutung Nr. 3605. Das neue Flachmoorobjekt von
nationaler Bedeutung Nr. 3605 erhalt mit der
Aufwertung einen grésseren Schutz vor Eingriffen. Der
Unterhalt und die Erneuerung rechtmassig erstellter
Bauten und Anlagen dirfen die Moorbiotope nicht
zusatzlich beeintrachtigen und die touristische und die
Erholungsnutzung missen mit den Schutzzielen in
Einklang stehen und ziehen Ersatzmassnahmen nach
sich.

Die Bewirtschaftung soll unverandert moglich bleiben. Es ist zu
prifen ob zu den Flachen Bewirtschaftungsvertrage bestehen.
Allenfalls sind diese in Absprache mit dem Bewirtschafter zu
Ubernehmen und anzupassen.
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3818 Grindelwald

FM

3630

Die Feuchtgebiete von regionaler Bedeutung Nr.
FG13429, FG13438, FG13439, FG13432, FG13433
werden zusammengefasst in ein nationales Objekt Nr.
3630. Die Aufwertung bedeutet eine Erhéhung des
Schutzstatus, d.h. sie missen gemass Art. 4 der
Flachmoorverordnung ungeschmalert erhalten bleiben.
Die Kantone mussen daflr sorgen, dass innerhalb der
Objekte keine Bauten und Anlagen errichtet, keine
Bodenveranderungen und Entwasserungen
vorgenommen und keine fremden Stoffe oder
Erzeugnisse ausgebracht werden. Ausgenommen sind
einzig solche Bauten, Anlagen und
Bodenveranderungen, die der Aufrechterhaltung des
Schutzziels dienen.

Die Regionalen Feuchtgebiete sind Biotope gemass
Art. 14 Abs. 3 NHV. Bewilligungen fir technische
Eingriffe in Feuchtgebiete von regionaler Bedeutung
dirfen nur erteilt werden, wenn das Vorhaben
standortgebunden ist und einem Uberwiegenden
Bedurfnis entspricht, sie ziehen Ersatzmassnahmen
nach sich. Das neue Objekt Nr. 3630 befindet sich in
der Region Arvengarten unterhalb der kleinen
Scheidegg. Im Arvengarten befinden sich drei
Talstationen zu Skiliften die dieses Gebiet
erschliessen. Eine Stltze vom Skilift Arven befindet
sich unmittelbar am Rande vom Falchmoor, Durch die
Flachmoore nord-westseitig flihren Skipisten. Entlang
der Strasse, welche zwischen zwei teilgebieten
durchflihrt, sind Schmutzwasserleitungen verlegt. Das
Gebiet ist im Winter ein touristischer "HotSpot". Das
Objekt im Arvengarten kann auch bei regionaler
Bedeutung nicht ohne Zustimmung von Amts- und

Auf eine Heraufstufung von regional zu national soll verzichtet
werden. Das Gebiet um die Talstationen soll auch zukunftig
uneingeschrankt entsprechend der heutigen Nutzung genutzt
werden kénnen. Eine Erneuerung der Anlagen muss auch
zukinftig gewahrleistet sein. Die regionale Einstufung ist zum
Schutz ausreichend. Es ist zu prifen ob zu den Flachen
Bewirtschaftungsvertrage bestehen. Allenfalls sind diese in
Absprache mit dem Bewirtschafter zu ibernehmen und
anzupassen.

3/3



Kanton Bern

7
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Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.
Gampelen Peter Wenger info@gampelen 0323134222
Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
Das Gebiet ist unseres erachtens nicht oder noch nicht
geeignet um Inventarisiert zu werden. Die kirzlich
vorgenommenen baulichen
"Renaturisierungsmassnahmen" haben ihre Ziel weit |Streichen, respektve nicht aufnehmen dieses Gebiets in das
Gampelen AM /TW BE 275 verfehlt. Das gesamte Gebiet ist aktuell unter Wasser Bundesinventar. Evenualiter: Aktuelle und zukinftige

gesetzt. Zurzeit wird an der Héhenquote des Abflusses
herumgebastelt. Die negativen Auswirkungen auf die
Fruchtfolgeflachen in der nachbarschaft sind nicht
unerheblich.

Massmahmen dirden keine negativen auswirkungen auf die
angrenzenden Fruchtfolgeflachen entfalten.
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Kanton Bern
Canton de Berne
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Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.

Fraubrunnen Marc Eggimann marc.egdimann@fraubrunnen.ch 0317603040

Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Aufgrund der kurzen Frist konnten sich die zustandigen Gemeindegremien nicht mit der Vorlage befassen. Das Dokument "Fraubrunnenmoos Amphibienerfassung 2022" ist
gemass Rucksprache mit dem ANF die Grundlage, welche zur Inventarisierung gefiihrt hat. Das Dokument zu prifen und allenfalls zu widerlegen ist innerhalb der
Anhdrungsfrist nicht mdglich. Ein gentigender Einbezug der Gemeinde ist daher nicht erfolgt. Daher wird die Vergrosserung resp. Neuaufnahme vorsorglich bestritten. Weiter
wird darauf hingewiesen, dass sich innerhalb vom Perimeter eine 6ffentliche ARA-Leitung befindet, dessen Unterhalt und Erneuerung gewabhrleistet bleiben muss. Wie dem
ANF bekannt ist, ist ein Urteil des Bundesgerichtes zur Unterschutzstellung des Fraubrunnenmoos héngig. Der Auftrag Fraubrunnenmoos, Amphibienerfassung, 2022, erfolgte
im Auftrag von Petra Graf, gegen welche ein Ablehnungsbegehren gestellt worden ist. Eine unbefangene Auftragserteilung erscheint nicht nachgewiesen. Im
Grundlagendokument betr. Bundesinventar von 2012 werden kumulativ das Uberschreiten von 23 Punkten (Ziff. 3.1) und das Erfiillen ALLER Zusatzkriterien (Ziff. 3.2)
verlangt. In der Erfassung 2022 wird auf die Zusatzkriterien (3.2) bei summarischer Betrachtung aber nicht umfassend Bezug genommen. Der Fortpflanzungshinweis
(Kriterium gemass Ziff. 3.2) ist bei der Kreuzkrdte erwahnt, aber wohl nicht bei den weiteren Arten, derentwegen die Inventarisierung begriindet wird.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage

Vergrosserung resp. Neuaufnahme eines Biotopobjekts
wird aufgrund naturwissenschaftlicher Kriterien
bestritten.

Offentliche ARA-Leitung im Gebiet.

Fraubrunnen AM BE1938 Verzicht auf Aufnahme
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Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson E-Mail Tel. Nr.
Erlenbachii. S. Walter Klossner, BV wklossner@erlenbach-be.ch 033 681 82 30
Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. |Bemerkungen Antrage

Dieses Objekt besteht aus zwei Teilflachen

(Trockenstandort 2265), welche vor rund 6 Jahren Der Gemeinderat von Erlenbach im Simmental beantragt

tberpruft wurden. Die stidliche Teilflache wurde als zu |nach Abklarungen den Situation und Riicksprache mit den

wenig gehaltvoll beurteilt und eine Aufnahme als Grundeigentimern / Bewirtschaftern eine NICHT-Aufnahme des

Trockenstandort wurde am 01.01.2019 abgelehnt. Die |Objekts-Nr. 13493 als Trockenwiese in der Verordnung Uber die
Erlenbach i. S. T™W 13493 nordliche Flache oberhalb der Straucher wurde Biotope nationaler Bedeutung sowie in der

aufgenommen. Die Bewirtschaftung dieser isolierten Trockenwiesenverordnung (TwwV). Die Begriindung ist den
Kleinflache entpuppte sich wegen der unterschiedlichen|Bemerkungen zu entnehmen. Zudem sind in der Gemeinde

Schnittzeitpunkten als Herkulesaufgabe fir den Erlenbach bereits viele und teils auch sehr grosse Flachen als
Bewirtschafter. Aufwand und Ertrag stehen in keinem |Trockenwiesen ausgeschieden.
Verhéltnis.

Erlenbach, 01.02.2025

EINWOHNERGEMEINDE
ERLENBACH IM SIMMENTAL

D s

Walter Klossner
Bauverwalter

171


mailto:wklossner@erlenbach-be.ch

R ek 1 N < a

5

Prairies et paturages secs (PPS)
PPS - nouvel objet ou augmentation du périmétre

/ PPS - objet partiel Al
Limites administratives
[ ] Communes

avann
ey

Va
—

Confédération suisse Office fédéral de I'environnement OFEV
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Kanton Bern

i

Canton de Berne

Révision des annexes des ordonnances sur les biotopes : formulaire pour laréponse des communes a la consultation

Commune Spécialiste responsable  |Courriel N° de téléphone
Court Bernard Leuenberger |contact@court.ch 0324977110
Généralités

Remarques générales

Le Conseil municipal de Court remercie le canton de lui offrir la possibilité de prendre position sur la révision des inventaires fédéraux. Il regrette que la Confédération ne
consulte pas plus globalement les entités ou personnes impactées (communes, propriétaires, etc.).

Remarques sur des objets en particulier

Légende inventaires : site de reproduction des batraciens (SRB), bas-marais (BM), prairies et paturages secs (PPS)

Commune Inventaire |N° d’objet Remarques Propositions
Au Nord-Est de cet objet, la route d'acces a la . - . P
montagne de Graitery traverse le périmétre et le divise Le Conseil municipal de Court propose de retirer du périmeétre la
Court PPS 13523

en deux (une grande partie en dessous de la route et
une toute petite partie en dessus de la route).

petite surface située en dessus (au Nord) de la route en question
(voir croquis en annexe).
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04 Feb. 2025
EINGANG

Einwohnergemeinde Brienz,
Hauptstrasse 204, Postfach, 3855 Brienz

Einschreiben

Amt fur Landwirtschaft und Natur des Kt. Bern
Abteilung Naturférderung (ANF)

Schwand 17

3110 Munsingen

Brienz, 3. Februar 2025 / dombad

Direktwahl 033 952 22 63 / dominique.bader@brienz.ch
Laufnummer 2025-27

Riickmeldung Vernehmlassung Revision Bundesinventare

Sehr geehrte Damen und Herren

Fur die Zustellung der Anhérung «Vernehmlassung Revision Bundesinventare» danken wir.
Als Beilage erhalten Sie das ausgefiilite Formular zu lhren Akten zuriick.

Wie Sie dem Formular entnehmen kénnen, wurden von Seiten der Grundeigentumer kritische
Riuckmeldungen gemacht. Insbesondere wurde mit Befremdnis aufgenommen, dass die
Grundeigentumer bzw. die Nutzungsberechtigen uber die Aufnahme der Flachen ins Bundesinventar
bis heute nicht orientiert waren bzw. wurden.

Gemass Verordnung tber den Schutz der Trockenwiesen und — weiden von nationaler Bedeutung,
Art. 4; Abgrenzung der Objekte, gehen wir davon aus, dass die Grundeigentimer und
Nutzungsberechtigen, ebenfalls angehért werden missen.

Im Weiteren bitten wir, dass die Fristen fur die Einreichung einer Anhérung oder Mitwirkung usw. in
Zukunft langer angesetzt werden. Somit kdnnen Abklarungen sachlich vorgenommen und die
zustandigen Behérden der Gemeinden an deren ordentlichen Sitzungen, zur Beschlussfassung
begrusst werden.

Die kurzlich gemachten Erfahrungen mit dem TWW-Objekt 12226 im Tal, Brienz, veranlassen uns
diese Anhoérung sowie die Ruckmeldungen der Grundeigentumer, in Form eines «Einschreibens»
festzuhalten.

Wir bedanken uns bei dieser Gelegenheit jedoch fiir die sehr gute Zusammenarbeit — im Speziellen in
Bezug auf das TWW-Objekt 12226, im Tal — beim ganzen ANF.



Wenn Sie weitere Fragen haben oder Auskiinfte wiinschen, zégern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Freundliche Grusse
Einwohnergemeinde Brienz

747

,'v "')1;‘/‘ /z
Bernhard Fuchs Linda Stauffer
Gemeinderatsprasident Gemeindeschreiberin
Beilagen:

- Formular fur Rickmeldung Anhérung Gemeinden



Kanton Bern
% Canton de Berne

Revision Anhdnge Biotopverordnungen: Formular fiir Riickmeldung Anhérung Gemeinden

Gemeinde

Zustandige Fachperson

E-Mail

Tel. Nr.

3855 Brienz

Dominique Bader

dominique.bader@brienz.ch

0339522263

Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Die Frist zur Bearbeitung und Abklarungen durch die Gemeinde ist zu kurz. Die Einwohnergemeinde wiinscht in Zukunft mehr Zeit fur die Bearbeitung zu erhalten.

|

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde

Inventar

Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage

3855 Brienz

3855 Brienz

TW

5126

Alpgenossenschaft Planalp hatte keine Kenntnis und
méchte zwingend wissen, welchen Einfluss es auf die
heutige Bewirtschaftung hat. Sicherstellung durch den
Kanton, das die Grundeigentumer/innen und

Nutzungsberechtigte Uber die Aufnahme orientiert sind
und angehort werden. Aufnahme ist zuriickzustellen,
bis die Grundeigentimerschaft inre Zustimmung erteilt.

13507

|
Alpgenossenschaft Planalp hatte keine Kenntnis und |
mochte zwingend wissen, welchen Einfluss es auf die
heutige Bewirtschaftung hat. Sicherstellung durch den
Kanton, das die Grundeigentumer/innen und .
Nutzungsberechtigte tber die Aufnahme orientiert sind i
und angehort werden. Aufnahme ist zuriickzustellen, i
bis die Grundeigentimerschaft inre Zustimmung erteilt. !

Grundsatzlich hat die Einwohnergemeinde Brienz keine
Einwande bzw. Antrége. Bittet jedoch ausdricklich, dass die
Grundeigentumerschaft/Nutzungsberechtigen begrusst und Gber
die Vorhaben orientiert werden.

Grundsatzlich hat die Einwohnergemeinde Brienz keine
Einwande bzw. Antrage. Bittet jedoch ausdrucklich, dass die
Grundeigenttuimerschaft/Nutzungsberechtigen begrisst und tber
die Vorhaben orientiert werden.
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Kanton Bern
Canton de Berne

3855 Brienz

13416

Grundeigentimer hatte keine Kenntnis und méchte
wissen, welchen Einfluss es auf die heutige
Bewirtschaftung bzw. auf allfallige Nachkommen hat.
Sicherstellung durch den Kanton, das die
Grundeigentumer/innen und Nutzungsberechtigte tiber
die Aufnahme orientiert sind und angehért werden. Im
Grundsatz ist der Grundeigentumer mit der Aufnahme
einverstanden.

Grundsatzlich hat die Einwohnergemeinde Brienz keine

Einwande bzw. Antrage. Bittet jedoch ausdrucklich, dass die
Grundeigentumerschaft/Nutzungsberechtigen begrisst und tber

die Vorhaben orientiert werden.

3855 Brienz

13439

Alpgenossenschaft Tschingelfeld hatte keine Kenntnis
und moéchte zwingend wissen, welchen Einfluss es auf
die heutige Bewirtschaftung hat. Die
Alpgenossenschaft Tschingelfeld hat im April 2025 die
nachste Versammlung und halt fest, dass sie bis zu
ihrer Rickmeldung mit der Aufnahme nicht
einverstanden ist. Sicherstellung durch den Kanton,
das die Grundeigentumer/innen und
Nutzungsberechtigte Uber die Aufnahme orientiert sind
und angehort werden. Aufnahme ist zuriickzustellen,
bis die Grundeigentiimerschaft inre Rickmeldung gibt
bzw. angehért wird.

Grundsatzlich hat die Einwohnergemeinde Brienz keine

Einwande bzw. Antrége. Bittet jedoch ausdriicklich, dass die
Grundeigentumerschaft/Nutzungsberechtigen begrusst und tber

die Vorhaben orientiert werden.

2/2



Kanton Bern
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Canton de Berne

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fur Rickmeldung Anhorung Gemeinden

Gemeinde

Zustandige Fachperson

E-Mail

Tel. Nr.

Boltigen

Andreas Oestreicher
Fabienne Brand

info@syntas.ch

0313118970

Allgemeines

Es stellt sich die Frage, ob das Bundesinventar, wenn die Uberarbeitung abgeschlossen ist, 6ffentlich aufgelegt wird. Aus den zur Verfliigung stehenden Unterlagen geht auch

nicht hervor, wie und wann die betroffenen Grundeigentimer einbezogen und wie allféllige Ertragseinbussen entschadigt werden. Hierzu ware eine Information an die
Gemeinden sehr dienlich.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde

Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
Oberes Chilmoos: Ausweitung befindet sich in einer Elnenlnteressensabwagqng zu Gunsten der pberbbaung hat .
o . bereits stattgefunden. Die Bauzone wurde seitens des Amtes fiir
. rechtsgultigen Bauzone. Die Bauzone wurde am
Boltigen Flachmoore 1175

03.08.2001 genehmigt. Die Bauzone ist bereits zu
einem zu einem grossen Teil Uberbaut.

Gemeinden und Raumordnung Kanton Bern genehmigt.
Die Gemeinde Boltigen stellt den Antrag, die Erweiterung des
Flachmoores 1175 aus dem Bundesinventar zu entlassen.

Al
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Stadt Bern

Gemeinderat

Erlacherhof, Junkerngasse 47 Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirek-
Postfach 3000 Bern 8 tion des Kantons Bern

Amt far Landwirtschaft und Natur
Abteilung Naturférderung (ANF)

Herr Urs Kanzig-Schoch

Telefon 031 321 62 16
stadtkanzlei@bern.ch
www.bern.ch

Per E-Mail: info.anf@be.ch

Bern, 29. Januar 2025

Vernehmlassung Revision Bundesinventare; Anhérung der betroffenen Gemeinden
Sehr geehrter Herr Kénzig

Der Gemeinderat der Stadt Bern bedankt sich fiir die Moglichkeit, sich im Rahmen der
Stellungnahme des Kantons zur Revision der Bundesinventare der Biotope von nationa-
ler Bedeutung aussern zu kénnen.

Die Gemeinde Bern ist von der Revision der Biotopverordnungen insofern betroffen, als
das regionale Flachmoor Unterdettigen-Vorderdettigen neu als nationales Objekt einge-
stuft werden soll. Der Gemeinderat begrisst dies und er ist erfreut, dass die Naturwerte
des Hasli-Ufers so hoch sind, dass sich diese neue Einstufung rechtfertigt.

Der Gemeinderat der Stadt Bern nimmt die Anhérung der Gemeinden zum Anlass, einen
weiteren Antrag einzubringen: Auch die Gabelbachmiindung in der Eymatt sollte Gber-
pruft und als Objekt in ein regionales oder nationales Inventar aufgenommen werden.
Das Gabelbachdelta verfligt Gber vergleichbare Naturwerte wie das Hasli-Ufer und Gber
Vorkommen derselben, national prioritdren Pflanzen- und Tierarten und Lebensraumty-
pen. Fir eine ausfuhrliche Begriindung des Antrags verweist der Gemeinderat auf das
beigefiigte Rickmeldeformular.

2398
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Der Gemeinderat dankt fir die wohlwollende Priifung seines Anliegens.

Freundliche Grisse
A ‘

/
V&Mke e

Stadtprasidentin

Dr. Claudia Mannhart
Stadtschreiberin

Beilage:
Ruckmeldeformular Revision Anhange Biotopverordnungen



Kanton Bern
Canton de Berne

@

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.

Bern Sabine Tschéappeler sabine.tschaeppeler@bern.ch 0313217528

Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Der Gemeinderat der Stadt Bern freut sich, dass das regionale Flachmoor Unterdettigen-Vorderdettigen neu als nationales Objekt eingestuft werden soll und stimmt dieser
neuen Einstufung zu. Er nimmt die Anhérung der Gemeinden zum Anlass, einen weiteren Antrag einzubringen:

Auch die Gabelbachmiindung in der Eymatt sollte Gberprift und als Objekt in ein regionales oder nationales Inventar aufgenommen werden. Das Géabelbachdelta verfiigt tber
vergleichbare Naturwerte wie das Hasli-Ufer und Uber Vorkommen derselben, national prioritaren Pflanzen- und Tierarten und Lebensraumtypen. Ein Uberwiegender
Flachenanteil des Gabelbachbachdeltas liegt im Eigentum des Kantons Bern. Das Gebiet wurde 2004 umfassend saniert und bereits damals wurde festgehalten, dass es als
kommunales Naturschutzgebiet gesichert werden soll. Die Umsetzung des Naturschutzgebietes hat sich leider aus verschiedenen Griinden verzdgert und wird aktuell im
Rahmen der Revision der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Bern neu gepruft. Die Pflege wird seit der Sanierung aufgrund des ungeklarten Schutzstatus durch die Stadt
Bern ohne kantonale Beitrage durchgefihrt. Dies sollte nun geklart werden. Die Aufnahme des Gebietes in ein Inventar wiirde nicht nur den vorhandenen Naturwerten
entsprechen, sondern auch eine bessere Basis fur die Berechnung und Aufteilung der Pflege- und Unterhaltskosten schaffen.

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage

Ein Teilbereich des Objektes liegt auf Berner Boden
Bern FM 2628 und ist als kantonales Naturschutzgebiet Hasli-Ufer Keine
gesichert.
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Kanton Bern
Canton de Berne

7

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.
Adelboden Bircher Simon simon.bircher@3715.ch 41336738220
Allgemeines

Generelle Bemerkungen

Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage

N . . . Der TW Standort ist ganz aus dem Inventar zu streichen oder
Flache beinhaltet die Alperschliessungsstrasse welche . . .
. . ) o maximal auf dem Heutigen Regionalen Stand zu belassen.
Adelboden T™W 13044 in absehbarer Zeit den Heutigen gegebenehiten in der : N L . : .
. Diesfalls misste fir eine Strassensanierung ein Korridor von
Breite angepasst werden muss. S
6.00m frei bleiben.
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Kanton Bern

7

Canton de Berne

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fir Rickmeldung Anhdrung Gemeinden

Gemeinde Zustandige Fachperson |E-Mail Tel. Nr.
Aarberg Marc Lehmann m.lehmann@aarberg.ch 032391 2525
Allgemeines
Generelle Bemerkungen
Bemerkungen zu einzelnen Objekten
Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, TW Trockenwiesen und -weiden
Gemeinde Inventar Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
Muhlau-
Aarberg Radelfingen BE4 Die Anderungen werden zur Kenntnis genommen. keine Antrage
au
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Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025: Formular fur die Vernehmlassung
Paquet d’ordonnances environnementales d'automne 2025 : formulaire pour la consultation
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2025: modulo per la consultazione

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV) / Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) / Ordinanza sulla
riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en
format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a/ Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri

all'indirizzo di posta elettronica:
polg@bafu.admin.ch

1 Absender / Expéditeur / Mittente

Organisation / Organisation / Organizzazione

Kantonales Laboratorium Bern

Abkirzung / Abréviation / Abbreviazione

Adresse / Adresse / Indirizzo

Muesmattstrasse 19, 3012 Bern

Name / Nom / Nome

Datum / Date / Data

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025: Revision ChemRRV054.11-00003/00006/00002/Q103-0717
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2 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV) / Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) /
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

2.1 Grundsatzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Allgemeines

Wir bedanken uns fiir die Moglichkeit zur Stellungnahme und &ussern uns wie folgt zu den Anderungen in der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung
(ChemRRYV, SR 814.81).

Wir begriissen die vorgeschlagenen Anpassungen der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV, SR 814.81), welche die Angleichung des
Schutzes von Umwelt und Gesundheit ans geltende européische und internationale Recht beinhaltet. Um den Handel zu starken sowie die Gesundheit und
die Umwelt besser zu schiitzen, soll die ChemRRV an das geltende européische und internationale Recht angeglichen werden. Dafir sollen Regelungen
des EU-Rechts zu per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) und zu Mikroplastik Ubernommen werden. Zudem sollen bestehende Vorschriften zu
bleihaltigem Polyvinylchlorid (PVC) und Formaldehyd verschérft und Regelungen zu ozonschichtabbauenden Stoffen und synthetischen Treibhausgasen
angepasst werden. Mit den Anpassungen kommt die Schweiz auch internationalen Verpflichtungen nach und bildet den aktuellen Stand der Technik ab.

Mit Blick auf diese Ziele begriissen wir die vorgesehenen Anpassungen ausdriicklich. Bei einzelnen Punkten sehen wir Verbesserungsbedarf in den
konkreten Formulierungen. Dazu stellen wir entsprechende Antrage.

Uberdies ist hervorzuheben, dass die Uberwachung der neuen Regelungen fur die Kantone einen bedeutenden Initial- und Mehraufwand bei der
Marktkontrolle zur Folge haben wird. Insbesondere bei der Einengung offen formulierter Kriterien fiir den Geltungsbereich und Ausnahmen von Verboten,
bei der Festlegung des Standes der Technik und bei der Einflihrung neuer Analyseverfahren ist eine Unterstiitzung der kantonalen Vollzugsbehdrden durch
den Bund im Rahmen seiner Koordinationsaufgaben unabdingbar fiir den Vollzug der neuen Regelungen.

Nummerierung

Generell stellen wir fest, dass an verschiedenen Stellen neue Absatze, Ziffern etc. eingefiigt wurden, wodurch es zu Verschiebungen in der bestehenden
Nummerierung kommt (z.B. in Anhang 1.5 Streichung des bestehenden Abs. 2 in Ziffer 6.2 oder in Anhang 1.16 der neue Einschub von Perfluorhexansaure
unter Ziffer 4). Dadurch sind Anderungen im Revisionsentwurf schwer nachvollziehbar. Generell regen wir an, wie ansonsten ublich entfernte Absétze
entsprechend als Platzhalter beizubehalten ("aufgehoben") und neueingeschobene Absétze mit einer Nummerierung zu versehen, die nicht zu
Verschiebungen in der bestehenden Nummerierung fuhrt (z.B. "1°s" etc.).

Bestimmungen zu HFO

Grundsatzlich begriissen wir, dass die teilhalogenierten ungesattigten Fluorkohlenwasserstoffe (HFO) in der ChemRRYV reguliert werden. Die im
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Vernehmlassungsentwurf verwendeten Formulierungen sind aus unserer Sicht aber teilweise ausserst schwer zu interpretieren.

Die ChemRRYV umfasst Bestimmungen fiir bestimmte Stoffe und Bestimmungen fur Gruppen von Zubereitungen und Gegenstanden (bzw. spezifische
Verwendungsgebiete). Verschiedene in den Anhangen 1.1 — 1.18 regulierte Stoffe treten auch in ausgewahlten Teilen der Anhange 2.1 — 2.19 erneut auf.
Im Rahmen der vorliegenden Revision fihrt dies zu einer nur schwer tberblickbaren Regulierung beziiglich der ozonschichtabbauenden Stoffe, der in der
Luft stabilen Stoffe und der neu regulierten HFO. Neben der stoffspezifischen Regulierung in den Anhéangen 1.4 bzw. 1.5 finden sich weitere Bestimmungen
zu diesen Stoffen je nach Verwendungsgebiet in den Anhdngen 2.9 "Kunststoffe", 2.10 "Kaltemittel", 2.12 "Aerosolpackungen” sowie 2.19 "Isoliergase in
elektrischen Anlagen und elektrischen Geraten". Die Formulierungen, welche Stoffe bzw. Stoffgemische unter welche Bestimmungen fallen, ist kaum mehr
nachvollziehbar. Siehe hierzu die wiederkehrende Formulierung "die teilhalogenierte ungesattigte Fluorkohlenwasserstoffe (HFO) und weder
ozonschichtabbauende noch in der Luft stabile Stoffe enthalten”.

Wir bitten das BAFU dringend, hierzu klarere Formulierungen zu verwenden und insbesondere die hinterlegte Regulierungshierarchie in Ubersichtlicher
Form darzustellen. Es muss klarer und leichter verstandlich werden, wann welches Stoffgemisch unter welche Vorgaben fallt, z.B.

- Wenn HFO als ozonschichtabbauend gelten bzw. Stoffgemische mit HFO auch ozonschichtabbauende Inhaltsstoffe enthalten, dann fallen sie unter
die Vorgaben fir ozonschichtabbauende Stoffe.

- Wenn HFO als in der Luft Stabil gelten, aber nicht als ozonschichtabbauend, dann fallen sie unter die Vorgaben fir in der Luft stabile Stoffe.

- Fur Stoffe die HFO sind, aber weder ozonschichtabbauend noch in der Luft stabil, gelten die Vorgaben fur HFO.

Begleitende Vollzugsdokumente und Hilfsmittel zu Kailtemitteln

Wir bitten das BAFU, die bestehenden Vollzugshilfen zu den Kaltemitteln "vom Konzept bis zum Inverkehrbringen" sowie "Anlagen und Gerate mit
Kaltemitteln: Betrieb und Wartung" unter Mitwirkung der kantonalen Vollzugsstellen zeitnah zu aktualisieren, so dass diese beim Inkrafttreten der neuen
Vorgaben verfligbar sind. Zudem weisen wir darauf hin, dass die grafische Zusammenfassung des BAFU zur Regelung von Kélteanlagen und die
"Ubersicht tiber die wichtigsten Kéltemittel" ebenfalls an die neuen Vorgaben angepasst werden muss.

Im Weiteren ware es hilfreich, wenn die Meldeplattform fiir Kélteanlagen benutzerfreundlicher gestaltet wiirde, indem beispielsweise zu den einzelnen
Kaltemitteln automatisch der entsprechende GWP-Wert ergadnzt und die Industrienomenklatur vereinheitlicht vorgegeben werden. Inshesondere sollen die
Angaben bei luftgekihlten Verflissigern (Punkt 2.6) bei Kalteleistung >50 kW und GWP <750 einheitlich angewendet werden (Verordnung: >0.4;
graphische Zusammenfassung >0.40).

Aufgrund der vielschichtigen Verbotsbestimmungen und Ausnahmen ware ein Software-Tool fiir die Anwender und Inverkehrbringer sehr hilfreich, mit dem
die Gesetzeskonformitét der eingesetzten Kaltemittel einfach Gberprift werden kann.
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Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (ChemRRV)?
Etes-vous d’accord avec le projet (ORRChim) ?
Siete d’accordo con 'avamprogetto (ORRPChim)?

[JZustimmung / Approuvé / Approvazione

XMehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione
[CIMehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione
[JAblehnung / Rejeté / Disapprovazione

2.2 Bemerkungen zu den Anhéngen / Remarques sur les annexes / Osservazioni sugli allegati

Allgemein

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Diverse Vorgaben fur
spezifisch regulierte Produkte

Prifen, ob in den produktspezifischen
Verordnungen an geeigneten Stellen
mittels Fremdanderung Verweise auf die
jeweiligen Vorgaben der ChemRRV
eingefligt werden kénnen.

An diversen Stellen in der ChemRRV
werden Vorgaben fur das
Inverkehrbringen bzw. die Kennzeichnung
von spezifisch regulierten Produkten
eingeflgt (z.B. Pflanzenschutzmittel,
Biozide, Diinger, Kosmetika, etc.)

Durch die Verteilung von Vorgaben tber
verschiedene Verordnungen sind die
Anforderungen an spezifische Produkte
sehr untbersichtlich und eine unnétige
Erschwernis fur die Selbstkontrolle durch
die Betriebe.

Ziffer 11l auf Seite 2 in der zur
Vernehmlassung vorgelegten
Anderungsversion der
ChemRRV (Inkraftsetzung)

XJa/oui/si [Nein/non/no

LTeilweise / partielle / parziale

Abs. 1 Bst. c korrigieren:

"c. am 1. Januar 2027: Anhang 2.10
unter Vorbehalt von Buchstaben fund-h
gundi.»

die Vorbehalte Bst. f und h beziehen sich
nicht auf Anhang 2.10. Korrekt waren Bst.
gundi.

Anhang 1.1 ChemRRYV "Persis

tente organische Stoffe"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Generell

XJa/oui/si [Nein/non/no

L Teilweise / partielle / parziale

Wir begrissen, dass die Beschliisse der
Konferenz der Vertragsparteien des
Stockholmer Ubereinkommens in die
ChemRRYV aufgenommen werden.

Anhang 1.2 ChemRRYV "halogenierte organische Stoffe"
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Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Generell

XJa/oui/si [Nein/non/no

Ll Teilweise / partielle / parziale

Anhang 1.4 ChemRRYV "Ozonschichtabbauende Stoffe"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Generell

XJa/oui/si [Nein/non/no

Ll Teilweise / partielle / parziale

Anhang 1.5 ChemRRYV "In der

Luft stabile Stoffe"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begruindung / Justification / Motivazione

Generell

XJa/oui/si [Nein/non/no

UTeilweise / partielle / parziale

Wir begrissen die Harmonisierung mit
den neuen Anforderungen in der EU.

Anhang 1.16 ChemRRYV "Per- und polyfluorierte Alkylverbindung

en

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begruindung / Justification / Motivazione

Inhaltlich

XJa/oui/si [Nein/non/no

L Teilweise / partielle / parziale

Wir begriissen die Angleichung an die
EU-Vorschriften bzgl. der Vorgaben fur
polyfluorierte Alkylvebindungen (PFAS),
Perfluorhexansaure (PFHxA) und ihren
Vorlauferverbindungen.

Nummerierung

Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Die Nummerierung ist so fortzufiihren,
dass bestgehenden Inhalte ihre
bisherige Nummer behalten.

Neue Einschiibe bzw. Streichungen sind
wie andernorts Ublich zu nummerieren,
z.B. als xPs bzw. "Aufgehoben".

Die bestehenden Begriffsbestimmungen
und Verbote betreffend
Fluoralkylsilanole (bisherige Ziffern 4.1
und 4.2) sind beizubehalten.

Die bestehende Ziff. 4 fur
"Fluoralkylsilanole und ihre Derivate" soll
neu zugeteilt werden zu
"Perfluorhexansaure und ihre
Vorlauferverbindungen".

Die Nummerierung im
Vernehmlassungsentwurf ist verwirrend
und es ist nicht nachvollziehbar, was wo
eingeschoben wird und welche
bestehenden Inhalte unter welcher neuen
Nummer erhalten bleiben.

Es entsteht der Eindruck, dass mit der
Neuformulierung des Anhangs 1.16 die
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bisherigen Begriffsbestimmungen und
Verbote betreffend Fluoralkylsilanole
(bisherige Ziffern 4.1 und 4.2) verloren
gehen. Diese mussen jedoch beibehalten
werden. (Im Entwurf fehlende neue Ziffern
5.1und 5.2).

Ziff. 4

Bemerkung

Wir begrissen die Ausdehnung der
Beschrankungen fur per- und
polyfluorierte Alkylverbindungen auf
Perfluorhexansaure (PFHxA) und ihre
Vorlauferverbindungen fir Anwendungen
in denen sich diese PFAS leicht ersetzen
lassen.

Ziff. 4

Bemerkung

Wir begrissen grundséatzlich den
gegeniber dem EU-Recht erweiterten
Geltungsbereich der Beschrankung von
PFHXA in Bedarfsgegenstanden
(Lebensmittelkontaktmaterialien) Gber
Papier- und Kartonerzeugnisse hinaus.
Vor dem Hintergrund des Cassis-de-
Dijon-Prinzips kann diese Erweiterung
jedoch auch in der Schweiz erst nach
Inkrafttreten einer weitergehenden
Regelung in der EU umgesetzt werden.

Ziff. 4

Anhang "Léschmittel"?

Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Ein generelles Verbot PFAS-haltiger
Feuerldschschaume ist schnellstmdglich
einzufiihren bzw. in Aussicht zu stellen
und vorab zu kommunizieren.

Der vorliegende Entwurf verzichtet auf die
Ubernahme der Beschréankungen fiir
PFHxA und verwandte Stoffe in
Feuerldschschaumen aus der Verordnung
(EVU) 2024/2462. Der Anhang 2.11
"Léschschaume" verweist hierzu lediglich
auf Anhang 1.16. Die neuen Ziff. 4 zu
PFHxA beschrankt sich allerdings auf
kosmetische Mittel, Bedarfsgegenstande
sowie verschiedene Produkte zur
Verwendung durch die breite
Offentlichkeit. Auf Loschschaume ist
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Anhang 1.16 Ziff. 4 somit nicht
anwendbar.

Als Folge besteht die Gefahr, dass die
verbotenen per- und polyfluorierten
Alkylverbindungen in
Feuerléschschdumen nach Ablauf der
Ubergangsfrist fur Installationen zum
Schutz von Anlagen per Ende 2025 durch
andere, noch nicht regulierte PFAS, z. B.
PFHXxA, ersetzt werden. So werden
weitere Eintrage von PFAS in die Umwelt
in Kauf genommen.

Mit Blick auf die Entwicklung der
europaischen und internationalen
Regulierung ist in absehbarer Zeit mit
einem weitergehenden Verbot von PFAS
zu rechnen. Bei einer kurzfristigen
Umstellung auf fluorierte Ersatzstoffe
wirden die Umstellungskosten fir die
Betriebe doppelt anfallen.

Anhang 2.1 ChemRRV "Textilwaschmittel"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Generell XJa/oui/si [INein/non/no Wir begriissen die Ausweitung der
OTeilweise / partielle / parziale bestehenden Deklarat|0n§pfllcht von
allergenen Inhaltsstoffen in
Textilwaschmitteln auf weitere Duftstoffe.
Ziff. 3 Abs. 4 [Ja/oui/si  [INein/non/no | Anstelle der Referenznummern geméass | Die vorgeschlagene Referenzierung der

X Teilweise / partielle / parziale

Anhang Il der Verordnung (EG) Nr.
1223/2009 uber kosmetische Mittel
sollten die Stoffe explizit mit ihrer
chemischen Bezeichnung (INN), der
CAS-Nummer und der EG-Nummer
tabellarisch aufgefiihrt werden.

deklarationspflichtigen allergenen
Duftstoffe mit deren Listennummer in
Textform ist nicht adressatenfreundlich.
Da die Stoffe ohnehin einzeln aufgefihrt
und gegebenenfalls aktualisiert werden
missen, sollen zur besseren Lesbarkeit
die Stoffbezeichnungen und -
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identifikatoren vollsténdig aus der EG-
Verordnung Ubernommen werden.

Anhang 2.2 ChemRRYV "Reinig

ungsmittel, Desodorierungsmittel

und kosmetische Mittel"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Generell KJa/oui/si [INein/non/no | --- Wir begriissen die Ausweitung der
OTeilweise / partielle / parziale bestehenden Deklaration_spflicht von
allergenen Inhaltsstoffen in
Reinigungsmitteln auf weitere allergene
Duftstoffe.
Ziff. 3 Abs. 4 (Ja/oui/si  ONein/non/no | Anstelle der Referenznummern gemass | siehe analoger Antrag zu Anhang 2.1.

X Teilweise / partielle / parziale

Anhang lll der Verordnung (EG) Nr.
1223/2009 uber kosmetische Mittel
sollen die Stoffe explizit mit ihrer
chemischen Bezeichnung (INN), der
CAS-Nummer und der EG-Nummer
tabellarisch aufgefiihrt werden.

Anhang 2.3 ChemRRV "Ldsun

gsmittel"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begruindung / Justification / Motivazione

Generell

XJa/oui/si [Nein/non/no

L Teilweise / partielle / parziale

Anhang 2.9 ChemRRV "Kunststoffe, deren Monomere und Additi

ve

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Generell

XJa/oui/si [Nein/non/no

L Teilweise / partielle / parziale

Wir begriissen, dass die Vorgaben fir das
Inverkehrbringen von Mikroplastik in
verschiedenen Produktgruppen mit den
kommenden Vorgaben in der EU
harmonisiert eingeftihrt werden und dass
die Vorgaben zu bleihaltigem
Polyvinylchlorid in der EU auch in der
Schweiz Glbernommen werden.

Ziff. 1

XJa/oui/si [Nein/non/no

CTeilweise / partielle / parziale

Wir begriissen die Ubernahme der
Beschrankungen fir Mikroplastik und
Zubereitungen, die Mikroplastik enthalten.
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Ziff. 3.2

Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Streichen der erganzenden Kriterien in
Abs. 3:

"3 Verboten sind die Herstellung, das
Inverkehrbringen und die Verwendung
von

Schaumstoffen sowie von
Gegenstanden mit Schaumstoffen, bei
deren Herstellung teilhalogenierte
ungesattigte Fluorkohlenwasserstoffe
(HFO) und-weder
ezonschichtabbauende-nroch-in-derLuft
stabile-Steffe verwendet werden."

Wir begrissen das vorgesehene Verbot
von HFO als Blahmittel in Schaumstoffen
gemass Ziff. 3.2 Abs. 3.

Die Formulierung ist aus unserer Sicht
aber unglicklich gewahlt und schwer
verstandlich.

Wenn gemass Bst. Abs. 1
ozonschichtabbauende Stoffe und
gemass Abs. 2 in der Luft stabile Stoffe
fur diesen Zweck sowieso verboten sind
ist fir uns nicht nachvollziehbar, weshalb
HFO mit diesen Stoffen geméss Abs. 3
zuldssig sein sollte. (Vgl. hierzu auch
Bemerkung Anhang 2.12 Ziff. 2.)

Die ahnlich lautende Formulierung in der
Ausnahmebestimmung gemass Ziff. 3.3
Abs. 1 Bst. d ist im dortigen Kontext
hingegen korrekt und soll beibehalten
werden.

Ziff. 3.2 Abs. 3 und OJa/oui/si  [INein/non/no | Auf Ausnahmeregelungen fur den Siehe Antrag zu Anhang 2.10, Kaltemittel
Ziff. 3.3 Abs. 4 K Teilweise / partielle / parziale Einsatz \{on HFO—BIahmitteIn ist. trotz
ihres geringen Treibhauspotenzials
zeitnah zu verzichten. Stattdessen ist
die Umstellung auf nattrliche Stoffe zu
beschleunigen und zu férdern.
Ziff. 3.3 Abs. 5 OJa/oui/si [INein/non/no | Erganzung: Die Empfehlungen zum Stand der
K Teilweise / partielle / parziale "5 Das BAFU erlasst nach Anhoérung der | Technik entscheiden Uber die weitere
Kantone und der betroffenen Branche Verwendbarkeit umweltrelevanter Stoffe.
Empfehlungen zum Stand der Technik Die alleinige Anhoérung der Branche
nach den Absatzen 1-4." bertcksichtigt die Erkenntnisse aus den
Kantonen nicht (z. B. aus dem
Umweltmonitoring).
Ziff. 5 KJa/oui/si [INein/non/no | --- Wir begrissen die Ausdehnung der

L Teilweise / partielle / parziale

Beschrankungen fir Schwermetall
enthaltende Kunststoffe auf bleihaltiges
PVC.
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Ziff. 7

Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Fur heute noch nicht bewilligte
Pflanzenschutzmittel mit Mikroplastik ist
eine kirzere Ubergangsfrist vorzusehen.

Die Ubergangsfrist bis 2031 fiir
Mikroplastik in Pflanzenschutzmitteln
sollte nur fur Produkte gelten, die bereits
bewilligt sind.

Fur neu zu bewilligenden
Pflanzenschutzmittel sollte eine kiirzere
Ubergangsfrist vorgegeben werden, so
dass nur noch diejenigen Produkte neu
bewilligt werden, deren
Bewilligungsprozess bereits lauft bzw. wo
dessen Vorbereitung bereits weit
fortgeschritten ist.

Ziff. 7

0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Priifen, ob die Ubergangsfrist fur Make-
Up-Produkte mit Mikroplastik auf
dieselbe Frist wie fur andere
kosmetische Mittel gekiirzt werden
kann.

Fur uns ist nicht nachvollziehbar, weshalb
fur Make-Up-Produkte mit Mikroplastik
eine deutlich langere Ubergangsfrist
gewahrt wird als fur andere kosmetische
Mittel.

Anhang 2.10 ChemRRYV "Kalte

mittel"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Generell [Ja/oui/si  [INein/non/no | Die Verbotsbestimmungen fir per- und Wir begrissen die Harmonisierung mit
K Teilweise / partielle / parziale polyfluorierte Alkylverblndung"en ggmass den neuen Anforderungen in der EU.
Anhang 1.16, welche auch Kaltemittel
mit HFO betreffen kénnten, sind in Wir weisen allerdings darauf hin, dass die
angemessener Weise im Anhang 2.10 Verbotsbestimmungen gemass Anhang
Zu erwahnen bzw. zu prazisieren. 1.16 "Per- und polyfluorierte
Alkylverbindungen" auch HFO-Kéaltemittel
betreffen kbnnen.
Ziff. 2.1 Abs. 6 [)Ja/oui/si  [INein/non/no | Beim Kriterium "Reduktion des Bei der Angabe "um mindestens 15

K Teilweise / partielle / parziale

Kéltemittelinhalts um mindestens 15
Prozent" ist zu prazisieren, ob Volumen-
oder Gewichtsprozente gemeint sind.

Prozent" ist unklar, ob es sich um

Gewichts- oder Volumenprozente handelt.

Ziff. 2.1 Abs. 8 und 9 sowie
Ziff. 2.2 Abs. 11

OJa/oui/si [ONein/non/no

K Teilweise / partielle / parziale

Auf Anreize und Ausnahmeregelungen
fur den Einsatz von HFO-Kaltemitteln ist
trotz ihres geringen Treibhauspotenzials
zeitnah zu verzichten. Stattdessen ist

Wir begrissen grundsétzlich die ersten
Schritte zur Reduzierung des Einsatzes
von teilhalogenierten ungesattigten
Fluorkohlenwasserstoff-Kaltemitteln
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die Umstellung auf nattirliche Kéaltemittel
zu beschleunigen und zu férdern.

(HFO-Kaltemitteln). Der vorliegende
Revisionsentwurf ist aus unserer Sicht
allerdings hinsichtlich des folgenden
Aspekts noch ungeniigend:
HFO-Kaltemittel werden in der Umwelt
teilweise oder vollstandig zu
Trifluoressigséure (TFA) abgebaut. TFA
ist wasserléslich, mobil und nicht
abbaubar. Es ist deshalb in steigenden
Konzentrationen in allen Gewassern,
insbesondere auch im Grundwasser,
vorhanden. Es ist nicht absehbar, welche
Auswirkungen zunehmende
Konzentrationen von TFA auf
verschiedene Umweltkompartimente und
auf die Trinkwasserversorgung haben
werden. Jede zusatzliche Emission von
HFO stellt deshalb ein Risiko dar.

Ziff. 6

0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Erganzung:

"6 Das BAFU erlasst nach Anhérung der
betroffenen Branche und der Kantone
Empfehlungen:

a. zum Stand der Technik nach Ziffer
2.2 Absatze 1, 3-5, 7-8, und 10 und
11"

Auch flr die Bestimmungen Uber die
Verwendung von HFO-Kaltemitteln ist der
Stand der Technik fur die Planer und
Vollzugsbehoérden festzulegen.

Bei der Festlegung des Standes der
Technik sind die Kantone einzubeziehen.

Anhang 2.11 ChemRRYV "Léschmittel"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Generell XJa/oui/si [INein/non/no | --- Wir begriissen die Harmonisierung mit
CTeilweise / partielle / parziale den neuen Anforderungen in der EU.
Ziff. 2.2 XJa/oui/si [INein/non/no | --- Wir begriissen die Streichung der

L Teilweise / partielle / parziale

bisherigen Ausnahme fiir den Privatimport
von Anlagen und Geréten, welche
ozonschichtabbauende Léschmittel
enthalten.

054.11-00003/00006/00002/Q103-0717

11/16



Nummerierung

Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Die Nummerierung ist so fortzufuihren,
dass bestgehende Inhalte ihre bisherige
Nummer behalten.

Neue Einschibe bzw. Streichungen sind
wie andernorts ublich zu nummerieren,
z.B. als xP's bzw. "Aufgehoben".

Die einzelnen Buchstaben unter Ziff. 2.2
sollen neu zugeteilt werden.

Die Nummerierung im
Vernehmlassungsentwurf ist verwirrend
und es ist nicht nachvollziehbar, was wo
eingeschoben wird und welche
bestehenden Inhalte unter welcher neuen
Nummer erhalten bleiben.

Anhang 2.12 ChemRRYV "Aerosolpackungen"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Generell

XJa/oui/si [Nein/non/no

UTeilweise / partielle / parziale

Wir begrissen die Harmonisierung mit
den neuen Anforderungen in der EU.

Ziff. 2. Abs. 1
sowie
Ziff. 3 Abs. 2

(0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Streichen der erganzenden Kriterien in
Bst. c.

"c. teilhalogenierte ungesattigte
Fluorkohlenwasserstoffe (HFO) und
weder-ozenschichtabbavende-noch-in
derLuft-stabile-Steffe enthalten.”

Wir begrissen das vorgesehene Verbot
von HFO in Aerosolpackungen gemass
dem neuen Bst. c. Die Formulierung ist
aus unserer Sicht aber unglticklich
gewahlt und schwer verstandlich.

Wenn gemass Bst. a.
ozonschichtabbauende Stoffe und
gemass Bst. b. in der Luft stabile Stoffe
fur diesen Zweck sowieso verboten sind
ist fur uns nicht nachvollziehbar, weshalb
HFO mit diesen Stoffen geméass Bst. ¢
zulassig sein sollte.

Die ahnlich lautende Formulierung in der
Aushahmebestimmung gemass Ziff. 3
Abs. 2 ist im dortigen Kontext hingegen
korrekt und soll beibehalten werden.

Ziff. 3 Abs. 4

OJa/oui/si [ONein/non/no

K Teilweise / partielle / parziale

Erganzung:

"4 Das BAFU erlasst nach Anhérung der
betroffenen Branche und der Kantone
Empfehlungen zum Stand der Technik
nach den Absétzen 1 und 2."

Bei der Festlegung des Standes der
Technik sollen nicht nur die Anliegen der
Branche einfliessen.

Bei der Festlegung des Standes der
Technik sind die Kantone einzubeziehen.
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Ziff. 4

XJa/oui/si [Nein/non/no

U Teilweise / partielle / parziale

Wir begrissen die prazisierte
Kennzeichnungspflicht fir die betroffenen
Produkte.

Anhang 2.17 ChemRRYV "Holzwerkstoffe"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begrindung / Justification / Motivazione

Generell XJa/oui/si [Nein/non/no | Die bestehenden Begriffsdefinitionen Wir begrissen die an die EU-Vorgaben
OTeilweise / partielle / parziale sind weiterhin zu erhalten. angeglic_hene Reduktio.r.w von
Emmissionsvorgaben fur Formaldehyd
und die damit verbundene Beschrankung
fur Holzwerkstoffe, die Formaldehyd in
gesundheitsgeféahrdenden
Konzentrationen freisetzen.
Ziff. 1 Ja/oui/si  [Nein/non/no | Diein der aktuellen Version Mit der Neuformulierung des Anhangs
K Teilweise / partielle / parziale vorhandgneq Begriffssiefinitionen sind 2.17 .scheir.1e.n. die bisheriggn .
auch weiterhin aufzufiihren. Begriffsdefinitionen (bisherige Ziffer 1)
verloren zu gehen. Diese sollen jedoch
beibehalten werden.
Ziff. 2 OJa/oui/si  [INein/non/no | Prifen, ob die Ausnahme fiir Die Ausnahmebestimmungen zum Verbot

X Teilweise / partielle / parziale

persénliche Schutzausristung gemass
Ziff. 2 Abs. 1 Bst. d im vorliegenden
Kontext Uberhaupt eine praktische
Relevanz hat oder ob diese gestrichen
werden kann.

von Formaldehyd-ausgasenden
Gegenstanden sind aus unserer Sicht nur
begrenzt nachvollziehbar: Explizite
Aushahmen in der hier vorliegenden,
generellen Regulierung machen nur dort
Sinn, wo die spezialrechtlichen
Anforderungen an bestimmte Produkte
weniger streng sind.

Inwiefern die hier regulierten
Holzwerkstoffe fir persénliche
Schutzausristung Giberhaupt relevant
sind, ist fir uns unklar. Gerade
Schutzausristung sollte aber nicht zu
einer héheren Exposition gegentber
problematischen Stoffen fuhren, als dies
bei anderen Produkten zuléssig ist, wenn
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dies in der spezifischen Anwendung
vermeidbar ist.

Ziff. 2, Abs. 2 Bst. d.

(0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Formulierung von Ziff. 2 Abs. 2 Bst. d.
erganzen:

"d. die Gegenstande ausschliesslich fir
die industrielle oder gewerbliche
Verwendung bestimmt sind und das aus
ihnen freigesetzte Formaldehyd bei
vorhersehbarer Nutzung nicht zu einer
Exposition der Arbeithehmenden oder
der breiten Offentlichkeit fiihrt."

oder alternativ die genannte Ausnahme
streichen.

Gemass Formulierung von Ziff. 2 Abs. 2
Bst. d. darf die Ausnahme fir
Gegenstande zur industriellen oder
gewerblichen Verwendung nicht dazu
fiihren, dass die breite Offentlichkeit
gegeniber aus diesen Gegenstanden
freigesetztem Formaldehyd exponiert
wird. Aus dem genannten
Verwendungszweck ist aber in erster Linie
eine Exposition von Arbeitnehmenden zu
erwarten, fur die diese Einschrankung
nicht gilt.

Der Schutz der Arbeithehmenden muss
aber gemass Vorgaben des
Arbeitsgesetzes durch die Arbeitgeber
sichergestellt werden. Die vorgesehene
Aushahme bringt daher keinen Nutzen
und stellt nur eine unndétige Erschwernis
flr die Betriebe dar, ihre gesetzlichen
Pflichten zum Arbeitnehmerschutz
einzuhalten. Zur Entlastung der vielen
Arbeitgeber erscheint es uns besser,
diesbeziiglich die wenigen
Inverkehrbringer entsprechender
Produkte in die Pflicht zu nehmen.

Ziff. 2, Abs. 3

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Formulierung von Ziff. 2 Abs. 3
erganzen:

"a. Strassenfahrzeugen, die
ausschliesslich fur die industrielle oder
gewerbliche Verwendung bestimmt sind,
wenn die Konzentration von
Formaldehyd im Innern der Fahrzeuge
bei vorhersehbarer Nutzung nicht zu
einer Exposition der Arbeithehmenden
oder der breiten Offentlichkeit fiihrt."

Gemass Formulierung von Ziff. 2 Abs. 3
darf die Ausnahme fir Strassenfahrzeuge
zur industriellen oder gewerblichen
Verwendung nicht dazu fihren, dass die
breite Offentlichkeit gegentiber aus diesen
Fahrzeugen freigesetztem Formaldehyd
exponiert wird. Aus dem genannten
Verwendungszweck ist aber in erster Linie
eine Exposition von Arbeitnehmenden zu
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oder alternativ die genannte Ausnahme
streichen.

erwarten, fur die diese Einschrankung
nicht gilt.

Dies erscheint uns nicht sinnvoll. Siehe
hierzu Begrindung zu Ziff. 2 Abs. 2 Bst. d

Neuer Anhang 2.19 ChemRRV

"Isoliergase in elektrischen Anlag

en und elektrischen Geraten"

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation /
Approvazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Generell XJa/oui/si [INein/non/no Wir begriissen die Harmonisierung mit
CITeilweise / partielle / parziale dgn heuen Anforderungen in der EU und
die Zusammenfassung von Vorgaben fur
elektrische Anlagen in einem separaten
Anhang.
Ziff. 1 Ja/oui/si ONein/non/no Formulierung von Ziff. 1 Abs. 3 und Abs. | Fir uns ist nicht nachvollziehbar, weshalb
OTeilweise / partielle / parziale 4 anpasgen: ' o die Begriffsbestimmung zu HFO Pzw. zu
"3 Als teilhalogenierte ungesattigte Flourketonen auch Aspekte enthalt, was
Fluorkohlenwasserstoff-lsoliergase diese Isoliergase nicht sind ("und weder
(HFO-Isolier-gase) gelten Isoliergase, ozonschichtabbauende Stoffe [...] noch in
die teilhalogenierte ungesattigte der Luft stabile Stoffe [...] enthalten."
Fluorkohlenwasserstoffe (HFO) und Wir vermuten damit soll ausgesagt
weder-ozonschichtabbauende-Stoffeim | werden, dass ozonschichtabbauende
Sinne-von-Anhang-14-Ziffer L Absatz 1 | Stoffe und in der Luft stabile Stoffe
noch-in-der-Luft-stabile-Stoffe-im-Sinne gemass den Anhangen 1.4 bzw. 1.5
von-Anhang-1.5-Ziffer - Absatz1 ChemRRV auch flr Isoliergase sowieso
enthalten. verboten sind und gar nicht enthalten sein
4 Als Fluorketon-Isoliergase gelten kénnen.
Isoliergase, die fluorierte Ketone unéd Dies Uber die Begriffsbestimmung zu
weder-ozonschichtabbauende Stoffe-im | regeln scheint uns aber weder nétig noch
Sinne-von-Anhang-14-Ziffer L Absatz 1 | sinnvoll.
von-Anhang-L.5-Ziffer L- Absatz-1
enthalten."
Ziff. 3.4 OJa/oui/si [Nein/non/no | Formulierung von Ziff. 3.4 Abs. 2 Wir begrissen, dass die Inhaberinnen von
prazisieren: Schaltanlagen und -geraten zu diesen ein

K Teilweise / partielle / parziale

"2 Auf dem Wartungsheft muss der
Name der Inhaberin der Schaltanlage

und-des-Schaltgerates stehen sowie

Wartungsheft fiihren missen.

Die aktuelle Formulierung von Abs. 2 lasst
aber die Interpretation zu, dass als "Name
des Schaltgerats" auch nur die

054.11-00003/00006/00002/Q103-0717

15/16



eine eindeutig zuordenbare

Bezeichnung der betreffenden Anlagen."”

Produktbezeichnung ausreichend sein
konnte. Gemeint ist aber wohl, dass eine
eindeutige Zuordnung des Wartungshefts
zur jeweiligen Anlage moglich sein muss.
Die Formulierung sollte diesbeziiglich
prézisiert werden.
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KANTON
LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
Bahnhofstrasse 15

Postfach 3768

6002 Luzern

Telefon 041 228 51 55

al\jvvzfl(iurfh Eidgendssisches Departement fiir Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion UVEK
Per E-Mail:

polg@bafu.admin.ch

Luzern, 18. Marz 2025

Protokoll-Nr.: 275

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025: Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2024 haben Sie die Kantone und weitere Interessierte einge-
laden, zum Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025 Stellung zu nehmen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass der Kanton Luzern mit
den Vorlagen grundsatzlich einverstanden ist. Zu den einzelnen Vorlagen aussern wir uns zu-
sammenfassend wie folgt und verweisen im Ubrigen auf die detaillierten Riickmeldungen in
den Beilagen zu diesem Schreiben.

1. Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV)

Die vorgeschlagenen Anpassungen und neuen Regelungen der ChemRRV werden grundsatz-
lich begrisst. Mit der Revision werden u.a. die Anwendungen von PFAS, bei denen PFAS
leicht ersetzt werden kdnnen, stark beschrankt. In Hinblick auf die Umweltauswirkungen und
die Persistenz dieser Stoffe begriissen wir die vorgesehenen Nutzungseinschrankungen.

Es ist jedoch festzuhalten, dass die Uberwachung der neuen Regelungen fiir die Kantone
einen bedeutenden Initial- und Mehraufwand bei der Marktkontrolle zur Folge haben wird.
Insbesondere bei der Einengung offen formulierter Kriterien fiir den Geltungsbereich und
Ausnahmen diverser Verbote, bei der Festlegung des Standes der Technik und bei der Einfiih-
rung neuer Analyseverfahren ist eine Unterstiitzung der kantonalen Vollzugsbehérden durch
den Bund im Rahmen seiner Koordinationsaufgaben unabdingbar fiir den Vollzug der neuen
Regelungen.

Zu einzelnen Bestimmungen nehmen wir in der Beilage 1 differenziert Stellung.
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2. Verordnung lber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfdllen (VVEA)

Dieser Revision stehen wir eher kritisch gegenliber. Ohne die Bildung eines Fonds fir die Fi-
nanzierung (Uber die Abwassergebihren) der Investitionen wird ein Fehlanreiz geschaffen.
«First mover» werden ausgebremst und benachteiligt, indem sie und die dazugehorigen Ver-
bande die Kosten einer Phosphorriickgewinnung zu tragen haben, wahrend andere Regio-
nen/Verbande nur nachweisen missen, dass keine weiteren Kapazitaten zur Riickgewinnung
in der Schweiz vorhanden sind und deshalb vorerst keine Kosten zu tragen haben (siehe dazu
Art. 15 Abs. 6). Um eine faire Verteilung der Kosten zu erreichen, musste die Finanzierung fur
die Investition Uber einen Fonds z.B. analog zur vierten Stufe in der Abwasserreinigung ge-
schaffen werden. Nur so ist eine faire Kostenverteilung gewahrleistet und es wird ein Anreiz
geschaffen, die notwendigen Anlagen zu bauen.

Mit der neuen gesetzlichen Vorgabe, dass nur noch ein Teil des im Klarschlamm vorhandenen
Phosphor zuriickgewonnen werden muss, wird eine zusatzliche Hirde fur die Umsetzung der
Phosphorriickgewinnungspflicht geschaffen. Dies flihrt zu einem zusatzlichen Reporting und
damit verbunden zu einem erheblichen zusatzlichen Kontrollaufwand auf der Stufe der Kan-
tone. Die Einschatzung, dass die Anderung nur geringfiigige Auswirkungen auf die Kantone
haben wird, kann deshalb nicht nachvollzogen werden. Soll an der vorgeschlagenen Rege-
lung festgehalten werden, gilt es aus unserer Sicht eine Pflicht zur Selbstkontrolle vorzuse-
hen, damit der Vollzugsaufwand der Kantone nicht zusatzlich und unnétig erhoht wird.

Zu einzelnen Bestimmungen nehmen wir in der Beilage 2 differenziert Stellung.
3. Mantelerlass Biotope von nationaler Bedeutung

Wir begrissen die Revision der Verordnung, die einerseits darauf abzielt, die Bundesperime-
ter der Inventarobjekte und die kantonalen Umsetzungsperimeter besser in Einklang zu brin-
gen und anderseits durch Nachmeldungen der Kantone Llcken in den Inventaren sukzessiv
und zielgerichtet zu schliessen. Die Absicht, kinftig in kiirzeren Abstanden kleinere Revisio-
nen durchzufiihren, begriissen wir ebenfalls. Wichtig ist dabei die Zielsetzung, dass die von
den Kantonen beantragten Anpassungen jeweils in die ndchste Revision aufgenommen wer-
den kdnnen. Dies bedingt eine friihzeitige Information von Seiten BAFU mit realistischen zeit-
lichen Vorgaben zur Einreichung von Revisionsvorschlagen.

Wir begrissen die Neuaufnahme der Objekte HMI Blaue Tosse, Gemeinde Entlebuch, und
IANB Venedig, Stadt Sursee, sowie die Zuweisung des Objekts IANB Lattloch neu zur Ge-
meinde Willisau. Wir haben dazu keine Bemerkungen. Zu zwei Objekten stellen wir — nach
Ricksprache und im Austausch mit dem BAFU und der Koordinationsstelle Amphibienlaich-
gebiete von nationaler Bedeutung (IANB) —die folgenden beiden Antrage, denen auch die be-
troffenen Grundeigentimerinnen und -eigentiimer zustimmen:

— Antrag: Das Objekt Sagerhsli ist als neues IANB aufzunehmen.

— Antrag: Beim IANB Grube Stoos Huswil ist der Perimeter zu bereinigen.

Fur die Begrindung im Einzelnen verweisen wir auf die Beilagen 3 und 4.
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4. Luftreinhalte-Verordnung (LRV)

Die erneute Verlangerung des Ablaufdatums des «Dampfdruck-Waivers» um 5 Jahre bis 2030
wird begrisst. Die Erleichterung sollte jedoch nach 2030 nicht mehr verlangert werden kon-
nen. Denn sie flhrt zu einer Zunahme der VOC-Emissionen im Sommer und VOC ist ein Vor-
lauferschadstoff von Ozon, welches hauptverantwortlich ist fir den Sommersmog.

Wir danken Ihnen fir die Méglichkeit zur Stellungnahme und die Berlicksichtigung unserer
Ausfiihrungen.

Freundliche

abian Peter
Regierungsrat

Beilagen:

1. BEI-BUWD-Formular ChemRRV_Paket Umwelt Herbst 2025

2. BEI-BUWD-Formular VVEA_Paket Umwelt Herbst 2025

3. BEI-BUWD-Fragebogen Revision Anhange Biotopverordnungen_lawa
4. BEI-BUWD-Detailantrage Bundesinventare_2025_lawa (nur digital)
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Schweizerische Eidgenossenschaft Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025: Formular fiir die Vernehmlassung
Confédération suisse

Confederazione Svizzera Paquet d’ordonnances environnementales d'automne 2025 : formulaire pour la consultation

Confederaziun svi - . . . .
onfederaziun svizra Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2025: modulo per la consultazione

Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfall-Ver-
ordnung, VVEA)

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025

Paquet d’ordonnances environnementales d'automne 2025

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2025

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns |hre Stellungnahme elektronisch als Word-Tabelle zur Verfigung stellen. Vielen Dank. /
Un envoi de ce tableau au format Word par courrier électronique facilitera notre travail. Merci beaucoup. /
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie.

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri
allindirizzo di posta elettronica:
polg@bafu.admin.ch

1 Absender / Expéditeur / Mittente

Organisation / Organisation / Organizzazione Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, Kanton Luzern
Abkurzung / Abréviation / Abbreviazione BUWD

Adresse / Adresse / Indirizzo Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern

Name / Nom / Nome Andrea Liniger, Bereich Recht

Datum / Date / Data 07.03.2025
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2 Stellungnahme / prise de position / pareri

2.1 Grundsatzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Dieser Revision stehen wir eher kritisch gegentber. Ohne die Bildung eines Fonds fir die Finanzierung (Uber die Abwassergebihren) der Investitionen wird
ein Fehlanreiz geschaffen. «First mover» werden ausgebremst und benachteiligt, indem sie und die dazugehdrigen Verbande die Kosten einer Phosphor-
rickgewinnung zu tragen haben, wahrend andere Regionen/Verbande nur nachweisen missen, dass keine weiteren Kapazitaten zur Riickgewinnung in
der Schweiz vorhanden sind und deshalb vorerst keine Kosten zu tragen haben (siehe Art. 15 Abs.6). Um eine faire Verteilung der Kosten zu erreichen,
musste die Finanzierung fir die Investition Uber einen Fonds z.B. analog zur vierten Stufe in der Abwasserreinigung geschaffen werden. Nur so ist eine
faire Kostenverteilung gewahrleistet und es wird ein Anreiz geschaffen, die notwendigen Anlagen zu bauen. Eine Bildung eines Fonds widerspricht eben-
falls nicht der neuen Gesetzesgrundlage, dass die Kosten der Phosphorriickgewinnung durch die Verursacher getragen werden muissen.

Mit der neuen gesetzlichen Vorgabe, dass nur noch ein Teil des im Klarschlamm vorhandenen Phosphor zuriickgewonnen werden muss, wird eine zusatzli-
che Hirde firr die Umsetzung der Phosphorriickgewinnungspflicht geschaffen. Dies fiihrt zu einem zusatzlichen Reporting. Die Einschatzung, dass die An-
derung nur geringfligige Auswirkungen auf die Kantone haben wird, kann deshalb nicht nachvollzogen werden. Soll an der vorgeschlagenen Regelung fest-
gehalten werden, gilt es aus unserer Sicht eine Pflicht zur Selbstkontrolle vorzusehen, damit der Vollzugsaufwand der Kantone nicht zusatzlich und unnétig
erhéht wird.

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden ? [ Zustimmung / Approuvé / Approvazione
Etes-vous d’accord avec le projet ?

Siete d’accordo con I'avamprogetto ? [] Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione

Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione
L] Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione
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2.2 Antrage zu einzelnen Bestimmungen

Art. 15 Abs. 4 Bestimmung des inlandischen Bedarfs
Antrag: Die aus Abféllen nach Absatz 1 zurlickzugewinnende Phosphormenge sei bei mindestens 22 Kilogramm Phosphor pro Tonne Klarschlamm Trocken-
substanz festzulegen.

Begriindung: Die Schweiz importiert jahrlich rund 5800 Tonnen Phosphor in der Form von Mineraldiinger und Chemikalien. Damit dieser inlandische Bedarf
gedeckt werden kann, missen mindestens 22 Kilogramm und nicht 16 Kilogramm Phosphor pro Tonne aus dem Klarschlamm zuriickgewonnen werden. Der
vorliegende Verordnungsentwurf rechnet nur mit dem Mineraldingerbedarf. Diese Einschrankung auf eine Teilmenge des inlandischen Bedarfs ergibt sich
weder aus dem Wortlaut des USG noch aus den entsprechenden Ausserungen im Rahmen der parlamentarischen Debatte. Selbst im Vernehmlassungsent-
wurf wird in Art. 15. Abs. 4 generell vom «inlandischen Bedarf» gesprochen.

Art.15 Abs. 5 Prazisierungen
Antrag: Die rein energetische Verwertung von Klarschlamm ohne Phosphorrickgewinnung muss prazisiert werden als Verwertung in einer KVA oder
Schlammverbrennungsanlage.

Begrundung: In den Erlauterungen wird nur von einer Verwertung im Zementwerk und in der KVA gesprochen. Dies wirde im Umkehrschluss bedeuten, dass
alle Monoverbrennungsanlagen ihre Asche zu 100% verwerten mussten. Dies benachteiligt existierende Monoverbrennungsanlagen.

Art. 15 neuer Absatz Grundlage fiir einen finanziellen Ausgleich
Antrag: Hier ist ein neuer Absatz einzufligen, der ermoglicht, dass den Verursachern von Klarschlamm auch Kosten verrechnet werden, die sich aus Beitra-
gen von Inhabern von Abféllen nach Absatz 1 zwecks Erfillung von Absatz 4 an Branchenorganisationen oder interkantonale Zusammenschlisse ergeben.

Begriindung: Durch die Beschrankung der Riickgewinnungspflicht auf den inlandischen Diingemittelbedarf ergeben sich Ungleichheiten zwischen solchen Ab-
fallinhabern, die den Phosphor in den Stoffkreislauf zuriickfihren und den anderen. Mittels interkantonaler Vereinbarungen, Branchenvereinbarungen, o.a.
koénnen solche finanziellen Ungleichheiten behoben werden.

Art. 15 neuer Absatz Finanzierung von Vorleistungen
Antrag: Hier ist ein neuer Absatz einzufligen, der Klarheit schafft, dass samtliche Kosten sowohl fiir den Betrieb wie auch fir die Planung, den Bau und die In-
betriebnahme von Phosphorriickgewinnungsanlagen den Abwasserverursachern zu tGbertragen sind.

Begriindung: Der vorliegende Verordnungsentwurf regelt lediglich den Mechanismus, wenn Phosphorriickgewinnungsanlagen in Betrieb sind. Eine grosse
Hirde besteht heute darin, dass kein Investor bereit ist, die finanziellen Risiken fir die Planung und den Bau einer Anlage zu Ubernehmen. Die Verordnung ist
daher dahingehend zu ergénzen, dass im Sinne von Art. 30d Abs. 5 USG nicht gedeckte Kosten fir Vorleistungen zur Erstellung einer Phosphorrickgewin-
nungsanlage von den Verursachern von Klarschlamm getragen werden mussen.
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VVEA - H-2025

Durch Art. 15 Abs. 6 ohne weitere Festlegung der Finanzierung der Anlagen werden diejenigen, die zuerst eine Phosphorriickgewinnungsanlage bauen be-
nachteiligt (siehe Erlauterungen allgemeiner Teil). Es sollte deshalb eine Art Investitionsfonds gegrindet werden, welcher die Investitionskosten auf alle Ver-
ursacher Ubertragt (analog zur vierten Stufe Abwasserbehandlung).
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Anpassung der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV)

Allgemeine Bemerkungen:

Um den Handel zu starken und Gesundheit und Umwelt besser zu schitzen, soll die ChemRRYV an das geltende européische und internationale Recht
angeglichen werden. Dafir sollen Regelungen des EU-Rechts zu per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) und zu Mikroplastik Gbernommen
werden. Zudem sollen bestehende Vorschriften zu bleihaltigem Polyvinylchlorid (PVC) und Formaldehyd verscharft und Regelungen zu ozonschichtab-
bauenden Stoffen und synthetischen Treibhausgasen angepasst werden. Mit den Anpassungen kommt die Schweiz auch internationalen Verpflichtungen
nach und bildet den aktuellen Stand der Technik ab.

Die vorgeschlagenen Anpassungen und neuen Regelungen der ChemRRYV mit Blick auf diese Ziele begriissen wir grundsatzlich. Uberdies halten wir
fest, dass die Uberwachung der neuen Regelungen fiir die Kantone einen bedeutenden Initial- und Mehraufwand bei der Marktkontrolle zur Folge haben
wird.

Anhang 1.16, Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)

Allgemeine Bemerkungen:

Die DILV begrisst die Ausdehnung der Beschrankungen fir per- und polyfluorierte Alkylverbindungen auf Perfluorhexansaure (PFHxA) und ihre Vorlau-
ferverbindungen fiir Anwendungen in denen sich diese PFAS leicht ersetzen lassen.

In der Folge sind die Beschrankungen zeitnah auf weitere Produktgruppen zu erweitern.

Ziffer Antrag Begriindung / Bemerkung

Ziffer 4.2, Verbote Wir begriissen grundsétzlich den gegeniiber dem EU-Recht erwei-
terten Geltungsbereich der Beschrankung von PFHXA in Bedarfs-
gegenstanden (Lebensmittelkontaktmaterialien) tGber Papier- und
Kartonerzeugnisse hinaus.

Vor dem Hintergrund des Cassis-de-Dijon-Prinzips kann diese Er-
weiterung jedoch auch in der Schweiz erst nach Inkrafttreten einer
weitergehenden Regelung in der EU umgesetzt werden, wenn sie
nicht in der Verordnung Uber das Inverkehrbringen von Produkten
nach auslandischen Vorschriften (VIPaV, 946.513.8) festgehalten
ist.
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Ziffer

Antrag

Begriindung / Bemerkung

Ziffer 4.2, VVerbote

Ein generelles Verbot PFAS-haltiger Feuerlésch-
schaume ist schnellstmdglich einzufihren bzw. in
Aussicht zu stellen und vorab zu kommunizieren.

Der vorliegende Entwurf verzichtet auf die Ubernahme der Be-
schrankungen fir PFHxA und verwandte Stoffe in Feuerlosch-
schaumen aus der Verordnung (EU) 2024/2462. Als Folge besteht
die Gefahr, dass die verbotenen per- und polyfluorierten Alkylver-
bindungen in Feuerldschschaumen nach Ablauf der Ubergangsfrist
fur Installationen zum Schutz von Anlagen per Ende 2025 durch
andere, noch nicht regulierte PFAS, z. B. PFHXA, ersetzt werden.
So werden weitere Eintrage von PFAS in die Umwelt und in die
menschliche Nahrungskette in Kauf genommen.

Mit Blick auf die Entwicklung der europaischen und internationalen
Regulierung ist in absehbarer Zeit mit einem weitergehenden Ver-
bot von PFAS zu rechnen.

Bei einer kurzfristigen Umstellung auf fluorierte Ersatzstoffe wir-
den die Umstellungskosten fir die Betriebe doppelt anfallen.

Ziffer 5 ff.

redaktioneller Hinweis

Mit der Neuformulierung des Anhangs 1.16 gehen die bisherigen
Begriffsbestimmungen und Verbote betreffend Fluoralkylsilanole
(bisherige Ziffern 4.1 und 4.2) verloren. Diese missen jedoch bei-
behalten werden (im Entwurf fehlende neue Ziffern 5.1 und 5.2).

Anhang 2.1, Textilwaschmittel

Allgemeine Bemerkungen:

Ziffer

Antrag

Begriindung / Bemerkung

Ziffer 3 Abs. 4

Anstelle der Referenznummern gemass Anhang |l
der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Uber kosmeti-

Die vorgeschlagene Referenzierung der deklarationspflichtigen all-
ergenen Duftstoffe mit deren Listennummer in Textform ist nicht
adressatenfreundlich. Da die Stoffe ohnehin einzeln aufgefiihrt und
gegebenenfalls aktualisiert werden missen, sollen zur besseren
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Ziffer

Antrag

Begriindung / Bemerkung

sche Mittel sollen die Stoffe explizit mit ihrer chemi-
schen Bezeichnung (INN), der CAS-Nummer und der
EG-Nummer tabellarisch aufgefuhrt werden.

Lesbarkeit die Stoffbezeichnungen und -identifikatoren vollstandig
aus der EG-Verordnung ibernommen werden.

Anhang 2.2, Reinigungs- und Desodorierungsmittel

Hinweis:

sche Mittel»).

Allgemeine Bemerkungen:

Der Titel des Anhangs 2.2 wurde mit der Anderung der ChemRRYV vom 27.11.2024 (AS 2024 745) angepasst. Er heisst mit Wirkung per 01.01.2025
«Reinigungs- und Desodorierungsmittel». In der Vorlage wird noch der friihere Titel verwendet («Reinigungsmittel, Desodorierungsmittel und kosmeti-

Ziffer

Antrag

Begriindung / Bemerkung

Ziffer 3 Abs. 4

Anstelle der Referenznummern gemass Anhang i
der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 tber kosmeti-
sche Mittel sollen die Stoffe explizit mit ihrer chemi-
schen Bezeichnung (INN), der CAS-Nummer und der
EG-Nummer tabellarisch aufgefihrt werden.

Die vorgeschlagene Referenzierung der deklarationspflichtigen all-
ergenen Duftstoffe mit deren Listennummer in Textform ist nicht
adressatenfreundlich. Da die Stoffe ohnehin einzeln aufgefiihrt und
gegebenenfalls aktualisiert werden missen, sollen zur besseren
Lesbarkeit die Stoffbezeichnungen und -identifikatoren vollstandig
aus der EG-Verordnung Gibernommen werden.

Anhang 2.9, Kunststoffe

Allgemeine Bemerkungen:

Ziffer

Antrag

Begriindung / Bemerkung

Ziffer 1

Wir begriissen die Ubernahme der Beschrankungen fiir Mikroplas-
tik und Zubereitungen, die Mikroplastik enthalten.
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Ziffer

Antrag

Begriindung / Bemerkung

Ziffer 5

Wir begrissen die Ausdehnung der Beschrankungen fiir Schwer-
metall enthaltende Kunststoffe auf bleihaltiges PVC.

Ziffer 3.2 Abs. 3 und
Ziffer 3.3 Abs. 4

Auf Ausnahmeregelungen fur den Einsatz von HFO-
Blahmitteln ist trotz ihres geringen Treibhauspotenzi-
als zeitnah zu verzichten. Stattdessen ist die Umstel-
lung auf nattrliche Stoffe zu beschleunigen und zu
fordern.

Wir begrissen grundsatzlich die ersten Schritte zur Reduzierung
des Einsatzes von teilhalogenierten ungesattigten Fluorkohlenwas-
serstoff-Blahmitteln (HFO).

Begriindung: siehe Antrag zu Anhang 2.10, Kaltemittel

Ziffer 3.3 Abs. 5

Ergénzung:

5 Das BAFU erldsst nach Anhérung der Kantone und
der betroffenen Branche Empfehlungen zum Stand
der Technik nach den Absétzen 1-4.

Die Empfehlungen zum Stand der Technik entscheiden uber die
weitere Verwendbarkeit umweltrelevanter Stoffe. Die alleinige An-
hérung der Branche berlcksichtigt die Erkenntnisse aus den Kan-
tonen nicht (z. B. aus dem Umweltmonitoring).

Anhang 2.10, Kaltemittel

teln).

Allgemeine Bemerkungen:

Wir begriissen die ersten Schritte zur Reduzierung des Einsatzes von teilhalogenierten ungesattigten Fluorkohlenwasserstoff-Kaltemitteln (HFO-Kaltemit-

Ziffer

Antrag

Begriindung / Bemerkung

Ziffer 2.1 Abs. 8, 9
und Ziffer 2.2 Abs.
11

Auf Anreize und Ausnahmeregelungen fiir den Ein-
satz von HFO-Kaltemitteln ist trotz ihres geringen
Treibhauspotenzials zeitnah zu verzichten. Stattdes-
sen ist die Umstellung auf natirliche Kaltemittel zu
beschleunigen und zu férdern.

HFO-Kaltemittel werden in der Umwelt teilweise oder vollstandig
zu Trifluoressigsaure (TFA) abgebaut. TFA ist wasserldslich, mobil
und nicht abbaubar. Es ist deshalb in steigenden Konzentrationen
in allen Gewassern, insbesondere auch im Grundwasser, vorhan-
den. Es ist nicht absehbar, welche Auswirkungen zunehmende
Konzentrationen von TFA auf verschiedene Umweltkompartimente
und auf die Trinkwasserversorgung haben werden. Jede zusatzli-
che Emission von HFO stellt deshalb ein Risiko dar.
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Ziffer Antrag Begriindung / Bemerkung

Ziffer 6 Erganzung: Auch fiir die Bestimmungen (iber die Verwendung von HFO-Kilte-
6 Das BAFU erldsst nach Anhérung der betroffenen mitteln ist der Stand der Technik fur die Planer und Vollzugsbehor-
Branche und der Kantone Empfehlungen: den festzulegen.
a. zum Stand der Technik nach Ziffer 2.2 Absétze 1, Bei der Festlegung des Standes der Technik sind die Kantone ein-
3-5, 7-8, und 10 und 11; zubeziehen.

Anhang 2.12, Aerosolpackungen

Allgemeine Bemerkungen:

Ziffer Antrag Begriindung / Bemerkung
Ziffer 3 Abs. 4 Erganzung: Bei der Festlegung des Standes der Technik sollen nicht nur die
4 Das BAFU erlésst nach Anhérung der betroffenen Anliegen der Branche einfliessen.

Branche und der Kantone Empfehlungen zum Stand
der Technik nach den Absétzen 1 und 2.

Anhang 2.17, Holzwerkstoffe

Allgemeine Bemerkungen:
Wir begrissen die Einflihrung einer Beschrankung fiir Holzwerkstoffe, die Formaldehyd in gesundheitsgefahrdenden Konzentrationen freisetzen.
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Ziffer

Antrag

Begriindung / Bemerkung

(Ziffer 1)

redaktioneller Hinweis

Mit der Neuformulierung des Anhangs 2.17 gehen die bisherigen
Begriffsdefinitionen (bisherige Ziffer 1) verloren. Diese sollen je-
doch beibehalten werden.
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Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fur Rickmeldung Vernehmlassung

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025

Referenz/Aktenzeichen: BAFU-D-18DA3401/595

Kontaktperson BAFU: Stephan Lussi, Sektion Okologische Infrastruktur, Abteilung Biodiversitit und Landschaft, BAFU, 3003 Bern, Tel. +41 58 46 449 94, stephan.lussi@bafu.admin.ch

Wir danken Ihnen flr den Eintrag aller Bemerkungen und Antrage in die vorliegende Tabelle.

Kurzname Zustandige Fachperson Amt / Abteilung / Organisation

E-Mail

Tel. Nr.

scf Frangoise Schmit Dienststelle lawa, Abteilung Natur, Jagd und Fischerei

francoise.schmit@lu.ch

041 349 74 09

Allgemeines

Generelle Bemerkungen, z.B. zu den Erlauterungen

Antrage

- Wir begrUssen die Revision der Verordnung, welche einerseits darauf abzielt, die Bundesperimeter der
Inventarobjekte und die kantonalen Umsetzungsperimeter besser in Einklang zu bringen und anderseits
durch Nachmeldungen der Kantone Liicken in den Inventaren sukzessiv und zielgerichtet zu schliessen.

- Die Absicht, kiinftig in kiirzeren Abstanden kleinere Revisionen durchzuflihren, begriissen wir ebenfalls.

Wichtig ist dabei die Zielsetzung, dass die von den Kantonen beantragten Anpassungen jeweils in die

Zu Objekten und Objekt-Abgrenzungen

Generelle Bemerkungen (vgl. Geoportal und Beilage «Beilage 08 Biotop Revision Objektliste _
liste objets zu BRA UVEK»)

Antrage

keine Bemerkung zu den beiden neuen Objekten und zum reviderten Objekt.
Antrag auf Aufnahme eines neuen Objekts IANB
Antrag auf Perimeteranpassung eines bestehenden Objekts IANB LU519 Grube Stoos Hiswil

- Das Objekt Sagerhusli ist als neues IANB
aufzunehmen

- Das IANB Grube Stoos Huswil ist mit dem
angepassten Perimeter anzunehmen
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Bemerkungen zu einzelnen Objekten

Fir die Anzeige der Objekte bitte zuerst Kanton, dann Inventar und schliesslich Objektnummer auswahlen

Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, HM Hochmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Kanton Inventar  |Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
LU Inventar Objekt-Nrr Antr'ag.; auf Neuaufnahn]e, Details in den beiden - Das Objekt Sagerhusli ist als neues IANB
Revisionstabellen, Anhange beachten aufzunehmen
LU Inventar Objekt-Nr. LU519: Antrag auf Perimeteranpassung, Details in der - Das IANB Grube Stoos Hiswil ist mit dem

Revisionstabelle, Anhdnge beachten

angepassten Perimeter anzunehmen
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Kanton

Inventar

Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage
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Kanton

Inventar

Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage
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Kanton

Inventar

Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage
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Kanton

Inventar

Objekt-Nr.

Bemerkungen

Antrage
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Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri

Bundesamt fiir Umwelt (BAFU)
Sektion Politische Geschifte
3003 Bern

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgendssische Departement fiir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) er6ffnete
am 6. Dezember 2024 die Vernehmlassung zum Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025.

Der Kanton Uri ist mit der Zweckmadssigkeit der Revisionen im Verordnungspaket Umwelt Herbst
2025 grosstenteils einverstanden. Zu den einzelnen Revisionen hat der Kanton Uri folgende Antrige
und Bemerkungen:

1. Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefihrlichen
Stoffen, Zubereitungen und Gegenstidnden (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung
[ChemRRV]; SR 814.81)

Um den Handel zu starken und Gesundheit und Umwelt besser zu schiitzen, soll die ChemRRV an das
geltende europdische und internationale Recht angeglichen werden. Dafiir sollen Regelungen des
EU-Rechts zu per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) und zu Mikroplastik ibernommen
werden. Zudem sollen bestehende Vorschriften zu bleihaltigem Polyvinylchlorid (PVC) und Formalde-
hyd verschérft und Regelungen zu ozonschichtabbauenden Stoffen und synthetischen Treibhausga-
sen angepasst werden. Mit den Anpassungen kommt die Schweiz auch internationalen Verpflichtun-
gen nach und bildet den aktuellen Stand der Technik ab.



Die vorgeschlagenen Anpassungen und neuen Regelungen der ChemRRV wird vom Kanton Uri grund-
satzlich begriisst.

Es ergeben sich folgende Bemerkungen und Antrége:
Anhang 1.16, Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)

Der Kanton Uri begriisst die Ausdehnung der Beschrankungen fiir per- und polyfluorierte Alkylverbin-
dungen auf Perfluorhexansdure (PFHxA) und ihre Vorlduferverbindungen fiir Anwendungen in denen
sich diese PFAS leicht ersetzen lassen. In der Folge sind die Beschrankungen zeitnah auf weitere Pro-

duktgruppen zu erweitern.
Ziffer 4.2, Verbote

Der gegeniiber dem EU-Recht erweiterte Geltungsbereich der Beschrdankung von PFHxXA in Bedarfsge-
genstdnden (Lebensmittelkontaktmaterialien) ist zu begriissen. Vor dem Hintergrund des Cassis-de-
Dijon-Prinzips kann diese Erweiterung jedoch in der Schweiz erst nach Inkrafttreten einer weiterge-
henden Regelung in der EU umgesetzt werden, wenn sie nicht in der Verordnung {iber das Inverkehr-
bringen von nach auslandischen technischen Vorschriften hergestellten Produkten und {iber deren
Uberwachung auf dem Markt (Verordnung {iber das Inverkehrbringen von Produkten nach auslandi-
schen Vorschriften [VIPaV]; SR 946.513.8) festgehalten ist.

Ziffer 5 ff.

Mit der Neuformulierung des Anhangs 1.16 gehen die bisherigen Begriffsbestimmungen und Verbote
betreffend Fluoralkylsilanole (bisherige Ziffern 4.1 und 4.2) verloren. Diese miissen jedoch beibehal-
ten werden.

Antrag 1

Die Begriffsbestimmungen und Verbote betreffend Fluoralkylsilanole (bisherige Ziffern 4.1 und 4.2)
sind analog zur bestehenden ChemRRYV zu ergdnzen.

Anhang 2.1, Textilwaschmittel und Anhang 2.2, Reinigungs- und Desodorierungsmittel

Ziffer 3 Absatz 4

Die vorgeschlagene Referenzierung der deklarationspflichtigen allergenen Duftstoffe mit deren Lis-
tennummer in Textform ist nicht adressatenfreundlich. Da die Stoffe ohnehin einzeln aufgefiihrt und
gegebenenfalls aktualisiert werden miissen, sollen zur besseren Lesbarkeit die Stoffbezeichnungen
und -identifikatoren vollstdndig aus der EG-Verordnung libernommen werden.



Antrag 2

Anstelle der Referenznummern gemadss Anhang Ill der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 {iber kosmeti-
sche Mittel sollen die Stoffe explizit mit ihrer chemischen Bezeichnung {INN), der CAS-Nummer und
der EG-Nummer tabellarisch aufgefiihrt werden.

Anhang 2.9, Kunststoffe
Ziffer 3.2 Absatz 3 und Ziffer 3.3 Absatz 4

Hydrofluorolefin- (HFO) Kéltemittel werden in der Umwelt teilweise oder vollstandig zu Trifluoressig-
sdure (TFA) abgebaut. TFA ist wasserl&slich, mobil und nicht abbaubar. Es ist deshalb in steigenden
Konzentrationen in allen Gewdssern, insbesondere auch im Grundwasser, vorhanden. Es ist nicht ab-
sehbar, welche Auswirkungen zunehmende Konzentrationen von TFA auf verschiedene Umweltkom-
partimente und auf die Trinkwasserversorgung haben werden. Jede zus&tzliche Emission von HFO
stellt deshalb ein Risiko dar.

Antrag 3

Auf Ausnahmeregelungen fiir den Einsatz von HFO-Blahmitteln ist trotz ihres geringen Treibhauspo-
tenzials zeitnah zu verzichten. Stattdessen ist die Umstellung auf natiirliche Stoffe zu beschleunigen
und zu férdern.

Ziffer 3.3 Absatz 5

Die Empfehlungen zum Stand der Technik entscheiden liber die weitere Verwendbarkeit umweltrele-
vanter Stoffe. Die alleinige Anh&rung der Branche beriicksichtigt jedoch die Erkenntnisse aus den
Kantonen nicht {z. B. aus dem Umweltmonitoring).

Antrag 4
Ergdnzung:

«5 Das BAFU erléisst nach Anhdrung der Kantone und der betroffenen Branche Empfehlungen zum
Stand der Technik nach den Absdtzen 1 bis 4.»

Anhang 2.10, Kaltemittel
Ziffer 2.1 Absatz 8, 9 und Ziffer 11 Absatz 9

HFO-Kaltemittel werden in der Umwelt teilweise oder volistdndig zu TFA abgebaut. TFA ist wasserlds-
lich, mobil und nicht abbaubar. Es ist deshalb in steigenden Konzentrationen in allen Gewéssern, ins-
besondere auch im Grundwasser, vorhanden. Es ist nicht absehbar, welche Auswirkungen zuneh-
mende Konzentrationen von TFA auf verschiedene Umweltkompartimente und auf die Trinkwasser-
versorgung haben werden. Jede zusatzliche Emission von HFO stellt deshalb ein Risiko dar.



Antrag 5

Auf Anreize und Ausnahmeregelungen fiir den Einsatz von HFO-Kéltemitteln ist trotz ihres geringen
Treibhauspotenzials zeitnah zu verzichten. Stattdessen ist die Umstellung auf natiirliche Kéltemittel
zu beschleunigen und zu férdern.

Ziffer 6

Auch fiir die Bestimmungen iiber die Verwendung von HFO-Kaltemitteln ist der Stand der Technik fiir
die Planer und Vollzugsbehdrden festzulegen. Bei der Festlegung des Stands der Technik sind die
Kantone einzubeziehen.

Antrag 6
Erganzung:

«6 Das BAFU erliisst nach Anhérung der betroffenen Branche und der Kantone Empfehlungen:
a. zum Stand der Technik nach Ziffer 2.2 Abséitze 1, 3 bis 5, 7 bis 8, und 10 und 11,;»

Anhang 2.12, Aerosolpackungen
Ziffer 3 Absatz 4

Bei der Festlegung des Stands der Technik sollen nicht nur die Anliegen der Branche einfliessen, son-
dern auch die der Kantone.

Antrag 7
Erganzung:

«4 Das BAFU erldsst nach Anhérung der betroffenen Branche und der Kantone Empfehlungen zum
Stand der Technik nach den Abséitzen 1 und 2.»

Zum Anhang 2.17, Holzwerkstoffe
Bisherige Ziffer 1

Mit der Neuformulierung des Anhangs 2.17 gehen die bisherigen Begriffsdefinitionen (bisherige
Ziff. 1) verloren. Diese sollen jedoch beibehalten werden.

Antrag 8

Die Begriffsdefinitionen der bisherigen Ziffer 1 aus Anhang 2.17 ist beizubehalten.



2. Verordnung liber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (Abfallverordnung, [VVEA];
SR 814.600)

Allgemeine Bemerkungen

Die Pflicht zur Phosphorriickgewinnung aus Kldrschlamm sowie Tier- und Knochenmehl wurde im
Jahr 2016 in der Abfallverordnung festgelegt. Den Kantonen wurde eine Ubergangsfrist von zehn Jah-
ren fiir die Umsetzung gewédhrt. Dennoch kann der Termin vom 1. Januar 2026 nicht eingehalten
werden, weshalb die VVEA revidiert werden muss.

Im Rahmen der parlamentarischen Initiative 20.433 «Schweizer Kreislaufwirtschaft starken, wurde
die Pflicht zur Riickgewinnung von Phosphor auch im Bundesgesetz liber den Umweltschutz (Um-
weltschutzgesetz [USG]; SR 814.01) geregelt. Jedoch muss nur so viel Phosphor aus dem Klarschlamm
zuriickgewonnen werden, bis der inldndische Bedarf gedeckt ist. Der restliche Klarschlamm darf wei-
terhin als Ersatzbrennstoff beispielsweise in Zementwerken eingesetzt werden. Zudem prazisierte
das Parfament auf Ebene des USG, dass die ungedeckten Kosten der Phosphorriickgewinnung von
den Verursachern von Klarschlamm, das heisst den angeschlossenen Einwohnerinnen und Einwoh-
nern {iber die Erhéhung der Abwassergebiihren getragen werden miissen.

Bis heute existiert noch keine Anlage zur Phosphorriickgewinnung. In der Schweiz stehen Investiti-
onsentscheidungen fiir die Projektierung und den Bau von drei Phosphorriickgewinnungsanlagen an.
Die bis dato noch nicht ausreichend vorhandene Planungs- und Investitionssicherheit ist allerdings
ein Hindernis, dass entsprechende Anlagen auch gebaut werden. Ein wichtiges Ziel der Verordnungs-
anderung muss daher die Festlegung von geeigneten Rahmenbedingungen sein, dass die geplanten
Riickgewinnungsanlagen errichtet und betrieben werden kénnen.

Mit der neuen gesetzlichen Vorgabe, dass nur noch ein Teil des im Klarschlamm vorhandenen Phos-
phor zuriickgewonnen werden muss, wird eine zusatzliche Hiirde fiir die Umsetzung der Phosphor-
rickgewinnungspflicht geschaffen. Abwasserverursacherinnen und Abwasserverursacher, deren Klar-
schlamm einer Phosphorriickgewinnung zugefiihrt werden, miissen mehr bezahlen als solche, bei de-
nen der Kldrschlamm als Ersatzbrennstoff verwendet wird. Die Kosten fiir die Phosphorriickgewin-
nung werden auf etwa zehn Franken pro Person und Jahr geschétzt. Um diese finanziellen Ungleich-
heiten zu dampfen, bedarf es eines schweizweit giiltigen Finanzierungsmodelis. Die Konferenz der
Umweltdmter der Schweiz (KVU) bereitet derzeit entsprechende Grundlagen vor.

Bemerkung zur Verordnungsénderung

Angesichts des nicht einzuhaltenden Termins vom 1. Januar 2026 zur Umsetzung der Phosphorriick-
gewinnungspflicht, sowie des revidierten USG wird eine Revision der VVEA vom Kanton Uri begriisst.
Phosphor ist eine unverzichtbare, beschrinkte natiirliche Ressource. Ein Grossteil des weltweiten
Phosphorbedarfs wird heute durch Rohstoffvorkommen in Russland und in Marokko gedeckt. Die
Verwendung von inldandisch zurlickgewonnenem Phosphor schont nicht nur die natiirlichen Vorkom-
men, sondern flihrt auch zu einer grésseren Unabhangigkeit vom Weltmarkt, womit die Resilienz der
Schweizer Wirtschaft gestarkt wird. Mit der Verordnungsanderung ist das Ziel anzustreben, méglichst
glinstige Rahmenbedingungen fiir den Bau und den Betrieb von Phosphorriickgewinnungsanlagen zu



schaffen. Dabei stehen die Schaffung von Planungs- und Investitionssicherheit, eine landesweit ein-
heitliche Finanzierung sowie ein effizienter und praktikabler Vollzug, der letztlich bei den Kantonen
liegt, im Vordergrund. Die gesetzliche Vorgabe, dass nur der inldndische Phosphorbedarf durch die
Riickgewinnung gedeckt werden muss, schafft bedauerlicherweise schweizweite Ungleichheiten, die
nur mit aufwéndigen und komplizierten administrativen Verfahren geheilt werden kénnen.

Daraus ergeben sich folgende Bemerkungen und Antrége:
Artikel 15 Absatz 4 Bestimmung des inléndischen Bedarfs

Die Schweiz importiert jahrlich rund 5'800 Tonnen Phosphor in der Form von Mineraldiinger und
Chemikalien. Damit dieser inldndische Bedarf gedeckt werden kann, miissen mindestens 22 Kilo-
gramm und nicht 16 Kilogramm Phosphor pro Tonne aus dem Klarschlamm zuriickgewonnen wer-
den. Der vorliegende Verordnungsentwurf rechnet nur mit dem Mineraldlingerbedarf. Diese Ein-
schrankung auf eine Teilmenge des inlandischen Bedarfs ergibt sich weder aus dem Wortlaut des
USG noch aus den entsprechenden Ausserungen im Rahmen der parlamentarischen Debatte. Selbst
im Vernehmlassungsentwurf wird in Artikel 15 Absatz 4 generell vom «inldndischen Bedarf» gespro-
chen.

Antrag 9

Die aus Abfallen nach Absatz 1 zurtickzugewinnende Phosphormenge ist bei mindestens 22 Kilo-
gramm Phosphor pro Tonne Kldrschlamm Trockensubstanz festzulegen.

Artikel 15 Absatz 5 Nachweis der Riickgewinnung

Ein Nachweis zum bereits Riickgewonnenen Phosphor sollte bei der Abgabe von Abfall bereits vorlie-
gen und nicht erst im Nachhinein erbracht werden. Die Formulierung ist in Artikel 15 Absatz 5 ent-
sprechend anzupassen.

Antrag 10

Der erste Satz ist wie folgt anzupassen: «Wer Abfélle gemass den Absdtzen 1 und 2 abgibt, muss der
kantonalen Behérde nachweisen, dass die in Absatz 4 vorgeschriebene Menge an Phosphor zuriick-
gewonnen wird-wurde.»

Artikel 15 Absatz 6 Umgang mit Export

Zum Schutz der getéatigten Investitionen in eine Phosphorriickgewinnungsanlage missen richtiger-
weise zuerst die inlandischen Behandlungskapazitdten ausgeschépft werden. Die Phosphorriickge-
winnung gilt auch bei der Behandlung im Ausland als erfiillt. Diese Méglichkeit gefahrdet allerdings
die gewlinschte Investitionssicherheit inldndischer Anlagen. Der Absatz ist daher zwingend in diese
Richtung zu ergédnzen, dass bei freien inldndischen Behandlungskapazitdten keine Exporte von Abfal-
len nach Absatz 1 bewilligt werden diirfen. Bestehende Exporte miissen innert einer Frist von maxi-
mal vier Jahren durch inldndische Losungen ersetzt werden.



Antrag 11

Dieser Absatz ist mit Aussagen zur Bewilligungsfahigkeit von Exporten zu ergénzen.

Artikel 15 Absatz 7 Redaktionelle Préizisierungen

Der Begriff «Kldrschlammp» ist durch «Abfélle nach Absatz 1» zu ersetzen. Weiter ist zu priifen, ob an-
stelle von «zuriickgewonnenem Phosphor» und «Ersatzbrennstoff» die Begriffe gemass USG verwen-

det werden sollen. Diese redaktionellen Anpassungen fithren zu mehr Klarheit und entsprechen be-
treffend Klarschlamm auch der verwendeten Terminologie fir die Abfilie nach Absatz 1.

Antrag 12

Der Begriff «Kldarschiammp» ist durch «Abfélle nach Absatz 1» zu ersetzen. Weiter ist zu priifen, ob an-
stelle von «zurlickgewonnenem Phosphor» und «Ersatzbrennstoff» die Begriffe gemdass USG verwen-
det werden sollen.

Artikel 15 Absatz 8 Uberpriifung der zuriickzugewinnenden Menge

Eine Uberpriifung, ob eine Verordnung bei gednderten Verhéltnissen angepasst werden muss, ist oh-
nehin eine Aufgabe der zustdndigen Stelle.

Antrag 13

Dieser Absatz ist zu streichen.

Artikel 15 neuer Absatz Finanzierung von Vorleistungen

Der vorliegende Verordnungsentwurf regelt lediglich den Mechanismus, wenn Phosphorriickgewin-
nungsanlagen in Betrieb sind. Eine grosse Hiirde besteht heute darin, dass kein Investor bereit ist, die
finanziellen Risiken fiir die Planung und den Bau einer Anlage zu libernehmen. Die Verordnung ist da-
her dahingehend zu ergdnzen, dass im Sinne von Artikel 30d Absatz 5 USG nicht gedeckte Kosten fiir

Vorleistungen zur Erstellung einer Phosphorriickgewinnungsanlage von den Verursachenden von
Kldrschlamm getragen werden miissen.

Antrag 14
Hier ist ein neuer Absatz einzufiigen, der Klarheit schafft, dass samtliche Kosten sowohl fiir den Be-

trieb wie auch fiir die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme von Phosphorriickgewinnungsanla-
gen den Abwasserverursacherinnen und Abwasserverursacher zu {ibertragen sind.

Artikel 15 neuer Absatz Grundlage fiir einen finanziellen Ausgleich

Durch die Beschrankung der Riickgewinnungspflicht auf den inlandischen Diingemittelbedarf erge-
ben sich Ungleichheiten zwischen solchen Abfallinhaberinnen und Abfallinhabern, die den Phosphor



in den Stoffkreislauf zurtickfihren und den anderen. Mittels interkantonaler Vereinbarungen, Bran-
chenvereinbarungen, oder dhnliches kdnnen solche finanziellen Ungleichheiten behoben werden.

Antrag 15

Hier ist ein neuer Absatz einzufiigen, der ermdglicht, dass den Verursacherinnen und Verursachern
von Klarschlamm auch Kosten verrechnet werden, die sich aus Beitrdgen von Inhaberinnen und Inha-
bern von Abfillen nach Absatz 1 zwecks Erflillung von Absatz 4 an Branchenorganisationen oder in-
terkantonale Zusammenschliisse ergeben.

3. Verordnung liber die Biotope von nationaler Bedeutung («Mantelerlass»)

Allgemeines

Es wird davon ausgegangen, dass im erlduternden Bericht, Kapitel 3.3 (Auswirkungen auf die Wirt-
schaft und Umwelt), nicht nur Moorbiotope von nationaler Bedeutung gemeint sind, sondern gemass
Artikel 78 Absatz 5 Bundesverfassung (SR 101) explizit auch Moorlandschaften von besonderer
Schonheit und von nationaler Bedeutung.

Antrag 16

Allenfalls ware diese Spezifizierung im Erlauterungsbericht noch zu erganzen.

Generelle Bemerkung zu Objekten und Objekt-Abgrenzungen

Im Anhang 3 der Verordnung tiber den Schutz der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
{Amphibienlaichgebiete-Verordnung [AlgV]; SR 451.34) ist die «Liste der nicht definitiv bereinigten
Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung». Beim Kanton Uri befindet sich darin das Objekt
«UR79 Weidbach» in der Gemeinde Seedorf.

Antrag 17

Die Bedeutung von «UR79 Weidbach» ist aus fachlicher Sicht zu kldren.

Bemerkung zum Einzelobjekt UR/AM/UR106

Die grundeigentiimerverbindlichen Schutzmassnahmen (Art. 5 Abs. 1 AlgV) sind auf kantonaler Stufe

mittierweile rechtskraftig vom Regierungsrat erlassen: Reglement liber den Schutz des Amphi-
bienlaichgebiets Bodenwald in der Gemeinde Attinghausen (RB 10.5134) (inklusive Schutzzonen-

plan).
Antrag 18

Der Perimeter des Bundesinventars soll mit dem kantonalen Erlass harmonisiert werden. Die minima-



len Grenzbereinigungen der kantonalen Schutzmassnahmen zu UR106 sind in der vorliegenden Revi-
sion zu beriicksichtigen. Die rechtskraftigen Geodaten des Schutzzonenplans kénnen gerne zur Verfi-

gung gestellt werden.

Das ausgefiillte Feedback befindet sich in der Beilage.

4. Luftreinhalte-Verordnung (LRV; SR 814.318.142.1)

Der Bund sieht vor, das Ablaufdatum der auf den 30. September 2025 befristeten zuldssigen Dampf-
druckabweichung fiir Benzin-Bioethanol-Gemische im Sommer um fiinf Jahre bis 2030 zu verlangern.
Damit ist es moglich, weiterhin Benzin-Bioethanol-Gemische auf den Markt zu bringen, die den

Dampfdruckgrenzwert von 60,0 kPa im Sommer zwischen 1. Mai und 30. September in Abhdngigkeit
des Ethanolgehalts um bis zu 8,0 kPa tberschreiten diirfen.

Die erneute Verlangerung des Ablaufdatums bis 2030 der zuldssigen Dampfdruckabweichung fiir
Benzin-Bioethanol-Gemische im Sommer wird vom Kanton Uri gutgeheissen.

Wir danken lhnen fiir die Moglichkeit der Stellungnahme.

Altdorf, 21. Februar 2025
Im Namen des Regierungsrats

Der Lan mmann Der Kanzleidirektor
Christia old omané Il

Beilage
- Antwortformular



Beilage

Revision Anhange Biotopverordnungen: Formular fur Rickmeldung Vernehmlassung
Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025

Referenz/Aktenzeichen: BAFU-D-18DA3401/595

Kontaktperson BAFU: Stephan Lussi, Sektion Okologische Infrastruktur, Abteilung Biodiversitat und Landschaft, BAFU, 3003 Bern, Tel. +41 58 46 449 94, stephan.lussi@bafu.admin.ch

Wir danken Ihnen flr den Eintrag aller Bemerkungen und Antrage in die vorliegende Tabelle.

Kurzname Zustandige Fachperson Amt / Abteilung / Organisation E-Mail Tel. Nr.

ARE Manuel Lingg Amt fir Raqmentwmklung / Abteilung Natur und Landschaft manuel.lingg@ur.ch 0418752296
/ Kanton Uri

Allgemeines

Generelle Bemerkungen, z.B. zu den Erlauterungen Antrage

Es wird davon ausgegangen, dass im erlduternden Bericht, Kap 3.3 (Auswirkungen auf die Wirtschaft und
Umwelt), zweiter Absatz, letzter Satz nicht nur Moorbiotope von nationaler Bedeutung gemeint sind, sondern |Allenfalls wére diese Spezifizierung zu erganzen im
gemass Art. 78 Abs. 5 Bundesverfassung explizit auch Moorlandschaften von besonderer Schénheit und Erlauterungsbericht.

von nationaler Bedeutung.

Zu Objekten und Objekt-Abgrenzungen

Generelle Bemerkungen (vgl. Geoportal und Beilage «Beilage 08 Biotop Revision Objektliste _

liste objets zu BRA UVEK») Antrage

Im Anhang 3 der Amphibienlaichgebiete-Verordnung (AlgV; SR 451.34) ist die "Liste der nicht definitiv
bereinigten Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung". Beim Kanton Uri befindet sich darin das
Objekt "UR79 Weidbach" in der Gemeinde Seedorf.

Die Bedeutung von "UR79 Weidbach" ist aus
fachlicher Sicht zu klaren.
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Bemerkungen zu einzelnen Objekten
Fir die Anzeige der Objekte bitte zuerst Kanton, dann Inventar und schliesslich Objektnummer auswahlen
Legende Inventar: AM Amphibienlaichgebiete, FM Flachmoor, HM Hochmoor, TW Trockenwiesen und -weiden

Kanton Inventar | Objekt-Nr. Bemerkungen Antrage
Die grundeigentiimerverbindlichen Schutzmassnahmen
(Art. 5 Abs. 1 AlgV) sind auf kantonaler Stufe mittlerweile
rechtskraftig vom Regierungsrat erlassen:
"Reglement tber den Schutz des Amphibienlaichgebiets Der Perimeter des Bundesinventars soll mit dem
Bodenwald in der Gemeinde Attinghausen" (inklusive kantonalen Erlass harmonisiert werden. Die
Schutzzonenplan). Siehe Urner Rechtsbuch (RB 10.5134) |minimalen Grenzbereinigungen der kantonalen

UR AM UR106 auf "https://rechtsbuch.ur.ch/lexoverview-home/lex- Schutzmassnahmen zu UR106 sind in der

10_51347effective-from=20241001").

Beim Schutzzonenplan wurden minimale
Grenzbereinigungen des Bereich B (Wanderkorridore und
Landlebensraume) verglichen mit dem Perimeter nationalen
Inventars vorgenommen (Abrenzung zu minimal
betroffenen Parzellen, Strasse, befestigte Flachen).

vorliegenden Revision zu bericksichtigen. Die
rechtskraftigen Geodaten des Schutzzonenplans
kénnen gerne zur Verfligung gestellt werden.
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Regierungsrat des Kantons Schwyz

6431 Schwyz, Postfach 1260

per E-Mail

Eidgendssisches Departement flir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
3003 Bern

polg@bafu.admin.ch

Schwyz, 18. Mérz 2025

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025

Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Bundesrat

VERSENDET AM 16, MRZ 2025

kantonschwyz® -
[

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2024 hat das Eidgendssische Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK) den Kantonsregierungen die Unterlagen zum Verordnungspaket

Umwelt Herbst 2025 betreffend:

— Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen vom 4. Dezember 2015

(Abfallverordnung [VVEA, SR 814.6001);

— Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders geféhrlichen
Stoffen, Zubereitungen und Gegenstédnden vom 18. Mai 2005 (Chemikalien-Risikoreduktions-

Verordnung [ChemRRV, SR 814.81]);

— Verordnungen im Bereich der Biotope von nationaler Bedeutung («Mantelerlass»);
— Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV, SR 814.318.142.1).

zur Vernehmlassung bis 20. Mérz 2025 unterbreitet.

Die vorgeschlagenen Anderungen der Verordnungen werden begrusst.



Wir danken Ihnen flr die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Herr Bundesrat, unse-
rer vorzlglichen Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

M \Sﬁxl\ l/\/\/’\
Michael Stahli
Landammann

7

Dr. Mathias E. Brun
Staatsschreiber




KANTON LANDAMMANN UND Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans
NIDWALDEN REGIERUNGSRAT Telefon 041 618 79 02, www.nw.ch

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246, STK

PER E-MAIL

Eidg. Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Herr Bundesrat Albert Rosti
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Telefon 041 618 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 11, Méarz 2025

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025. Stellungnahme
Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2024 hat das Eidgendssische Departement fir Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation UVEK die Kantone eingeladen, sich zum Verordnungspaket
Umwelt Herbst 2025 vernehmen zu lassen. Wir bedanken uns fur diese Moglichkeit und lassen
uns wie folgt vernehmen.

1 Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung (ChemRRV)

Der Regierungsrat Nidwalden begrisst die vorgesehenen Anpassungen der ChemRRYV grund-
satzlich, mit welchen der Handel und der Schutz von Umwelt und Gesundheit gestarkt werden.
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Uberwachung der neuen Regelungen fiir die
Kantone einen Initial- und Mehraufwand bei der Marktkontrolle mit sich bringen wird. Die Un-
terstlitzung der kantonalen Vollzugsbehorden durch den Bund im Rahmen seiner Koordinati-
onsaufgaben ist deshalb besonders wichtig, insbesondere bei der Klarung offen formulierter
Kriterien flr den Geltungsbereich und fir Ausnahmen von zahlreichen Verboten und Be-
schrankungen, bei der Festlegung des Stands der Technik sowie bei der Einfihrung neuer
Analyseverfahren. Diese Unterstiitzung ist fur den Vollzug der neuen Regelungen unverzicht-
bar.

1.1 Anhang 1.16, Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)

Wir begrissen die Ausdehnung der Beschrankungen fir per- und polyfluorierte Alkylverbin-
dungen auf Perfluorhexansdure (PFHxA) und ihre Vorlduferverbindungen fir Anwendungen,
in denen sich diese PFAS leicht ersetzen lassen.

1.2 Anhang 1.16, Ziff. 4.2, Verbote

Der vorliegende Entwurf sieht davon ab, die Beschrdnkungen fir PFHxA und verwandte Stoffe
in Feuerldschschaumen aus der Verordnung (EU) 2024/2462 zu ubernehmen. Dadurch ent-
steht das Risiko, dass nach Ablauf der Ubergangsfrist fiir Anlagen zum Schutz von Einrichtun-
gen Ende 2025 die derzeit verbotenen per- und polyfluorierten Alkylverbindungen in Feuer-
I6schschaumen durch andere, noch nicht regulierte PFAS wie PFHXA ersetzt werden. Dies
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KANTON NIDWALDEN, Landammann und Regierungsrat Stans, 11. Marz 2025

wirde zu weiteren Eintrdgen von PFAS in die Umwelt und damit in die menschliche Nahrungs-
kette fUhren. Ferner ist angesichts der Entwicklungen in der européischen und internationalen
Regulierung mittelfristig mit einem umfassenderen Verbot von PFAS zu rechnen. Eine kurz-
fristige Umstellung auf fluorierte Ersatzstoffe wiirde fiir die Betriebe doppelte Umstellungskos-
ten verursachen.

Antrag:
Es ist ein generelles Verbot PFAS-haltiger Feuerldschschdume zu priifen.

Mit der Neuformulierung des Anhangs 1.16 gehen die bisherigen Begriffsbestimmungen und
Verbote betreffend Fluoralkylsilanole (bisherige Ziffern 4.1 und 4.2) verloren. Diese sollen je-
doch beibehalten werden.

Antrag:
Die Begriffsbestimmungen betreffend Fluoralkylsilanole sind beizubehalten.

2 Verordnung liber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (VVEA)

Die Pflicht zur Phosphorriickgewinnung aus Klarschlamm sowie Tier- und Knochenmehl wurde
im Jahr 2016 auf Verordnungsstufe festgelegt. Den Kantonen wurde eine Ubergangsfrist von
10 Jahren flr die Umsetzung gewahrt. Da dieser Termin nicht eingehalten werden kann,
braucht es eine Anpassung der VVEA. Zusatzlich wurden im Rahmen der parlamentarischen
Initiative «Schweizer Kreislaufwirtschaft starken» die Pflicht zur Riickgewinnung von Phosphor
auch im Umweltschutzgesetz geregelt. Jedoch muss nur so viel Phosphor aus dem Kiar-
schlamm zurlckgewonnen werden, wie zur Deckung des inldndischen Bedarfs notwendig ist.
Der restliche Kldrschlamm darf weiterhin als Ersatzbrennstoff beispielsweise in Zementwerken
eingesetzt werden. Zudem prazisierte das Parlament auf Ebene des Umweltschutzgesetzes
(USG), dass die ungedeckten Kosten der Phosphorriickgewinnung von den Verursacherinnen
und Verursachern von Klarschlamm, das heisst den angeschlossenen Einwohnerinnen und
Einwohnern Uber die Erh6hung der Abwassergeblhren getragen werden missen.

Da aktuell noch keine Anlage zur Phosphorriickgewinnung in Betrieb ist, missen durch die
vorliegenden Verordnungsanderung méglichst glinstige Rahmenbedingungen fiir den Bau und
den Betrieb solcher Anlagen geschaffen werden. In der Schweiz stehen Investitionsentschei-
dungen fir die Projektierung und den Bau von drei Phosphorgewinnungsanlagen an.

Mit der neuen gesetzlichen Vorgabe, dass nur noch ein Teil des im Klarschlamm vorhandenen
Phosphors zuriickgewonnen werden muss, wird eine zusatzliche Hirde flr die Umsetzung der
Phosphorriickgewinnungspflicht geschaffen. Abwasserverursacher, deren Klarschlamm einer
Phosphorriickgewinnung zugefiihrt werden, missen mehr bezahlen als solche, bei denen der
Klarschlamm als Ersatzbrennstoff verwendet wird. Die Kosten fur die Phosphorrickgewinnung
werden auf etwa zehn Franken pro Jahr und Kopf geschatzt. Um diese finanziellen Ungleich-
heiten zu ddmpfen, bedarf es eines schweizweit gultigen Finanzierungsmodells. Die Konferenz
der Umweltamter der Schweiz (KVU) bereitet derzeit entsprechende Grundlagen vor.

Angesichts des nicht einzuhaltenden Termins vom 1. Januar 2026 zur Umsetzung der Phos-
phorrlickgewinnungspflicht sowie des revidierten USG wird eine Revision der VVEA begrisst.
Phosphor ist eine unverzichtbare, beschrankte natiirliche Ressource. Ein Grossteil des Welt-
marktes wird durch Rohstoffvorkommen in Russland und in Marokko gedeckt. Die Schonung
der natlrlichen Vorkommen sowie eine gréssere Unabhangigkeit vom Weltmarkt starkt die
Resilienz der Schweizer Wirtschaft.

2.1 Art. 15 Abs. 4

Die Schweiz importiert jahrlich rund 5'800 Tonnen Phosphor in Form von Mineraldlinger und
Chemikalien. Damit dieser inlandische Bedarf gedeckt werden kann, miissen mindestens 22
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KANTON NIDWALDEN, Landammann und Regierungsrat Stans, 11. Mérz 2025

Kilogramm und nicht 16 Kilogramm Phosphor pro Tonne aus dem Klarschlamm zurlickgewon-
nen werden. Der vorliegende Verordnungsentwurf rechnet nur mit dem Mineraldiingerbedarf.
Diese Einschrénkung auf eine Teilmenge des inldndischen Bedarfs ergibt sich weder aus dem
Wortlaut des USG noch aus den entsprechenden Ausserungen im Rahmen der parlamentari-
schen Debatte. Selbst im Vernehmlassungsentwurf wird in Art. 15. Abs. 4 vom inléndischen
Bedarf gesprochen. Die Aussage auf Seite 12 des erlduternden Berichts, dass eine Mehrheit
der Beteiligten von SwissPhosphor einer nur teilweisen Riickgewinnungspflicht zugestimmt
héatten, kann nicht bestatigt werden.

Antrag:
Bei der Riuckgewinnung von Phosphor aus Abféllen nach Absatz 1 miissen zur Deckung des

inlandischen Bedarfs mindestens 46 22 Kilogramm Phosphor pro Tonne Kldrschlamm Tro-
ckensubstanz zurlickgewonnen werden. Phosphor aus Abféllen nach Absatz 2 ist vollstandig
zurtickzugewinnen.

2.2 Art. 15 Abs. 5

Antrag:
Der erste Satz ist wie folgt anzupassen: «Wer Abfélle gemass den Absétzen 1 und 2 abgibt,

muss der kantonalen Behorde nachweisen, dass die in Absatz 4 vorgeschriebene Menge an
Phosphor zurlickgewonnen wird wurde.»

Es handelt sich dabei um eine redaktionelle Anpassung.

23 Art. 15 Abs. 6

Zum Schutz der getéatigten Investitionen in eine Phosphorriickgewinnungsanlage missen rich-
tigerweise zuerst die inldndischen Behandlungskapazitaten ausgeschopft werden. Die Phos-
phorriickgewinnung gilt auch bei der Behandlung im Ausland als erflillt. Diese Moglichkeit ge-
fahrdet allerdings die gewlinschte Investitionssicherheit inlandischer Anlagen. Der Absatz ist
daher zwingend in diese Richtung zu ergénzen, dass bei freien inlandischen Behandlungska-
pazitaten keine Exporte von Abfallen nach Absatz 1 bewilligt werden dirfen. Bestehende Ex-
porte missen innert einer Frist von maximal 4 Jahren durch inlandische Ldsungen ersetzt
werden.

Antrag:
Dieser Absatz ist mit Aussagen zur Bewilligungsfahigkeit von Exporten zu erganzen.

24 Art. 15 Abs. 7

Antrag:
Der Begriff «Klarschlammy ist durch «Abfalle nach Absatz 1» zu ersetzen. Weiter ist zu prifen,

ob anstelle «zuriickgewonnenen Phosphor» und «Ersatzbrennstoff» die Begriffe gemass USG
verwendet werden sollen.

Diese redaktionellen Anpassungen fiihren zu mehr Klarheit und entsprechen betreffend Klar-
schlamm auch der verwendeten Terminologie fir die Abfélle nach Absatz 1.

25 Art. 15 Abs. 8

Eine Uberpriifung, ob eine Verordnung bei gednderten Verhéltnissen angepasst werden muss,
ist ohnehin eine Aufgabe der zustandigen Stelle.

Antrag:
Dieser Absatz ist zu streichen.
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2.6 Art. 15 neuer Absatz «Finanzierung von Vorleistungen»

Der vorliegende Verordnungsentwurf regelt lediglich den Mechanismus, wenn Phosphorriick-
gewinnungsanlagen in Betrieb sind. Eine grosse Hurde besteht heute darin, dass keine Inves-
torin bzw. kein Investor bereit ist, die finanziellen Risiken fur die Planung und den Bau einer
Anlage zu Ubernehmen. Die Verordnung ist daher dahingehend zu ergénzen, dass im Sinne
von Art. 30d Abs. 5 USG nicht gedeckte Kosten fur Vorleistungen zur Erstellung einer Phos-
phorriickgewinnungsanlage von den Verursachern von Klarschlamm getragen werden mus-
sen.

Antrag:
Hier ist ein neuer Absatz einzufligen, der Klarheit schafft, dass sdmtliche Kosten sowohl far

den Betrieb wie auch fiur die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme von Phosphorrickge-
winnungsanlagen den Abwasserverursachern zu Ubertragen sind.

2.7 Art. 15 neuer Absatz «Grundlage fiir einen finanziellen Ausgleich»

Durch die Beschrankung der Rickgewinnungspflicht auf den inlandischen Diingemittelbedarf
ergeben sich Ungleichheiten zwischen solchen Abfallinhabern, die den Phosphor in den Stoff-
kreislauf zuriickfilhren und den anderen. Mittels interkantonaler Vereinbarungen, Branchen-
vereinbarungen, 0.4. kdnnen solche finanziellen Ungleichheiten behoben werden.

Antrag:
Hier ist ein neuer Absatz einzufligen, der ermoglicht, dass den Verursachern von Kidrschlamm

auch Kosten verrechnet werden, die sich aus Beitragen von Inhabern von Abféllen nach Ab-
satz 1 zwecks Erfiillung von Absatz 4 an Branchenorganisationen oder interkantonale Zusam-
menschlisse ergeben.

2.8 Art. 51 Abs. 6

Investitionen in neue Phosphorriickgewinnungsanlagen bedingen Sicherheiten. Die Festle-
gungen in den kantonalen Klarschlammentsorgungsplanen und den Abfallplanungen sind eine
wichtige Grundlage dafir.

Antrag:
Die kantonale Behorde muss bis zum 1. Januar 2028 2027 die Planung zur Riickgewinnung

von Phosphor aus den Abfallen gemass Artikel 15 Absatze 1 und 2 in ihrem Klar-schlammen-
tsorgungsplan und in ihrer Abfallplanung ergdnzen und dem Bundesamt fir Umwelt (BAFU)
Ubermitteln. Ab diesem Zeitpunkt missen die Abgeber von Klarschlamm und von Abfallen
nach Artikel 15 Absatz 2 der zusténdigen kantonalen Behodrde die Nachweise gemass Artikel
15 Absatze 4 bis 7 erbringen.

3 Verordnung uiber die Biotope von nationaler Bedeutung

Wir begriissen die Revision der Verordnung, welche einerseits darauf abzielt, die Bundespe-
rimeter der Inventarobjekte und die kantonalen Umsetzungsperimeter besser in Einklang zu
bringen und anderseits durch Nachmeldungen der Kantone Liicken in den Inventaren sukzes-
siv und zielgerichtet zu schliessen.

Die Absicht, kiinftig in kiirzeren Absténden kleinere Revisionen durchzufihren, kann ebenfalls
unterstitzt werden. Wichtig ist dabei die Zielsetzung, dass die von den Kantonen beantragten
Anpassungen jeweils in die nachste Revision aufgenommen werden kdnnen. Dies bedingt
eine frihzeitige Information von Seiten BAFU mit realistischen zeitlichen Vorgaben zur Einrei-
chung von Revisionsvorschlagen.
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4 Luftreinhalte-Verordnung (LRV)

Die erneute Verlangerung des Dampfdruck-Waivers bis zum 30. September 2030 wird bedau-
ert. Die Luftqualitét wird im Sommer weiterhin durch die erhéhten Emissionen durch Benzin-
Bioethanol-Gemischen negativ beeinflusst. Dadurch ist auch die Gesundheit der Nidwaldner
Bevdlkerung betroffen. Wir kénnen nachvolliziehen, dass die Abschaffung der Dampfdruck-
Ausnahme momentan zu hohen Kosten in der Wirtschaft fiihren. Wir erkennen die bisherigen
Grinde fur die Ausnahmeregelung an, halten jedoch eine baldige Aufhebung fir sinnvoll.

Antrag:
Der Bund wird ersucht, zusammen mit der Branche die Anstrengungen zu intensivieren, damit

die Ausnahmeregelung in der LRV per 1. Oktober 2030 aufgehoben werden kann.

Wir bedanken uns fir Ihre Kenntnisnahme und Berlicksichtigung unserer Antrage.

Freundliche Griisse
GIERUNGSRATES

CRUNG .
7 5 ‘| A
| " "'J' =
s Schiid 2\ (IR & lic. iur. Armin Eberli
andammann (27 :I-',I:—/-'. Q Landschreiber

Geht an:
- polg@bafu.admin.ch
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Telefon 055 646 60 11/12/15

kanton glarus ﬁ E-Mal‘cll.I sctr?atskanzlel@gl.ch
Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Eidgendssisches Departement flr
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK

3003 Bern

Glarus, 11. Marz 2025
Unsere Ref: 2024-543 /| SKGEKO.4778

Vernehmlassung i. S. Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgendssische Departement fiir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation gab uns
in eingangs genannter Angelegenheit die Mdglichkeit zur Stellungnahme. Daftir danken wir
und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:

1. Anderung der Luftreinhalte-Verordnung (LRV; SR 814.318.142.1)
Mit der erneuten Verlangerung des Ablaufdatums (um 5 Jahre bis 2030) der zuldssigen
Dampfdruckabweichung fiir Benzin-Bioethanol-Gemische im Sommer, sind wir einverstan-
den.

Antrag: Mit Blick auf die damit einhergehende Zunahme der VOC-Emissionen im Sommer
(VOC ist ein Vorlauferschadstoff von Ozon), beantragen wir diese Erleichterung nach 2030
nicht mehr zu verlangern. Ab Sommerhalbjahr 2031 sind die Vorgaben von Anhang 5 Ziffer 5
Absatz 1 LRV vollumfanglich einzuhalten.

2. Verordnung iiber die Biotope von nationaler Bedeutung
Es wird begriisst, dass Liicken der Inventare durch Nachmeldung geschlossen und die Peri-
meter der Inventarobjekte prazisiert werden.
Kleinere Revisionen der Objektinventare in zeitlich kiirzeren Abstdnden sind aus unserer
Sicht sinnvoll. Wir bitte um jeweils friihzeitige Information von Seiten des BAFU, um Revisi-
onsvorschlage einbringen zu kénnen.

3. Verordnung liber die Vermeidung und Entsorgung von Abféllen (Abfallverord-
nung, VVEA; SR 814.600)
Wir schliessen uns den in der Stellungnahme der Konferenz der Umweltadmter (KVU) vom
6. Februar 2025 vorgeschlagenen Anpassungen und Erganzungen in Artikel 15 Absétze 4
bis 8 sowie Absatz 10 sowie der Korrektur der Fristanpassung in Artikel 51 Absatz 6 aus-
driicklich an. Wir erklaren unser Einverstandnis mit den entsprechenden Anderungen in der
VVEA und unterstiitzen deren Umsetzung im vorgesehenen Rahmen.



4. Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV; SR 814.81)
Wir unterstiitzen die in der Stellungnahme der Konferenz der Umweltamter (KVU) vom
25. Februar 2025 vorgeschlagenen Anpassungen und Ergénzungen, die die Anhdnge 1.16
(Ziffer 4.2), 2.9 (Ziffer 1.3 Absatz 2d, Ziffer 4.1, Ziffer 3.3 Abschnitt 5, Ziffer 7 Nummer 3 und
Nummer 10) sowie 2.10 (Ziffer 2.1 Abschnitte 8 und 9 und Ziffer 2.2 Abschnitt 11) betreffen.
Wir stimmen den Anderungen der ChemRRYV zu und befiirworten deren Umsetzung inner-
halb des vorgesehenen Rahmens.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzuglichen Hochachtung.

Freundli?é Griisse

F/i'»f'/ der/1 Regierungsrat
%M/ / Ve,
ar Becker Arpad Baranyl /
Landammann Ratssc reiber

E-Mail an (PDF- und Word-Version): polg@bafu.admin.ch



Baudirektion

Kanton Zug

Baudirektion, Postfach, 6301 Zug

Per E-Mail

polg@bafu.admin.ch

T direkt +41 41 594 29 94
roman.wuelser@zg.ch

Zug, 19. Mérz 2025 RW/syb
Laufnummer: 55342

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025
Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 6. Dezember 2024 hat das Eidgenéssische Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK den Kanton Zug in der obgenannten Angelegenheit zur Vernehmlassung
eingeladen. Der Regierungsrat hat das Geschaft an die Baudirektion zur direkten Erledigung
Uberwiesen. Wir aussern uns dazu gerne wie folgt:

Verordnung liber die Biotope von nationaler Bedeutung

Die Absicht, kinftig in kiirzeren Abstanden kleinere Revisionen durchzufiithren, wird unterstiitzt.
Wichtig ist dabei die Zielsetzung, dass die von den Kantonen beantragten Anpassungen jeweils
in die nachste Revision aufgenommen werden kénnen. Dies bedingt eine frithzeitige Informa-
tion von Seiten BAFU mit realistischen zeitlichen Vorgaben zur Einreichung von Revisionsvor-
schlagen.

Im Ubrigen ist keines der Objekte der aktuell laufenden Revision im Kanton Zug gelegen.
Revision der Verordnung iiber die Vermeidung und Entsorgung von Abfillen (VVEA)

Angesichts des nicht einzuhaltenden Termins vom 1. Januar 2026 fiir die Umsetzung der Phos-
phorrickgewinnungspflicht sowie des revidierten Umweltschutzgesetzes wird eine Revision der
Abfallverordnung begriisst. Phosphor ist eine unverzichtbare, beschrankte natiirliche Res-
source. Ein Grossteil des Weltmarkts wird durch Rohstoffvorkommen in Russland und in Ma-
rokko gedeckt. Die Schonung der natiirlichen Vorkommen sowie eine gréssere Unabhéngigkeit
vom Weltmarkt starkt die Resilienz der Schweizer Wirtschaft. Die Verordnungsadnderung muss
zum Ziel haben, dass fiir den Bau und den Betrieb von Phosphorriickgewinnungsanlagen

Aabachstrasse 5, 6300 Zug
T +41 41 594 53 00
zg.ch/baudirektion
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moglichst glinstige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Im Vordergrund stehen dabei die
Schaffung von Planungs- und Investitionssicherheit, eine landesweit einheitliche und transpa-
rente Finanzierung sowie ein effizienter und praktikabler Vollzug.

Bis heute existiert noch keine Anlage zur Phosphorriickgewinnung in der Schweiz. Allerdings
stehen Investitionsentscheidungen fir die Projektierung und den Bau von drei Phosphorriickge-
winnungsanlagen fir Klarschlamm unmittelbar an. Um diese Anlagen zu realisieren, fehlt es an
Planungs- und Investitionssicherheit. Ein wichtiges Ziel der Verordnungsanderung muss daher
die Festlegung von geeigneten Rahmenbedingungen sein, sodass die geplanten Riickgewin-
nungsanlagen errichtet und betrieben werden kénnen.

Wir beurteilen den vorliegenden Entwurf insgesamt als ungentgend. Unsere Bemerkungen und
Antrage im Detail wie folgt:

Zu Art. 15 Abs. 4:

Die Ruckgewinnungsmenge pro Tonne Klarschlamm ist zu Gberprifen.

Begriindung: Fir die Bemessung des inlandischen Bedarfs und somit der festzulegenden kon-
kreten Rickgewinnungsmengen sollte im Sinne der Kreislaufwirtschaft auf den gesamten
Phosphorbedarf der Schweiz abgestellt werden. Der gesamte Phosphorbedarf sollte den
Phosphor in Mineraldiinger (4200 t/a), als auch den Phosphor in weiteren verwendeten Che-
mikalien (1600 t/a) berlcksichtigen. Von diesem inlandischen Gesamtbedarf (5800 t/a) konnen
1100 t/a durch die Phosphorextraktion aus Tier- und Knochenmehl zurlickgewonnen werden.
Somit verbleibt eine erforderliche Rickgewinnungsmenge aus Klarschlamm von 4700 t/a. Bei
190'000 Tonnen Klarschlamm pro Jahr ergabe dies Gberschlagsméssig einen Zielwert von
rund 25 kg pro Tonne Klarschlamm (anstatt 16 kg). Bei einem durchschnittlichen Phosphor-
gehalt im Klarschlamm von 30 kg musste dies mit den heutigen Technologien (Riickgewin-
nungsgrad von 80-90 %) durchaus mdglich sein. Die Abhangigkeit der Schweiz von Phos-
phorimporten kann dadurch reduziert werden.

Zu Art. 15 Abs. 5:

Das Reporting der Phosphorrickgewinnung durch die Abgeber von Klarschlamm (ARAs) an die
Kantone sollte vereinfacht und auf moéglichst wenige Akteure beschrankt werden.

Begriindung: Das Reporting jeder einzelnen Anlage (ARA) und Prifung der entsprechenden
Daten durch die einzelnen Kantone ist u. E. nicht effizient. Ein effizienteres Reporting ware

u. a. durch eine Meldepflicht der Rickgewinnungs- und Verwertungsanlagen moéglich. Da es
sich hier um schweizweit nur wenige Anlagen in einzelnen Kantonen handelt, wére eine
schweizweite Koordination durch eine zentrale Stelle z. B. das BAFU zielfiihrend.

Zu Art. 15 Abs. 6:
Ist entsprechend dem Antrag zu Art. 15 Abs. 5 anzupassen.

Zu Art. 15 Abs. 7:
Kann bei geeigneter Umsetzung des Antrags zu Art. 15 Abs. 5 ganz gestrichen werden.
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Begriindung: Koordination und Auswertung des Reportings erfolgt idealerweise durch das
BAFU. Die (wenigen) Rickgewinnungsanlagen berichten direkt ans BAFU. Der Umweg Uber
die Kantone entfallt. Insgesamt kann somit erheblicher administrativer Aufwand bei den 26
Kantonen vermieden werden.

Zur Finanzierung der Phosphorriickgewinnung:

Die Phosphorriickgewinnung muss kostendeckend finanziert werden. Durch den Verkauf des
zurickgewonnenen Phosphors ist eine Kostendeckung voraussichtlich nicht gegeben. Der
Fehlbetrag misste u. E. Uber einfache, transparente und solidarische Abgaben (Rickgewin-
nungsgebuihr) auf die Entsorgung von Klarschlamm oder auf Abwasser gedeckt werden. Mit der
VVEA-Revision bleibt die Finanzierung unklar. Einfacher wéare es, die Abgaben von den Riick-
gewinnungs- und Verwertungsanlagen analog zum Reporting (Antrag zu Art. 15 Abs. 5) Uber
eine zentrale Stelle wie das BAFU koordiniert einzuverlangen und zur Kostendeckung an die
Anlagen auch wieder auszubezahlen. Die Anlagen weisen zu diesem Zweck ihre entsprechen-
den Kosten dem BAFU transparent aus. Uberschiissige Abgaben miissten selbstverstandlich
zurlckvergutet werden.

Zu Art. 51 Abs. 6:

Die Fristverlangerung fur die Rickgewinnung von Phosphor bis zum 1. Januar 2028 ist aus un-
serer Sicht sinnvoll. Allenfalls ist bis zur Erstellung und Betriebsaufnahme der erforderlichen
Ruckgewinnungsanlagen eine Koordination der Akteure durch das BAFU zielfiihrend. Das
BAFU hat mit dem Projekt Swissphosphor bereits mit allen Akteuren eine entsprechende Koor-
dinationsplattform aufgebaut. Auf dieser Grundlage liesse sich weiterarbeiten. Die weiteren
Bestimmungen in diesem Artikel sind u. E. unnétig und kénnen gestrichen werden.
Begriindung: Bei den weiteren Bestimmungen handelt es sich im Wesentlichen um Wiederho-
lungen von Bestimmungen, die in der VVEA (kantonalen Abfallplanung) resp. im GSchG (Klar-
schlammentsorgungsplan) schon regulativ festgelegt sind. Wiederholungen dieser Bestimmun-
gen sind nicht nétig.

Die vorgeschlagene Revision der VVEA wirkt sich stark auf den kantonalen Vollzug aus und
|6st einen hohen administrativen Aufwand aus. Wir bitten deshalb unsere Antrage und Anpas-
sungen zu berlicksichtigen und die VVEA-Revision nochmals griindlich zu (iberarbeiten.

Anderung der Luftreinhalte-Verordnung (LRV)

Mit der LRV-Anderung 2010 hatte der Bundesrat voriibergehend und befristet bis 30. Septem-
ber 2015 Dampfdruckabweichungen fir Benzin-Bioethanolgemische bis 10 % Bioethanol-Anteil
eingeflhrt (sog. «Dampfdruck-Waiver»). Die aus Sicht des Klimaschutzes positive Beimischung
von Bioethanol fuhrt zu einem erhéhten Dampfdruck bei Benzin und verursacht héhere Ver-
dampfungsemissionen beim Benzinumschlag in Tanklagern und auf Tankstellen. Flichtige or-
ganische Verbindungen, zu denen auch Benzin gehért, sind wichtige Vorlaufersubstanzen fir
die Ozonbildung. Bei Sonneneinstrahlung entsteht unter Mitwirkung von Stickoxiden und VOC
bodennahes Ozon (Sommersmog). Vor diesem Hintergrund sollte aus Sicht der Luftreinhaltung
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bzw. des Umwelt- und Gesundheitsschutzes die Dampfdruckausnahme nur so lange wie nétig
weitergefuhrt werden.

Zu Anhang 5 Ziff. 5 Abs. 1°'s;

Mit Blick auf die regelméssig und grossrdumig uberschrittenen Ozonbelastungs-Grenzwerte im
Sommerhalbjahr, beantragen wir zu priifen, ob die Erleichterung nur noch einmalig zu gewéah-
ren ist, ndmlich dann, wenn sich die Branche verpflichtet, die notwendigen Massnahmen zu
treffen, damit spatestens 2030 der im Anhang 5 Ziff. 5 Abs. 1Ps LRV festgelegte Dampfdruck
far Benzine wieder eingehalten wird.

Anderung der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV)

Wir begriissen grundsétzlich die vorgeschlagenen Anpassungen der Chemikalien-Risikoreduk-
tions-Verordnung. Die Uberwachung der neuen Regelungen wird fiir die Kantone allerdings ei-
nen bedeutenden Initial- und Mehraufwand bei der Marktkontrolle zur Folge haben. Zudem ist
insbesondere bei der einheitlichen Auslegung offen formulierter Kriterien fir den Geltungsbe-
reich und bei der Entwicklung einer einheitlichen Handhabung bei Ausnahmen von Verboten
und Beschréankungen sowie bei der Festlegung des Standes der Technik und bei der Einfiih-
rung neuer Analyseverfahren die Unterstlitzung der kantonalen Vollzugsbehérden durch den
Bund im Rahmen seiner Koordinationsaufgaben unabdingbar.

Die jingsten Beispiele, Chlorothalonil im Grundwasser, Per- und polyfluorierten Alkylverbindun-
gen (PFAS) in Béden und Lebensmittel zeigen, wie umfassend die Auswirkungen sein kénnen,
wenn schadliche (und persistente) Stoffe in die Umwelt gelangen. Die entsprechenden Ver-
schmutzungen stellen die Vollzugsbehérden vor grosse Herausforderungen. Die Stoffe verblei-
ben lange in der Umwelt. Sanierungen sind aufwandig und entsprechend mit hohen Kosten ver-
bunden. Somit sind Massnahmen an der Quelle wie eben beispielsweise Beschrankungen ent-
sprechender Stoffe nicht nur aus Griinden des Umweltschutzes, sondern auch aus finanziellen
Grinden notwendig. Deshalb werden die verscharften Regelungen beim Einsatz von PFAS in
fur die breite Offentlichkeit bestimmten Textil-, Leder-, Pelz-, Haut- und Schuhwaren, ein-
schliesslich teilweise aus diesen Waren bestehende Produkte begriisst. Dariliber hinaus ist zu
prifen, ob die heutigen Zulassungsverfahren von persistenten Stoffen dem Vorsorgeprinzip ge-
nigen, bzw. ob sie verscharft werden missen. Wichtig erscheinen uns hier klare Vorgaben sei-
tens des Bundes.

Schliesslich ist grundsatzlich sicherzustellen, dass mit den vorgeschlagenen Anpassungen die
Technologieoffenheit gewahrt bleibt. Dies erachten wir in Bezug auf die Energiewende als
einen zentralen Aspekt.
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Wir danken Ihnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie um Bericksichtigung
unserer Antrage.

Freundliche Grisse
Baudirektion

e

Florian Weber
Statthalter

Beilage:
- Formular Stellungnahme VNL-ChemRRV Paket Umwelt Herbst 2025

Kopie an:

- Gesundheitsdirektion, info.gd@zg.ch

- Amt fir Umwelt, info.afu@zg.ch

- Amt fur Raum und Verkehr, info.arv@zg.ch

Versandt am: 2 0. MRZ. 2025



Schweizerische Eidgenossenschaft Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025: Formular fiir die Vernehmlassung
Confédération suisse . . .
Confederazione Svizzera Paquet d’ordonnances environnementales d'automne 2025 : formulaire pour la consultation

Confederaziun svi - . . . .
onfederaziun svizra Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2025: modulo per la consultazione

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV)
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025

Paquet d’ordonnances environnementales d'automne 2025

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2025

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Tabelle zur Verfiigung stellen. Vielen Dank. /
Un envoi de ce tableau au format Word par courrier électronique facilitera notre travail. Merci beaucoup. /
Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie.

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri
all'indirizzo di posta elettronica:
polg@bafu.admin.ch

1 Absender / Expéditeur / Mittente

Organisation / Organisation / Organizzazione Baudirektion des Kantons Zug
Abkurzung / Abréviation / Abbreviazione BD

Adresse / Adresse / Indirizzo Aabachstrasse 5, Postfach, 6001 Zug
Name / Nom / Nome Roman Wilser

Datum / Date / Data 19.03.2025
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

2 Stellungnahme / prise de position / pareri

2.1 Grundsitzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Wir begriissen die verscharften Regelungen beim Einsatz von PFAS in fiir die breite Offentlichkeit bestimmten Textil-, Leder-, Pelz-, Haut- und Schuhwa-
ren, einschliesslich teilweise aus diesen Waren bestehende Produkte. Es ist wichtig, dass hier klare Vorgaben seitens des Bundes gemacht werden.

Zudem ist grundsatzlich sicherzustellen, dass mit den vorgeschlagenen Anpassungen die Technologieoffenheit gewahrt bleibt. Dies erachten wir in Bezug
auf die Energiewende als einen zentralen Aspekt.

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden ? [ Zustimmung / Approuvé / Approvazione
Etes-vous d’accord avec le projet ?

Siete d’accordo con I'avamprogetto ? [] Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione

L] Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione
L] Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione
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2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhangen der ChemRRV / Remarques sur les articles et les annexes de ’ORRChim/ Osservazioni sugli arti-

coli e gli allegati del ORRPChim

ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione
Article / Numero capoverso lettera | Approvazione
Annexe
Articolo /
Allegato
Art. 2 Bst. a Ziff. 4 OJa/oui/si [CINein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Let.ach. 4 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Lett. aN. 4 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.1 Ziff. 1 Abs. 3 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.1 Ch.1al. 3 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.1 N. 1 cpv. 3 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.1 Ziff. 3 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.1 Ch. 3 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.1 N. 3 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.1 Ziff. 4 OJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.1 Ch.4 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.1 N. 4 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.2 Ziff. 3 OJa/oui/si  [INein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.2 Ch.3 OTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.2 N. 3 Compilar qui Compilar qui
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 1.4 Ziff. 3.2 Bst. b OJa/oui/si [CINein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.4 Ch.3.2let.b L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.4 N. 3.2 lett. b Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.4 Ziff. 3.3.2 Abs. 1 Bst. b [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.4 Ch.3.3.2al.1let.b UTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.4 N.3.3.2cpv. 1lett. b Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.4 Ziff. 4.2.2 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.4 Ch.4.2.2 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.4 N.4.2.2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.4 Ziff. 4.2.5 Abs. 2 [lJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.4 Ch.4.25al.2 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.4 N.4.2.5cpv. 2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.5 Ziff. 1 Abs. 1 Bst. a OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch.1al.1let. a LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N. 1 cpv. 1lett. a Compilar qui Compilar qui
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 1.5 Ziff. 4.1 Abs. 2 OJa/oui/si [CINein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch.4.1al.2 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N. 4.1 cpv. 2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.5 Ziff. 4.2 Bst. b [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch.4.2let.b UTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N.4.2lett. b Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.5 Ziff. 4.3.2 OJa/oui/si [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch.4.3.2 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N.4.3.2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.5 Ziff. 5.2 [lJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch.5.2 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N.5.2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.5 Ziff. 5.5 Abs. 2 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch.5.5al.2 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N. 5.5 cpv. 2 Compilar qui Compilar qui
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 1.5 Ziff. 6.2 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch. 6.2 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N. 6.2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.5 Ziff. 7.3 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch.7.3 UTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N.7.3 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.5 Ziff. 8 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch. 8 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N. 8 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.5 Ziff. 10 [lJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch. 10 UTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N. 10 Compilar qui Compilar qui
Anhang 1.5 Ziff. 11 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 1.5 Ch. 11 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 1.5 N. 11 Compilar qui Compilar qui
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione
Article / Numero capoverso lettera | Approvazione
Annexe
Articolo /
Allegato
Anhang 1.16 Ziff. 4.1 OJa/oui/si [ONein/non/no | Die EU hat am 15. Marz 2024 im Aufgrund der Mdéglichkeit auf
Annexe 1.16 Ch. 4.1 OTeilweise / partielle / parziale Rahmen der Revision ihrer Gesetz- andere Materialien auszuwei-
Allegato 1.16 N. 4.1 gebung uber Verpackungen und chen, sollte mit einem umfas-
[keine Stellungnahme / sans Verpackungsabfille ein weitergehen- | senden Verbot von PFAS in Le-
avis / nessuna opinione des Verbot von allen PFAS in Le- bensmittelverpackungen nicht
bensmittelkontaktmaterialien zugewartet werden.
beschlossen. Dieses Verbot geht so-
mit Uber die vorgesehene Beschran-
kung in der Schweiz hinaus
und sollte bereits bei der aktuellen
Revision des Anhangs 1.16
ChemRRYV dbernommen werden.
Anhang 1.16 Ziff. 4.2 [0Ja/oui/si [Nein/non/no Beriicksichtigung mdglicher weiter- Die Einschrankungen fir per-
Annexe 1.16 Ch.4.2 UTeilweise / partielle / parziale gehender Verbote von PFAS. und polyfluorierte Alkylverbin-
Allegato 1.16 N. 4.2 dungen auf Perfluorhexansaure

Ukeine Stellungnahme / sans
avis / nessuna opinione

(PFHxA) und ihre Vorlauferver-
bindungen flir Anwendungen, in
welchen sich diese PFAS leicht
ersetzen lassen, wird begrusst.
Die aktuellen Entwicklungen im
Zusammenhang mit PFAS in
der Umwelt und in Lebensmit-
teln werden aber wohl zur Folge
haben, dass die Einschrankun-
gen schon bald auf andere Pro-
duktgruppen ausgeweitet und
weitere PFAS verboten werden
mussen. Es ware winschens-
wert, dass bereits in der vorlie-
genden Vorlage die Vorausset-
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-

Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato
zungen hierfur geschaffen wer-
den. Bei all dem wird aber auch
darauf zu achten sein, dass flr
die Wirtschaft wichtig ist, dass
mehrfache Umstellungen ver-
hindert werden kénnen.

Anhang 1.16 Ziff. 4.3 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 1.16 Ch. 4.3 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 1.16 N. 4.3 Compilar qui Compilar qui

Anhang 1.16 Ziff. 5.3 OJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 1.16 Ch.5.3 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 1.16 N.5.3 Compilar qui Compilar qui

Anhang 1.16 Ziff. 6 Abs. 7-9 OJa/oui/si [INein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 1.16 Ch.6al. 7-9 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 1.16 N. 6 cpv. 7-9 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.1 Ziff. 3 Abs. 4 OJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.1 Ch.3al. 4 CTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.1 N. 3 cpv. 4 Compilar qui Compilar qui
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.2 Ziff. 3 Abs. 4 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.2 Ch.3al. 4 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.2 N. 3 cpv. 4 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.3 Ziff. 4.3 OJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.3 Ch.43 CTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.3 N. 4.3 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.3 Ziff. 6 OJa/oui/si  [INein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.3 Ch.6 OTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.3 N. 6 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 1.1 OJa/oui/si  [INein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 1.1 CTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 1.1 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 1.2 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch.1.2 OTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 1.2 Compilar qui Compilar qui
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.9 Ziff. 1.3 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 1.3 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 1.3 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 1.4 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch.14 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N.1.4 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 1.5 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 1.5 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 1.5 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 2.1 [lJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 2.1 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 2.1 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 2.2 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 2.2 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N.2.2 Compilar qui Compilar qui
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-

Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.9 Ziff. 3.1 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.9 Ch. 3.1 CTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.9 N. 3.1 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.9 Ziff. 3.2 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.9 Ch. 3.2 UTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.9 N. 3.2 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.9 Ziff. 3.3 [OJa/oui/si [Nein/non/no Beriicksichtigung der Kantone bei Diese Empfehlungen zum

Annexe 2.9 Ch. 3.3 OTeilweise / partielle / parziale Ziff. 3.3 Abs. 5. Stand der Technik sind ent-

Allegato 2.9 N. 3.3 scheidend fur die weitere Ver-
wendbarkeit umweltrelevanter
Stoffe. Durch die alleinige An-
hérung der Branche werden die
Erkenntnisse aus den Kantonen
(z. B. aus dem Umweltmonito-
ring) nicht bertcksichtigt, was
unseres Erachtens nicht akzep-
tabel ware.

Anhang 2.9 Ziff. 3.4 OJa/oui/si [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.9 Ch. 34 CTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.9 N. 3.4 Compilar qui Compilar qui
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.9 Ziff. 4.1 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 4.1 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 4.1 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 4.2 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch.4.2 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 4.2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 4.3 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 4.3 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 4.3 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 5.1 [lJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 5.1 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 5.1 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 5.2.1 OJa/oui/si [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 5.2.1 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N.5.2.1 Compilar qui Compilar qui
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.9 Ziff. 5.2.2 OJa/oui/si [CINein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch.5.2.2 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N.5.2.2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 5.3 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch.5.3 UTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N.5.3 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 5.4 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch.54 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 5.4 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 6.1 [lJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 6.1 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 6.1 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.9 Ziff. 6.2.1 OJa/oui/si [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.9 Ch. 6.2.1 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.9 N. 6.2.1 Compilar qui Compilar qui
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.9 Ziff. 6.3 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.9 Ch.6.3 CTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.9 N. 6.3 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.9 Ziff. 7 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.9 Ch.7 UTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.9 N.7 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.10 Ziff. 1 Abs. 1-3bis, 4bis OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.10 Ch. 1 al. 1-3Pis 4bis LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.10 N. 1 cpv. 1-3bis, 4bis Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.10 Ziff. 2.1 Abs. 3-9 Ja/oui/si  [Nein/non/no Zeitnaher Verzicht auf Anreize und Wir begrissen die ersten
Annexe 2.10 Ch.2.1al.3-9 OTeilweise / partielle / parziale Ausnahmeregelungen flr den Ein- Schritte zur Reduzierung des
Allegato 2.10 N. 2.1 cpv. 3-9 satz von HFO-Kaltemitteln in Ziff. 2.1 | Einsatzes von teilhalogenierten

Abs. 8 und 9.

ungesattigten Fluorkohlenwas-
serstoff-Kaltemitteln (HFO-Kal-
temitteln). In diesem Sinne ist in
Ziff. 2.1 Abs. 8 und 9 — trotz ih-
res geringen Treibhauspotenzi-
als -—auf Anreize und Ausnah-
meregelungen fir den Einsatz
von HFO-Kaltemitteln zeitnah
zu verzichten. Statt dessen ist
die Umstellung auf nattrliche
Kaltemittel zu beschleunigen
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

und zu férdern. HFO-Kaltemittel
werden in der Umwelt teilweise
oder vollstandig zu Trifluores-
sigsaure (TFA) abgebaut. TFA
ist wasserloslich, mobil und
nicht abbaubar. Es ist deshalb
in steigenden Konzentrationen
in allen Gewassern, insbeson-
dere auch im Grundwasser, vor-
handen. Es ist nicht absehbar,
welche Auswirkungen zuneh-
mende Konzentrationen von
TFA auf verschiedene Umwelt-
kompartimente und auf die
Trinkwasserversorgung haben
werden. Gesundheitliche Risi-
ken von TFA werden bereits
vermutet. TFA verteilt sich in
der Umwelt Uber die Luft (wes-
halb eine Eindammung kaum
moglich ist) und endet in der Le-
bensmittelkette. Aus diesem
Grund mussen jegliche Stoffe,
die in der Umwelt TFA freiset-
zen, sofort stark eingeschrankt
werden.
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ChemRRV / ORRChim / ORRPChim — H-2025

Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.10 Ziff. 2.2 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.10 Ch. 2.2 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.10 N.2.2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.10 Ziff. 2.3 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.10 Ch.2.3 UTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.10 N. 2.3 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.10 Ziff. 2.4 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.10 Ch. 24 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.10 N.2.4 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.10 Ziff. 2.6 [lJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.10 Ch.2.6 UTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.10 N. 2.6 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.10 Ziff. 3.1 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.10 Ch. 3.1 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.10 N. 3.1 Compilar qui Compilar qui
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Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-

Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.10 Ziff. 3.3.1 OJa/oui/si [CINein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.10 Ch. 3.3.1 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.10 N. 3.3.1 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.10 Ziff. 3.3.2 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.10 Ch. 3.3.2 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.10 N. 3.3.2 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.10 Ziff. 6 OJa/oui/si  ONein/non/no | Berlicksichtigung der Kantone bei Fir diese Empfehlungen des

Annexe 2.10 Ch.7 L Teilweise / partielle / parziale Ziff. 6. BAFU Uber die Verwendung

Allegato 2.10 N.7 von HFO-Kaltemitteln ist der
Stand der Technik fur die Pla-
ner und die Vollzugsbehdrden
festzulegen. Durch die alleinige
Anhorung der Branche wer-den
die Erkenntnisse aus den Kan-
tonen nicht berucksichtigt, was
unseres Erachtens nicht akzep-
tabel ware.

Anhang 2.10 Ziff. 7 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.10 Ch. 7 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.10 N.7 Compilar qui Compilar qui
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Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.11 Ziff. 2.2 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.11 Ch. 2.2 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.11 N.2.2 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.11 Ziff. 8 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.11 Ch. 8 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.11 N. 8 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.11 Ziff. 9 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.11 Ch.9 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.11 N.9 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.12 Ziff. 2 Abs. 1 OJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.12 Ch.2al. 1 CTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.12 N. 2 cpv. 1 Compilar qui Compilar qui

Anhang 2.12 Ziff. 3 [0Ja/oui/si [INein/non/no Berlcksichtigung der Kantone bei Auch hier ist nicht akzeptabel,
Annexe 2.12 Ch. 3 LTeilweise / partielle / parziale Ziff. 3 Abs. 4. dass bei der Festlegung des
Allegato 2.12 N. 3 Standes der Technik lediglich

die Anliegen der Branche ein-
liessen. Eine einseitige Bertick-
sichtigung der Branche ohne
Anhorung der kantonalen Voll-
zugsstellen fuhrt nicht zu sach-
gerechten Lésungen.
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Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.12 Ziff. 4 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.12 Ch.4 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.12 N. 4 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.12 Ziff. 7 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.12 Ch.7 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.12 N.7 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.17 Ziff. 1 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.17 Ch. 1 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.17 N. 1 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.17 Ziff. 2 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.17 Ch.2 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.17 N. 2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.17 Ziff. 3 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.17 Ch. 3 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.17 N. 3 Compilar qui Compilar qui
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Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.19 Ziff. 1 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.19 Ch. 1 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.19 N. 1 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.19 Ziff. 2.1 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.19 Ch. 2.1 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.19 N. 2.1 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.19 Ziff. 2.2 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.19 Ch. 2.2 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.19 N.2.2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.19 Ziff. 2.3 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.19 Ch. 2.3 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.19 N. 2.3 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.19 Ziff. 3.1 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.19 Ch. 3.1 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.19 N. 3.1 Compilar qui Compilar qui
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Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.19 Ziff. 3.2 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.19 Ch. 3.2 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.19 N. 3.2 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.19 Ziff. 3.3 [Ja/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.19 Ch. 3.3 UTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.19 N. 3.3 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.19 Ziff. 3.4 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.19 Ch. 34 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.19 N. 3.4 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.19 Ziff. 4 [lJa/oui/si  [Nein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.19 Ch. 4 LTeilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.19 N. 4 Compilar qui Compilar qui
Anhang 2.19 Ziff. 5 OJa/oui/si  [ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.
Annexe 2.19 Ch.5 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici
Allegato 2.19 N.5 Compilar qui Compilar qui
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Artikel / Ziffer Absatz Buchstabe Zustimmung Antrag / Proposition / Richiesta Begriindung / Justification / Mo-
Anhang Chiffre Alinéa Lettre Approbation tivazione

Article / Numero capoverso lettera | Approvazione

Annexe

Articolo /

Allegato

Anhang 2.19 Ziff. 6 OJa/oui/si  ONein/non/no | Text hier eingeben. Text hier eingeben.

Annexe 2.19 Ch. 6 L Teilweise / partielle / parziale Remplir ici Remplir ici

Allegato 2.19 N. 6 Compilar qui Compilar qui

22/22



Conseil d tat CE
Staatsrat SR

Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg
ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG T +41 26 305 10 40
www.fr.ch/ce

Conseil d’Etat
Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg

PAR COURRIEL

Département fédéral de I’environnement, des transports,
de I’énergie et de la communication DETEC

Palais fédéral Nord

3003 Berne

Courriel : polg@bafu.admin.ch

Fribourg, le 18 mars 2025

2025-333
Pa uet d ordonnances environnementales de | automne 2025 Procédure de
consultation

Madame, Monsieur,

Suite au courrier de Monsieur le Conseiller fedéral Albert Rosti, Chef du Département féderal de
I’environnement, des transports, de 1’énergie et de la communication, du 6 décembre 2024, les
services spécialisés de I’administration cantonale ont analysé les projets de modification des quatre
ordonnances en consultation, & savoir : I’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits
chimiques, I’ordonnance sur les déchets, I’ordonnance sur les biotopes d’importance nationale et
I’ordonnance sur la protection de I’air.

Le Conseil d’Etat a I’avantage de vous faire part de ses commentaires sous forme de tableaux en
annexe. Il précise qu’il n’y a pas de remarques spécifiques pour I’OPair et donc pas d’annexe a ce
sujet.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, a I’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Au nom du Conseil d’Etat :

Jean-Frangois Steiert, Président

Danielle Gagnaux-Morel, Chanceliére d’Etat

L’original de ce document est établi en version électronique
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Annexes

3 formulaires de réponses

Copie

a la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de I'environnement, pour elle et le Service de
I'environnement ;

a la Direction des institutions, de I'agriculture et des foréts, pour elle et le Service des foréts et de la nature et le Service de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires ;

a la Chancellerie d'Etat.



Schweizerische Eidgenossenschaft Verordnungspaket Umwelt Herbst 2024: Formular fir die Vernehmlassung

Confédération suisse Paquet d’ordonnances environnementales du automne 2025 : formulaire pour la consultation
Confederazione Svizzera Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2024: modulo per la consultazione
Confederaziun svizra

Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders geféhrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstanden (Chemikalien-Risi-
koreduktions-Verordnung, ChemRRYV) / Ordonnance sur la réduction des risques liés a l'utilisation de substances, de préparations et d’objets particulierement
dangereux (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim) / Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfigung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en
format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmet-
terci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie.

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri
allindirizzo di posta elettronica:
polg@bafu.admin.ch

1 Absender / Expéditeur / Mittente

Organisation / Organisation / Organizzazione Conseil d’Etat FR - Service de I'environnement / Service de la sécurité alimentaire et des af-
faires vétérinaires

Abkirzung / Abréviation / Abbreviazione SEn

Adresse / Adresse / Indirizzo Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Name / Nom / Nome Christophe Joerin

Datum / Date / Data 27.02.2025
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2 Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefahrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstanden
(ChemRRYV) / Ordonnance sur lar duction des ris uesli s | utilisation de substances, de pr parations et d ob ets particulierement dangereux
(ORRChim) / Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determi-nate sostanze, preparati e oggetti particolarmente perico-
losi (ORRPChim)

2.1 Grundséatzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Généralités

Pour renforcer le commerce et mieux protéger la santé et 'environnement, ’ORRChim doit étre alignée sur le droit européen et international en vigueur.
Cela inclut I'adoption des réglementations de 'UE sur les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et les microplastiques. De plus, les réglementations
existantes sur le polychlorure de vinyle (PVC) contenant du plomb et le formaldéhyde seront renforcées, et les régles concernant les substances appauvris-

sant la couche d’ozone et les gaz a effet de serre synthétiques seront ajustées. Ces adaptations permettent a la Suisse de respecter ses engagements
internationaux et de refléter I'état actuel de la technologie.

Nous saluons expressément les ajustements prévus. Nous saluons en particulier le fond mais en ce qui concerne la forme et la compréhension, des amé-
liorations dans certaines formulations spécifiques, pour lesquelles nous soumettrons des propositions, seraient bienvenues.

Il est également important de noter que la surveillance des nouvelles réglementations entrainera un surcroit de travail important pour les cantons en ma-
tiere de contrble du marché. C’est en particulier le cas dans le cadre des fluides frigorigénes avec I'abandon du systéme des dérogations attribuées par
'OFEV et remplacé par des exceptions. Les contrdles a posteriori des installations seront ainsi plus complexes, notamment s’il s’agit d’évaluer si au mo-
ment de la mise sur le marché d’une installation, il n’y avait pas de substitut ou si le gaz ayant I'impact le plus faible sur le climat a été utilisé.

Un soutien de la Confédération aux autorités cantonales d’exécution sera indispensable pour la mise en ceuvre des nouvelles régles, notamment en ce qui
concerne la définition des critéres d’application, les exceptions aux interdictions, I'établissement de I'état de la technique et l'introduction de nouvelles mé-
thodes d’analyse.

Dispositions concernant les Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)

Nous saluons l'alignement sur la Iégislation de I'UE en ce qui concerne l'acide perfluorohexanoique (PFHXA) et a ses précurseurs.
Nous regrettons toutefois que l'interdiction dans les mousses anti-incendie n’ait pas été reprise de la législation de I'UE.
Dispositions relatives aux HFO

Nous accueillons favorablement la régulation claire des hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (HFO) dans I'ORRChim. Cependant, nous
trouvons que les formulations utilisées dans le projet soumis a consultation sont parfois extrémement difficiles a interpréter.

Les formulations précisant quelles substances ou mélanges de substances sont soumis a quelles dispositions sont peu compréhensibles, notamment la
formulation récurrente "les hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (HFO) qui ne contiennent ni substances appauvrissant la couche d'ozone
ni substances stables dans l'air".
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Nous demandons a I'OFEV d'utiliser des formulations plus claires et de présenter la hiérarchie réglementaire sous-jacente de maniere plus claire. Il faut
rendre plus compréhensible quand quel mélange de substances est soumis a quelles exigences, par exemple:

e Siles HFO sont considérés comme appauvrissant la couche d'ozone ou si des mélanges contenant des HFO contiennent également des compo-
sants appauvrissant la couche d'ozone, ils sont soumis aux exigences relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone.

e Siles HFO sont considérés comme stables dans l'air mais pas comme appauvrissant la couche d'ozone, ils sont soumis aux exigences relatives
aux substances stables dans l'air.

e Pour les substances qui sont des HFO mais qui ne sont ni appauvrissantes pour la couche d'ozone ni stables dans l'air, les exigences relatives aux
HFO s'appliquent.

Le terme HFO concerne des hydrofluorocarbures insaturés ou HydroFluoroOléfines qui sont par définition partiellement halogénés. Les termes partielle-
ment halogénés nous paraissent donc superflus. Comme le terme HFO n’est pas défini dans la législation internationale, il serait opportun de préciser la
liste des substances concernées et notamment si le terme HFO regroupe également les hydrochlorofluorooléfine.

Fluides frigorigenes

Nous demandons a I'OFEV de rapidement mettre a jour les aides a l'exécution existantes concernant les fluides frigorigénes "du concept a la mise sur le
marché" ainsi que "installations et appareils contenant des fluides frigorigénes: exploitation et maintenance", afin qu'elles soient disponibles lors de l'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions.

Il serait utile que la plateforme de déclaration pour les installations frigorifiques soit congue de maniére plus conviviale (par exemple en complétant automa-
tiguement la valeur PRG correspondante pour chaque fluide frigorigéne et en standardisant la nomenclature). De plus, la plateforme devrait étre compatible
avec les définitions et exigences légales (par exemple, une installation peut étre constituée de plusieurs circuits frigorifiques contenant des gaz différents).
La plateforme ne permet pas de tenir compte de cette situation.

En raison des dispositions d'interdiction complexes et des exceptions, un outil permettant aux utilisateurs et aux installateurs de vérifier facilement la con-
formité légale des fluides frigorigenes utilisés serait trés utile.

L’exercice d’harmonisation avec les dispositions de 'UE conduit & des définitions et terminologie dont la compréhension est toujours plus complexe. Voir le
cas des HFO ci-dessus et les exemples suivants :

- I'Europe utilise le terme d’équipements (de réfrigération, de climatisation, PaC), la Suisse utilise dans ses définitions les concepts d’appareil, d’ins-
tallation, de circuits frigorifiques ou de machines frigorifiques ce qui les rend difficilement compréhensibles.

- Le gaz HCFC-1233zd est considéré en Suisse comme un gaz appauvrissant la couche d’'ozone. Ce n’est pas le cas selon le protocole de Montréal
ou en Europe ou il est considéré comme un gaz a effet de serre fluoré. Cela induit des difficultés de compréhension des dispositions légales CH en
comparaison avec celles de I'UE.

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden? JZustimmung / Approuvé / Approvazione
Etes-vous d’accord avec le projet ? XIMehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione
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Siete d’accordo con 'avamprogetto ?

CMehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione
CIAblehnung / Rejeté / Disapprovazione

2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhangen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati

Annexe 1.1 ORRChim Polluants organiques persistants

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [ONein/non/no

CTeilweise / partielle / parziale

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

L’intégration des décisions de la Confé-
rence des Parties a la Convention de
Stockholm est saluée.

Annexe 1.2 ORRChim Substances organiqgues halogénées

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [ONein/non/no

U Teilweise / partielle / parziale

Annexe 1.4 ORRChim Substances appauvrissant la couche d ozone

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [ONein/non/no

L Teilweise / partielle / parziale

Annexe 1.5 ORRChim Substances stables dans | air

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

(0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Il serait appréciable d’'uniformiser les dé-
finitions suisses avec celles de I'UE.

L’UE impose des restrictions sur des équi-
pements qui contiennent soit des HFC
soit des gaz a effet de serre fluorés (& no-
ter que les HFO et HCFO font partie de
ces derniers).

La Suisse se base sur la notion de subs-
tances stables dans I'air contenant une
définition trés générale (ch.1, al. 1, let b)

4/13



ChemRRV / ORRChim / ORRPChim

de sorte qu’il est difficile de savoir de
guelles substances on parle exactement.
Ces différences induisent des incohé-
rences et des difficultés de compréhen-
sion dans le processus d’harmonisation
avec 'EU.

Ch.1, al.1, let. a

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

... a. les hydrofluorocarbures partielie-
ment-halogénés visés a l'annexe F...

Les hydrofluorocarbures sont par défini-
tion partiellement halogénés.

Ch.4.1, al.2, let. a

OJa/oui/si XNein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Il convient de préciser quelles subs-
tances des annexes | a Ill sont concer-
nees.

L’annexe Il du réglement UE contient des
substances qui ne sont pas des subs-
tances stables dans I'air selon la définition
de 'ORRChim (par exempleHFC-1234yf).
Elle contient également des substances
appauvrissant la couche d’ozone selon la
définition du ch. 1.4 ORRChim (par
exemple le HCF-1233zd).

Cet alinéa ne devrait pas étre formulé en
I'Etat dans le chapitre 1.5 qui ne concerne
gue les substances stables dans l'air.

Ch.5.2

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Il serait utile d’ajouter qu’il s’agit de
'amendement de Kigali.

L’amendement est plus connu sous ce
nom.

Annexe 1.16 ORRChim Substances per- et polyfluoroalkylées

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Ch. 4.2

Wir begriissen grundséatzlich den gegen-
Uber dem EU-Recht erweiterten Geltungs-
bereich der Beschrankung von PFHXA in
Bedarfsgegenstanden (Lebensmittelkon-
taktmaterialien) Uber Papier- und Kar-
tonerzeugnisse hinaus.

Vor dem Hintergrund des Cassis-de-
Dijon-Prinzips kann diese Erweiterung je-
doch auch in der Schweiz erst nach In-
krafttreten einer weitergehenden Rege-
lung in der EU umgesetzt werden, wenn
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sie nicht in der Verordnung utber das In-
verkehrbringen von Produkten

nach auslandischen Vorschriften (VIPaV,
946.513.8) festgehalten ist.

Ch. 4.2

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Ajouter les interdictions d’utilisation dans
les mousses anti-incendie contenues
dans le reglement EU 2024/2462.

Le présent projet renonce a reprendre les
restrictions concernant le PFHXA et les
substances apparentées dans les
mousses extinctrices du réeglement (UE)
2024/2462.

Des mousses anti-incendie contenant des
PFHXA interdits en Europe risquent de se
retrouver sur le marché suisse.

Compte tenu de la nocivité des ces subs-
tances et de la tendance vers une inter-
diction plus générale des PFAS, il ne
nous parait pas judicieux de renoncer a
inclure les interdictions d’utilisation dans
les mousses anti-incendie du réglement
EU 2024/2462.

De plus, il existe des alternatives (par
exemple les produits Sthamex). Dans le
canton de Fribourg par exemple, les sa-
peurs-pompiers ont renoncé a utiliser des
mousses contenant des substances fluo-
rées.

Ziffer 5 ff.

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

redaktioneller Hinweis

Mit der Neuformulierung des Anhangs
1.16 gehen die bisherigen Begriffsbestim-
mungen und Verbote betreffend Fluoral-
kylsilanole (bisherige Ziffern 4.1 und 4.2)
verloren. Diese missen jedoch beibehal-
ten werden (im Entwurf fehlende neue Zif-
fern 5.1 und 5.2).

Annexe 2.1 Lessives
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Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [ONein/non/no

ClTeilweise / partielle / parziale

Ziffer 3 Abs. 4

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Anstelle der Referenznummern gemass
Anhang Il der Verordnung (EG) Nr.
1223/2009 uber kosmetische Mittel sol-
len die Stoffe explizit mit ihrer chemi-
schen Bezeichnung (INN), der CAS-
Nummer und der EG-Nummer tabella-
risch aufgefuhrt werden.

Die vorgeschlagene Referenzierung der
deklarationspflichtigen allergenen Duft-
stoffe mit deren Listennummer in Text-
form ist nicht adressatenfreundlich. Da die
Stoffe ohnehin einzeln aufgefiihrt und ge-
gebenenfalls aktualisiert werden mussen,
sollen zur besseren Lesbarkeit die Stoff-
bezeichnungen und -identifikatoren voll-
sténdig aus der EG-Verordnung tUbernom-
men werden.

Annexe 2.2 Produits de nettoy

age, désodorisants et produits cosmétiques

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [ONein/non/no

CTeilweise / partielle / parziale

Ziffer 3 Abs.4

0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Anstelle der Referenznummern gemass
Anhang Il der Verordnung (EG) Nr.
1223/2009 uber kosmetische Mittel sol-
len die Stoffe explizit mit ihrer chemi-
schen Bezeichnung (INN), der CAS-
Nummer und der EG-Nummer tabella-
risch aufgefuihrt werden.

Die vorgeschlagene Referenzierung der
deklarationspflichtigen allergenen Duft-
stoffe mit deren Listennummer in Text-
form ist nicht adressatenfreundlich. Da die
Stoffe ohnehin einzeln aufgefiihrt und ge-
gebenenfalls aktualisiert werden missen,
sollen zur besseren Lesbarkeit die Stoff-
bezeichnungen und -identifikatoren voll-
sténdig aus der EG-Verordnung tUbernom-
men werden.

Annexe 2.3 Solvants

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione
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Remarques générales

XJa/oui/si [ONein/non/no

U Teilweise / partielle / parziale

Annexe 2.9 Matiéres plastique

s, leurs monomeéres et additifs

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [Nein/non/no

UTeilweise / partielle / parziale

Nous saluons le fait que les directives re-
latives a la mise sur le marché de micro-
plastiques dans différents groupes de pro-
duits soient introduites de maniére harmo-
nisée avec les directives a venir dans I'UE
et que les directives relatives au chlorure
de polyvinyle contenant du plomb dans
I'UE soient également reprises en Suisse.

Ziffer 1 XJa/oui/si [INein/non/no Wir begriissen die Ubernahme der Be-
OTeilweise / partielle / parziale sc.hrankung(.an fgr M|kropllast|k und Zube-
reitungen, die Mikroplastik enthalten.
Ch.3.2al.3 OJa/oui/si ONein/non/no | «...s'ils ont été fabriqués avec des hy- Nous saluons l'interdiction prévue des

X Teilweise / partielle / parziale

drofluorocarbures insaturés partielle-
ment halogénés (HFO)-mais-sans-subs-
| ; | hed’
etsans-substances-stables-danstair. »

HFO comme agents gonflants dans les
mousses.

Une définition précise (ou une liste) des
substances considérées comme HFO
nous semble nécessaire vu que le terme
n’existe pas dans la Iégislation internatio-
nale, notamment dans celle de 'UE.

La derniére partie est source de confusion
(voir plus haut).

Ziffer 3.3 Abs.4

(0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Auf Ausnahmeregelungen fiir den Ein-
satz von HFO-Blahmitteln ist trotz ihres
geringen Treibhauspotenzials zeitnah zu
verzichten. Stattdessen ist die Umstel-
lung auf nattrliche Stoffe zu beschleuni-
gen und zu férdern.

Wir begriissen grundsatzlich die ersten
Schritte zur Reduzierung des Einsatzes
von teilhalogenierten ungeséttigten Fluor-
kohlenwasserstoff-Blahmitteln (HFO).
Begriindung: siehe Antrag zu Anhang
2.10, Kaltemittel

Ch. 3.3 al5

(0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

«...Aprés avoir consulté le secteur d’ac-
tivité concerné et les cantons, 'OFEV

Il est important que les connaissances ac-
quises par les cantons soient prises en
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édicte des recommandations concer-
nant...»

compte (p. ex. dans le cadre du monito-
ring environnemental).

Ziffer 5 XJa/oui/si [INein/non/no Wir begriissen die Ausdehnung der Be-
OTeilweise / partielle / parziale schréankungen fir Schwermet.all enthal-
tende Kunststoffe auf bleihaltiges PVC.

Ch. 7 OJa/oui/si CINein/non/no | Prévoir un délai de transition plus court. | Le délai de transition jusqu'en 2031 pour

X Teilweise / partielle / parziale

pour les produits phytosanitaires conte-
nant des microplastiques qui ne sont
pas encore autorisés aujourd'hui.

les microplastiques dans les produits phy-
tosanitaires ne devrait s'appliquer qu'aux
produits qui ont déja été autorisés. Pour
les nouveaux produits phytosanitaires a
autoriser, un délai de transition plus court
devrait étre fixé, de sorte que seuls les
produits dont le processus d'autorisation
est déja en cours ou dont la préparation
est déja bien avancée soient autorisés.

Annexe 2.10 ORRChim Fluides

frigorigénes

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [ONein/non/no

CTeilweise / partielle / parziale

Wir begrussen die ersten Schritte zur Re-
duzierung des Einsatzes von teilhaloge-
nierten ungesattigten Fluorkohlenwasser-
stoff-Kaltemitteln (HFO-Kéltemitteln).

Ch. 1 al. 3bis

0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Les fluides frigorigénes qui contiennent
des hydrofluorocarbures insaturés

f haloaéng

Les hydrofluorocarbures sont par défini-
tion partiellement halogénés.

Ch.2.1al.3let.ach. 2

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

D’une puissance frigorifique inférieure
ou égale & 12 kW

Pour la cohérence avec les autres for-
mules d’interdictions et pour reprendre la
terminologie européenne.

Ch.2.1al.3let.ach. 4

OJa/oui/si XNein/non/no

CTeilweise / partielle / parziale

qui sont autonomes et dont le fluide fri-
gorigéne présente un potentiel d’effet de
serre égal ou supérieur a 150, ou

Pour étre cohérent avec les dispositions
de 'UE (Annexe 1V, ch. 8).

Cette remarque s’applique a toutes les
expressions identigues de I'annexe.

Ch.2.1al.3let. bch. 4

(0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

... présente un potentiel d’effet de serre
supérieur a 150.

Erreur de transcription
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Ch.2.1al. 4

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Reformuler : Il est interdit de mettre sur
le marché des installations de réfrigéra-
tion, de climatisation et des pompes a
chaleur...

Ou

Reprendre la formulation de la version
de 'TORRChim du 15.10.24 et supprimer
lalet. c

L’UE distingue les équipements de réfri-
gération des équipements de climatisation
et pompes a chaleurs. La formulation
laisse a penser que les climatisations ne
sont pas concernées par cet article.
Remarque : cet alinéa a été modifié dans
la version du 1.1.2025 alors que sa sup-
pression avait été proposée dans la con-
sultation du paquet printemps 2024.

Selon l'aide a I'exécution 2020 et 2022,
seules les installations de climatisation
des batiments et les pompes a chaleur ré-
versibles, dont I'utilisation principale est le
refroidissement de I'air, sont concernées
par cet article.

La let.c nous parait redondante avec I'al.
3,let.ach.4eth,let. b, ch. 4, let.cch. 4
et 5 et let. d ch. 4 et donc pas nécessaire.

Ch.2.1al. 7

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

...ou supérieur a 1000 et ne pouvant

plus étre mises sur le marché en Suisse.

correction

Ziffer 2.1 Abs. 8,9 und Ziffer
11 Abs.9

(0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Auf Anreize und Ausnahmeregelungen
fur den Einsatz von HFO-Kaltemitteln ist
trotz ihres geringen Treibhauspotenzials
zeitnah zu verzichten. Stattdessen ist
die Umstellung auf natlrliche Kaltemittel
zu beschleunigen und zu férdern.

HFO-Kaltemittel werden in der Umwelt
teilweise oder vollstandig zu Trifluoressig-
saure (TFA) abgebaut. TFA ist wasserlos-
lich, mobil und nicht abbaubar. Es ist des-
halb in steigenden Konzentrationen in al-
len Gewassern, inshesondere auch im
Grundwasser, vorhanden. Es ist nicht ab-
sehbar, welche Auswirkungen zuneh-
mende Konzentrationen von TFA auf ver-
schiedene Umweltkompartimente und auf
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die Trinkwasserversorgung haben wer-
den. Jede zusatzliche Emission von HFO
stellt deshalb ein Risiko dar.

Ch.2.2 al.9

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

9 L'interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3,
let. ad, ch. 2, ne s’applique pas aux ins-
tallations ...

correction

Ch.2.2 al. 1, al.3, al.4, al.7, al.
8etal. 11

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Les interdictions au sens du [n° selon
alinéa] ne s’applique pas si l'installateur
justifie dans les documents de mise en
service que :

En 'absence de dérogations, il sera diffi-
cile pour les autorités d’exécution de véri-
fier rétrospectivement la conformité d’'une
installation. En exigeant un justificatif
dans les documents de mise en service,
cette vérification pourra étre facilitée.

Ch.3.5al. 3 let. e

(0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

e. la quantité, le type et le numéro de lot
(ou de certificat) du fluide frigorigéne
avec lequel I'installation a été remplie et
l'indication précisant s’il s’agit d’un fluide
neuf ou régénéré

Pour des raisons de tragabilité et pour fa-
ciliter les controles.

Ziffer 6

0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

Erganzung:

6 Das BAFU erlasst nach Anhérung der
betroffenen Branche und der Kantone
Empfehlungen:

a. zum Stand der Technik nach Ziffer
2.2 Absatze 1, 3-5, 7-8, und 10 und 11;

Auch fur die Bestimmungen Uber die Ver-
wendung von HFO-Kaltemitteln ist der
Stand der Technik fur die Planer und Voll-
zugshehorden festzulegen.

Bei der Festlegung des Standes der
Technik sind die Kantone einzubeziehen.

Annexe 2.11 Agents d extinction

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [Nein/non/no

(I Teilweise / partielle / parziale

Nous saluons I'harmonisation avec les
nouvelles exigences de I'UE.

Annexe 2.12 G n rateurs d a

rosols

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [ONein/non/no

(I Teilweise / partielle / parziale

Nous saluons I'harmonisation avec les
nouvelles exigences de I'UE.
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Ch.2al.llet.c [JJa/oui/si [Nein/non/no | «contiennent des hydrofluorocarbures Cf. annexe 2.9
K Teilweise / partielle / parziale insaturés partiellement halogénés
(HFO)-et-ne-contiennentni-de-subs-
I ; | he-d’
ni-de-substances-stables-danstair.»
Ziffer 3 Abs.4 [JJa/oui/si [INein/non/no | Erganzung: Bei der Festlegung des Standes der

X Teilweise / partielle / parziale

4 Das BAFU erlasst nach Anhérung der
betroffenen Branche und der Kantone
Empfehlungen zum Stand der Technik
nach den Abséatzen 1 und 2.

Technik sollen nicht nur die Anliegen der
Branche einfliessen.

Annexe 2.17 Matériaux en bois

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [Nein/non/no

U Teilweise / partielle / parziale

Nous saluons la réduction des émissions
de formaldéhyde, qui s'aligne sur les pres-
criptions de I'UE, et la limitation qui en dé-
coule pour les matériaux a base de bois
qui libérent du formaldéhyde en concen-
trations dangereuses pour la santé.

(ziffer 1)

0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

redaktioneller Hinweis

Mit der Neuformulierung des Anhangs
2.17 gehen die bisherigen Begriffsdefiniti-
onen (bisherige Ziffer 1) verloren. Diese
sollen jedoch beibehalten werden.

Annexe 2.19 Gaz isolants dans

des appareils et installations électriques

Ziffer / Chiffre / Numero

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

Remarques générales

XJa/oui/si [Nein/non/no

CTeilweise / partielle / parziale

Nous saluons I'harmonisation avec les
nouvelles exigences de I'UE et le regrou-
pement des prescriptions relatives aux
installations électriques dans une annexe
séparée.

Toutefois, nous ne comprenons pas pour-
quoi les dispositions de I'EU ne sont pas
reprises plus directement (cf plus bas).
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Ch.1al.2a4

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

-Utiliser les définitions du réglement
(UE) 2024/573

Nous ne comprenons pas I'utilité des défi-
nitions 2 a 4. Il serait plus simple (ici et
dans le reste du chapitre) de se référer
aux gaz a effet de serre fluorés des an-
nexes | a Il du réglement (UE) 2024/573
comme cela est fait au ch. 2.3. al. 1.

Ch.1al3

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

La derniere partie est susceptible de créer
des confusions (idem pour l'al. 4).

Ch. 2.2 al. 3.

OJa/oui/si [ONein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

La définition/délimitation de gaz a effet de
serre n’'est pas précisée dans le chapitre.
Il serait utile de préciser quels gaz sont
concernés.

Ch.3.4al.2

(0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

«Le nom du détenteur de l'installation ou
de l'appareil de commutation doit figurer
sur le livret d’entretien ainsi gu’'une dési-
gnation clairement identifiable de l'instal-

lation concernée ».

Il nous parait nécessaire que l'installation
soit clairement identifiée dans le carnet
d’entretien a des fins de tracgabilité.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Verordnungspaket Umwelt Herbst 2024: Formular fir die Vernehmlassung

Confédération suisse Paquet d’ordonnances environnementales du automne 2025 : formulaire pour la consultation
Confederazione Svizzera Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2024: modulo per la consultazione
Confederaziun svizra

Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (Abfall-Verordnung, VVEA) / Ordonnance sur la limitation et I'élimination des déchets
(ordonnance sur les déchets, OLED) / Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en
format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmet-
terci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie.

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri
all'indirizzo di posta elettronica:
polg@bafu.admin.ch

1 Absender / Expéditeur / Mittente

Organisation / Organisation / Organizzazione Conseil d’Etat FR - Service de I'environnement
Abkurzung / Abréviation / Abbreviazione SEn

Adresse / Adresse / Indirizzo Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Name / Nom / Nome Loic Constantin

Datum / Date / Data 12.02.2025
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VVEA/ OLED / OPSR

2 Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (VWEA) / Ordonnance sur la limitation et | limination des d chets (OL D)/
Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)

2.1 Grundsatzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Le Conseil d’Etat soutient le projet de modification de 'ordonnance fédérale sur les déchets (OLED) relativement a la récupération du phosphore. Il partage
'analyse effectuée par la conférence des Chefs de service de I'environnement (CCE) le 6 février 2025 et fait siennes les demandes d’adaptations formu-
Iées qui peuvent étre résumées comme suit :

. La quantité de phosphore a récupérer dans les boues mérite d’étre augmentée en passant de 16 kg/tonnes a 22 kg/tonnes
. L’exportation de boues doit étre interdite tant qu’il y a des capacités libres dans les installations de récupération du phosphore en Suisse
. Le délai pour adapter les planifications cantonales mérite d’étre raccourci du ler janvier 2028 au ler janvier 2027 afin de donner plus rapidement

les garanties suffisantes aux promoteurs d’installations de récupération du phosphore afin qu’ils puissent déployer leurs projets.

Le Conseil d’Etat insiste pour que la CCE établisse un modéle de financement valable pour toute la Suisse tel qu’annoncé dans sa détermination du 6
février 2025. Le modéle de financement aura pour but premiérement d’atténuer les inégalités financiéres entre les producteurs de boues dont le phosphore
sera récupérés et ceux dont les boues seront éliminées en cimenterie ou en co-incinération en four d’'usine de valorisation thermique des déchets (UVTD)
et deuxiemement de donner des garanties suffisantes pour que les investissements nécessaires pour la construction et I'exploitation d’installation de récu-
pération du phosphore dans les cendres de four d’incinération de boues de STEP (IBS) puissent étre engagés.

Pour information le canton de Fribourg a déja arrété les modalités de gestion des boues d’épuration produites sur son territoire en imposant leur incinéra-
tion dans un four IBS exploité par SAIDEF. Cette derniére suit activement les travaux visant la récupération du phosphore dans les cendres produites par
son four IBS. Ce systéme ne sera toutefois ancré dans une révision du plan cantonal de gestion des déchets (PGD) que lorsqu’il sera garanti que les ex-
ploitants des STEP de sa zone d’apport ne sont pas prétérités par rapport a d’autres exploitants de STEP en Suisse dont leurs boues pourraient ne pas
faire I'objet d’'une récupération du phosphore.

S’agissant du contréle, le Conseil d’Etat demande que le systéme de contrble des parts de phosphore récupérées soit le plus simple possible afin de limiter
la charge administrative supplémentaire pour les services cantonaux.

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden? [JZustimmung / Approuvé / Approvazione

Etes-vous d’accord avec le projet ? XMehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione

Siete d’accordo con 'avamprogetto ? OMehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione
UJAblehnung / Rejeté / Disapprovazione
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2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhangen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati

Artikel / Article / Articolo

Zustimmung / Approbation / Ap-

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

provazione
Art. 15 al. 4 OJa/oui/si CINein/non/no | Lors du recyclage du phosphore con- Le besoin en phosphore ne doit pas con-
K Teilweise / partielle / parziale teny dans les déchets visés a l'al. 1, au F;erner upiquement cglui cqntenu Qans .Ies
moins importations d’engrais, mais aussi celui
16 22 kg de phosphore par tonne de contenu dans l'importation de produits
matiére séche de boues d’épuration doi- | chimiques
vent étre ré-
cupérés pour couvrir la demande indi-
géne
Art. 15 al. 6 (Ja/oui/si XNein/non/no | L'alinéa doit étre complété dans le sens | Ce complément a pour but de protéger les
OTeilweise / partielle / parziale fsui\'/a‘nt . Siles c.apacités de traitement i.nvestisseme.nts.réalisésl pour Ial construc-
indigénes sont libres, aucune exporta- tion et I'exploitation des installations de
tion de déchets au sens de l'alinéa 1 ne | récupération du phosphore
peut étre autorisée. Les exportations
existantes doivent étre remplacées par
des solutions indigénes dans un délai
maximal de quatre ans
Art. 15 al. 8 [HJa/oui/si XNein/non/no | A biffer. Cette disposition est inutile car TOFEV

OTeilweise / partielle / parziale

dispose déja des moyens nécessaires
pour effectuer cette tdche

Art. 15 al. 10 (nouveau)

OJa/oui/si [ONein/non/no

OTeilweise / partielle / parziale

Les codts d'exploitation, de planification,
de construction et de mise en service
des installations de récupération du
phosphore qui ne sont pas couverts par
le produit de la vente de produits tels
que l'acide phosphorique doivent étre
supportés par les producteurs de boues
d'épuration.

Les codts non couverts des prestations
préalables & la construction d'une installa-
tion de récupération du phosphore doivent
aussi étre supportés par les producteurs
de boues d'épuration, conformément a
l'art. 30d, al. 5 LPE

Art. 51 al. 6

(0Ja/oui/si [Nein/non/no

X Teilweise / partielle / parziale

L’autorité cantonale intégre a son plan
d’élimination des boues d’épuration et a
son plan de gestion des déchets, d’ici au
ler janvier 2028 2027, une planification
de la récupération du phosphore dans

Cette adaptation du délai a pour but de
permettre le déploiement plus rapide des
projets d’installations de récupération du
phosphore. Les adaptations des plans
cantonaux de gestion des déchets sont en
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Artikel / Article / Articolo

Zustimmung / Approbation / Ap-
provazione

Antrag / Proposition / Richiesta

Begriindung / Justification / Motivazione

les déchets visés a l'art. 15, al. 1 et 2,
qu’elle remet a 'TOFEV

effet un élément central et préalable a
'engagement d’investissements consé-
guents par les promoteurs des installa-
tions de récupération du phosphore
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Révision des annexes des ordonnances sur les biotopes : Formulaire de réponse a la consultation

Paquet d'ordonnances sur I'environnement automne 2025

Référence/numéro de dossier : BAFU-D-18DA3401/595

Personne de contact OFEV: Stephan Lussi, section Infrastructure écologique, division Biodiversité et paysage, OFEV, 3003 Berne, Tél. +41 58 46 449 94, stephan.lussi@bafu.admin.ch

Nous vous remercions de bien vouloir inscrire toutes vos remarques et propositions dans le tableau ci-dessous.

Kurzname Expert compétent Office / Département / Organisation E-mail No de tél.

Francesca Cheda Conseil d’Etat FR - SFN, section nature et paysage francesca.cheda@fr.ch 0263055188

Généralités

Remarques générales, par ex. concernant les explications Demandes

Concernant les objets et les délimitations d'objets

Remarques générales (cf. Géoportail et annexe «Beilage 08 Biotop Revision Objektliste _ liste

objets zu BRA UVEK») Demandes



Mülhauser Alexandra
Textfeld


Remarques sur des objets individuels
Pour l'affichage des objets, veuillez d'abord sélectionner le canton, puis l'inventaire et enfin le numéro d'objet
Légende de l'inventaire : AM sites de reproduction de batraciens, FM bas-marais, HM haut-marais, TW prairies et paturages secs

dans le secteur de la Grande Gouille a Estavayer (limite sud-
ouest de I'objet).

Canton Inventaire |No d'objet Remarques Demandes
La proposition du canton n'a été reprise que partiellement
pour I'objet BM652 alors qu'elle I'a été de maniere intégrale |Reprendre le périmétre proposé par le canton, en
FR FM 652 pour I'objet IANB FR210, qui présentait le méme périmetre |cohérence avec les objets IANB, SM et IFP, ainsi

qu'avec le PAC rive sud.



Mülhauser Alexandra
Textfeld
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9 Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
CH-4001 Basel Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Tel: +41 61 267 85 62 .

E-Mail: staatskanzlei@bs.ch Per Mail an _

www.regierungsrat.bs.ch polg@bafu.admin.ch

Basel, 25. Februar 2025
Regierungsratsbeschluss vom 25. Februar 2025

Vernehmlassung Verordnungspaket Umwelt Herbst 2025; Stellungnahme des Kantons Ba-
sel-Stadt

Sehr geehrter Herr Bundesrat
sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2024 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum Ver-
ordnungspaket Umwelt Herbst 2025 zukommen lassen. Wir danken lhnen fur die Gelegenheit zur
Stellungnahme.

Den vorgeschlagenen Verordnungsénderungen kann grundsatzlich zugestimmt werden, mit ein-
zelnen Anderungen bzw. Prazisierungen.

Die Anderungsantréage zur ChemRRYV und zur Verordnung iiber Biotope von nationaler Bedeu-
tung («Mantelerlass») sind in je einem Rickmeldeformular ausgefuhrt. Die Anderungsantrdge zur
VVEA erfolgen nachstehend.

Verordnung liber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfillen (VVEA)

Weil der Termin vom 1. Januar 2026 zur Umsetzung der Phosphorriickgewinnungspflicht sowie
des revidierten Umweltschutzgesetzes nicht eingehalten werden kann, begriissen wir eine Revi-
sion der VVEA.

Phosphor ist eine unverzichtbare, beschrankte natirliche Ressource. Die Schonung der natirli-
chen Vorkommen sowie eine grossere Unabh&ngigkeit vom Weltmarkt stérkt die Resilienz der
Schweizer Wirtschaft. Die Verordnungsanderung muss das Ziel haben, dass flir den Bau und den
Betrieb von Phosphorriickgewinnungsanlagen méglichst giinstige Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden. Im Vordergrund stehen dabei die Schaffung von Planungs- und Investitionssicher-
heit, eine landesweit einheitliche Finanzierung sowie ein effizienter und praktikabler Vollzug, wel-
cher letztlich bei den Kantonen liegt. Die Vorgabe, wonach nur der inldndische Phosphorbedarf
fur Dungemittel durch die Riickgewinnung gedeckt werden muss, schafft schweizweite Ungleich-
heiten, die nur mit komplizierten administrativen Verfahren korrigiert oder durch das Zugrundele-
gen des Gesamtphosphorbedarfs der Schweiz verhindert werden kénnen.
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Art. 51 Phosphorreiche Abfille

Der Begriff «Klarschlammy ist durch «Abfalle nach Absatz 1» im zweiten Satz zu ersetzen:
«...Ab diesem Zeitpunkt mussen die Abgeber von Kiarsehlamm Abféllen nach Absatz 1 und von
Abfallen nach Artikel 15 Absatz 2 der zusténdigen kantonalen Behérde die Nachweise gemass
Artikel 15 Absatze 4-7 erbringen».

Begriindung:
Diese Anpassung fuhrt zu mehr Klarheit und entspricht betreffend Klarschlamm auch der verwen-

deten Terminologie fur die Abfélle nach Absatz 1.
Wir danken Ihnen fiir die Berticksichtigung unserer Anliegen. Fiir Rickfragen steht lhnen gerne

das Amt fur Umwelt und Energie, Harald Hikel, harald.hikel@bs.ch, Tel. 061 267 08 04, zur Ver-
fugung.

Freundliche Griisse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

J/&w .7‘]‘4’7 ’L ‘\ WV ¥ % N b*

Dr. Conradin Cramer Barbara Schiipbach-Guggenbuihl
Regierungsprasident Staatsschreiberin
Beilagen:

Zwei Formulare zu Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung und zu Anh&ange Biotopverordnun-
gen
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Der Regierungsrat beurteilt daher die vorliegende VVEA-Teilrevision betreffend die Ruckgewin-
nung von Phosphor als nicht zielfuhrend und beantragt eine grundlegende Uberarbeitung.

Art. 15 Abs. 4
Abs. 4 ist wie folgt zu &ndern:
«Bei der Ruckgewinnung von Phosphor aus Abfallen nach Absatz 1 oder 2 misser muss zur De-

ckung des inldndischen Bedarfs mindestens46-Kilogramm Phosphor pro-Tenne-Kladrschlamm
Frockensubstanz nach dem Stand der Technik vollstdndig zuriickgewonnen werden.» Phosphor

N AL > ietwolleting] ic) -ty

Begriindung:
Die Schweiz importiert jahrlich rund 14’600 Tonnen Phosphor in Form von Mineraldiinger

(4'200 Tonnen), Chemikalien (1'600 Tonnen), Lebensmittel (2'600 Tonnen) sowie Futtermittel
(6'200 Tonnen). Das Riickgewinnungspotenzial wird auf 6'900 Tonnen geschatzt. Somit kénnten
bei einer Riickgewinnungsquote von 80% theoretisch knapp 5520 Tonnen oder 40% des jahrli-
chen Phosphorverbrauches mit Schweizer Recycling-Phosphor gedeckt werden. Der Verord-
nungsentwurf rechnet jedoch nur mit dem Mineraldiingerbedarf. Diese Einschrankung ergibt sich
weder aus dem Wortlaut des Umweltschutzgesetzes (USG) noch aus den entsprechenden
Ausserungen im Rahmen der parlamentarischen Debatte. Selbst im Vernehmlassungsentwurf
wird generell vom «inlédndischen Bedarf» gesprochen. Im Sinn einer nachhaltigen Kreislaufwirt-
schaft ist die Rickgewinnung méglichst allen Phosphors anzustreben.

Falls Abs. 4 nicht an den «Stand der Technik» angepasst wird, muss zumindest die Menge von
16 auf 22 Kilogramm erhéht werden.

Art. 15 Abs. 5

Der erste Satz ist wie folgt anzupassen:

«Wer Abfalle gemass den Abséatzen 1 und 2 abgibt, muss der kantonalen Beh&rde nachweisen,
dass die in Absatz 4 vorgeschriebene Menge an Phosphor nach dem Stand der Technik zuriick-
gewonnen wird wurdey.

Begriindung: )
Geméss der vorgeschlagenen Anderung von Art. 15 Abs. 4 ergibt sich eine redaktionelle Anpas-

sung.

Art. 15 Abs. 6

Der zweite Satz ist wie folgt anzupassen:

«Die Vollzugsbehérde kann in diesen Fallen die Verwendung von Klarschlamm oder von Abféllen
nach Absatz 2 fiir den Export zur Phosphorriickgewinnung nach dem Stand der Technik oder,
wenn ein Export nicht méglich ist, als Ersatzbrennstoff genehmigen».

Begriindung:
Zum Schutz der getétigten Investitionen in eine Phosphorriickgewinnungsanlage muissen richtig-

erweise zuerst die inldndischen Behandlungskapazitaten ausgeschépft werden. Die Phosphor-
riickgewinnung gilt auch bei der Behandlung im Ausland (bei fehlenden inldndischen Kapazitaten)
als erfillt. Erst wenn auch dies nicht mdglich ist, darf es als Ersatzbrennstoff verwendet werden.

Art. 15 Abs. 7

Der Begriff «Klarschlammpy ist durch «Abfélle nach Absatz 1» zu ersetzen:

«Die kantonale Behdrde berichtet dem BAFU jahrlich tber:

a. die Menge an Klarschlamm Abféllen nach Absatz 1 und an Abféllen nach Absatz 2, die der
Phosphorriickgewinnung zugefiihrt wurde:

b. die Menge des zuriickgewonnenen Phosphors; und

c. die Menge an Klarschlamm Abféllen nach Absatz 1 und an Abféllen nach Absatz 2, die als Er-
satzbrennstoff verwendet wurden».
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Begriindunag:
Diese Anpassungen fihren zu mehr Klarheit und entsprechen betreffend Klarschlamm auch der

verwendeten Terminologie fUr die Abfalle nach Absatz 1.

Art. 15 Abs. 8

Sofern die beantragte Anderung in Art. 15 Abs. 4 (Stand der Technik) nicht iibernommen wird, ist
die Frist, nach der die Zweckmassigkeit der festgelegten Menge uberprift werden muss, zumin-
dest auf 5 Jahre zu kiirzen:

«Das BAFU uberpriift unter Einbezug der Kantone und der Branchen alle 8-bis40 5 Jahre die
Zweckmassigkeit der festgelegten Menge nach Absatz 4; es schlagt dem UVEK entsprechende
Massnahmen vory.

Begriindung:
Gerade in der ersten Etablierungsphase der schweizweiten Phosphorriickgewinnung sind mass-

gebliche Anderungen des Umfelds zu erwarten. Auf diese soll zeitnah reagiert werden kénnen.

Art. 15 Abs. 9

Der Begriff «Klarschlammy ist durch «Abfalle nach Absatz 1» zu ersetzen:

«Die Bestimmung nach den Absétzen 4-8 gelten auch fiir importierten Klarsehlamm Abfélle nach
Absatz 1 sowie importierte Abfalle nach Absatz 2.»

Begriindung:
Diese Anpassung fiihrt zu mehr Klarheit und entspricht betreffend Kldrschlamm auch der verwen-

deten Terminologie fiir die Abfélle nach Absatz 1.

Neuer Art. 15 Abs. 10

Mit einem zusatzlichen Absatz 10 ist Klarheit zu schaffen, dass sdmtliche Kosten fiir die Planung,
den Bau und den Betrieb von Phosphorriickgewinnungsanlagen den Abwasserverursachern zu
Uibertragen sind.

Begriindung:
Der vorliegende Verordnungsentwurf regelt lediglich den Mechanismus, wenn Phosphorriickge-

winnungsanlagen bereits in Betrieb sind. Die grosse Hiirde besteht heute jedoch darin, dass kein
privater Investor bereit ist, die finanziellen Risiken fir die Planung und den Bau einer Anlage zu
tbernehmen. Die Verordnung ist daher dahingehend zu ergénzen, dass im Sinn von Art. 30d
Abs. 5 USG nicht gedeckte Kosten fiir Vorleistungen zur Erstellung einer Phosphorriickgewin-
nungsanlage von den Verursachern von Kldrschlamm getragen werden mussen.

Neuer Art. 15 Abs. 11

Antrag:

Sofern in Abs. 4 der «Stand der Technik» nicht Gbernommen wird, ist hier mit einem zuséatzlichen
Absatz 11 die Grundlage zu schaffen, wonach den Verursachern von Klarschlamm auch Kosten
verrechnet werden, die sich aus Beitragen von Inhabern von Abféllen nach Abs. 1 zwecks Erfil-
lung von Abs. 4 an Branchenorganisationen oder interkantonale Zusammenschlisse ergeben.

Begriindung:
Durch die mit dem jetzigen Vorschlag vorgesehene Beschrénkung der Riuckgewinnungspflicht auf

den inlandischen Diingemittelbedarf ergeben sich Ungleichheiten zwischen den Abfallinhabern,
die den Phosphor in den Stoffkreislauf zurtickfilhren und den anderen. Mittels interkantonaler
Vereinbarungen, Branchenvereinbarungen, o.a. kdnnen solche finanziellen Ungleichheiten beho-
ben werden. Dieser Zusatz ist nur notwendig, wenn die von uns beantragte Anderung in Abs. 4
(Schweizer Gesamtbedarf als Bezugsgrésse) nicht tbernommen wird.
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